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üonport

Ruf Wunschder KorporationderKaufmannschaftzu Rostocksind
diese„Hochschulvorträgefür das bürgerlicheLeben"zuerstim Sommer
1902 gehalten,auf Wunschder MecklenburgischenHandelskammerim
Sommer1907wiederholtworden,je nachGelegenheitmit erläuternden
Zusätzenund durchdasZeitmaßgebotenenKürzungen.

Auch mit der Drucklegungist vielfach geäußertendringenden
Wünschenjetztnachgegebenworden.

Der Vortragendehat die urkundlichenQuellenzu Grundegelegt,
dochauchdie Arbeitenvon Hegel,Böhlau, Büsingund anderennebst
seitJahrenvon ihm angelegtenAufzeichnungenverschiedenstenUrsprungs
benutztund,was er dienlichfand, sowie es sichbot und bequemseiner
Vortragsweisefügte,verwertet.

Der Druck will nur den Inhalt der Vorträge einemgrößeren
Kreisezugänglichmachen.Die Beigabeder beidenVerfassungsvorlagen
wird heutigenLesernwillkommensein. JedesonstigeErweiterungdurch
Beilagen,Nachweisungen,Anmerkungenist als untunlich,nachArt und
BestimmungdieserBlätter unnötigund zweckwidrigvermieden.Wie für
dieHörer,sowäreauchfür denvornehmlicherhofftenLeserkreisdieständige
ZugabebegleitenderAnmerkungenwertlosund störend. Sie hätteden
UmfangdieserBlätter gemehrtundihneneinenäußerenAnstrichverliehen,
densienichtbegehren.

Im übrigendarf derHerausgeberauf die Ergänzungdurchseine
Quellensammlungverweisen(Meckl.UrkundenundDatenrc.Rostock1900),
derenchronologischeOrdnungein leichtesAuffindender Urkundenund
Aktenstückeermöglicht.
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I.

Begründung
und Entwicklung der 5ande5versassung.

Bm 4. März d. I. (1907) hat unserGroßherzogim Schloßzu
Schwerinden Landrätenin längererAnspracheeröffnet:er habe die
Ueberzeugunggewonnen,daßdieVerfassungdesLandesdenberechtigten
AnforderungenderneuerenZeit nichtmehrgenüge,daß dasVolkswohl
einezeitgemäßeUmgestaltungderVerfassungerfordere;er habesichdes
Einverständnissesdes Großherzogsvon Mecklenburg-Strelitzversichert
und demStaatsministeriumbefohlen,die erforderlichenVorlagen für
einenim Jahre 1908 einzuberufendenaußerordentlichenLandtagfertig
zu stellen;derUebergangin denneuenVerfassungszustandkönnenicht
ohneOpfer undEntsagunggeschehen;da es sichaberum dasWohl des
ganzenLandeshandele,vertraueer derOpferwilligkeitund rechneauf
die UnterstützungderLandräte.

Damit ist eineneueAussichteröffnetauf endlicheLösungder
mecklenburgischenFrage. Wie wird man dies Ziel suchen?und zu
welchemErgebnisgelangen?Das sind Fragen, die jeder von uns
stellt, keinerbeantwortet. Es ist mißlich,den Prophetenzu spielen.
Kenntnis des Vergangenen,der bisherigenEntwicklung,ist die beste
Prophetindes Zukünftigen,wenngleichihre Sprüchenur bedingtsind
undderletzteSchleiererstfällt, wenndieZukunftVergangenheitgeworden.
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Oft hört man: Mecklenburghat keineVerfassung.Als ob ein
Staatswesenmöglichwäre ohneVerfassung.Aber wir habenkeine
moderne,keinekonstitutionelle,keineRepräsentativverfassungmit gewählter
Volksvertretung.Wir habenebensowie fastalle deutschenStaateneine
monarchische,einebeschränkt-monarchischeVerfassung,nachderderMonarch
gebundenan die Mitwirkung andererOrgane. Aber währenddies
anderwärtsausVolkswahlenhervorgehendeKörperschaftensind, sind es
hier ständischeKorporationen.Anderwärtsgilt die moderneStaatsidee,
gegründetans ein Staatsbürgertummit politischen,an die Persondes
StaatsbürgersgeknüpftenRechten.Wir habeneinpatrimonialständisches
Staatswesen,demsolchStaatsbürgertumfremd. In ihmistalleöffentliche
Berechtigunggeknüpftan Grund und Boden,an Grundherrschaft,setzt
einepatrimonialeGrundlagevoraus. PolitischeRechteübt derEinzelne
nur, wenner aus seinemGrundbesitzsolchpatrimonialeRechteherleiten
kannoderals Glied einerKorporationan AusübungsolcherRechteteil¬
nimmt,diedieserKorporationauf solchpatrimonialerGrundlageerwachsen.
Sonsthat derEinzelnenur Untertansstellung.

Es ist dieselbeständischeVerfassung,wie sie in denZeitendes
alten Reichesallgemeinwar. Anderwärtsist siedenEinwirkungender
neuerenZeit erlegen,unterdrücktdurchkräftigeHerrscherzugunsteneines
monarchischenAbsolutismusundschließlichersetztdurchmoderneRepräsen¬
tativverfassungenmit gewähltenVolkskammern.Nur hier hat sie dem
Andrängenfremder Anschauungenwiderstanden,einenBruch mit der
Vergangenheitabgewendetund trotz des Jahres 1848 sichbis heute
behauptet.Daher die Isolierung im Reich,der allgemeineRuf der
Rückständigkeit,derMangelanVerständnisdraußen—undauchimLande.

Die Landesangelegenheitenwerdenin abgeschlossenemKreisever¬
handelt,nichtöffentlich.Das Volk hat keinerleiTeilnahme,nichteinmal
ein RechtausKenntnisnahme.Und die großeMehrzahlder berufenen
Personenbleibt denGeschäftenfern undüberläßtderenFiihrungeinem
geringenBruchteil. So entstehtderScheineinerGeheimwissenschaft,die
nur in kleinemKreisezu finden. Und wirklichheimischist auchdieser
nichtin demvondenVorväternerrichtetenRechtsbau.Die überkommene
Praxis ist unzulänglichfür LösungneuerAufgaben.Die altenAkten
sindnichtjedemverständlich,auchfehlenZeit undNeigung,siezu durch¬
forschen.Dazu BergegedruckterStreit- und Parteischriftenalter und
neuerZeit — keinezusammenfassendeDarstellungunseresStaatsrechts.
HagemeistersVersuchvon 1793 ist veraltet,BüsingsArbeit von 1884
höchstverdienstlich,dochein Abriß ohneAnspruchauf Vollständigkeit.
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Und daran liegt es: eineUeberfüllevon^Stoff, dochunzugänglichund
zerstreut,sodaßseineerschöpfendeBewältigungdie Kraft einesMenschen
übersteigtund daß niemandauchunterdenBerufenstenundKundigsten
vor Irrtümern und Versehensicherist. Als HerzogJohannAlbrecht
hier dieRegentschaftiibernahm,blieb es anfänglichselbstan berufenster
Stelle außeracht,daßnachaltemHausrechthier allenPrinzendervoll¬
ständigeTitel desHausesgebührt.

Heute soll uns zunächstgeschichtlichdie Begründung und
EntwicklungdermecklenburgischenLandesverfassungbeschäftigen.Gerade
in Mecklenburgist die geschichtlicheEntwicklungund die Kenntnisder
Geschichtevon größterBedeutungfür das Verständnisdes geltenden
Staatsrechtes.Anderwärtshat durchEinführungkonstitutionellerVer¬
fassungennachausländischenMusternein Bruch sichvollzogen,vermöge
dessendie frühereeinheimischeEntwicklungin ihrer Bedeutungvöllig
zurückgedrängtist. Mecklenburg-Schwerinhat 1849 die gleicheBahn
betreten,aber nach dem FreienwalderSpruch das Staatsgrundgesetz
aufgehobenund wiederan die alteEntwicklungangeknüpft,sodaßdas
heutigeeinheimischeStaatsrechtüberallnochin engstem,ungebrochenem
Zusammenhangstehtmit dermehrhundertjährigenEntwicklung.

Die Begründungund Entwicklungder mecklenburgischenLandes¬
verfassungvollendetsichin drei Abschnitten:
1. die Zeit der Vorbereitung bis zum Ausgangdes 15. Jahr¬

hunderts,endgültigabgeschlossenmit demJahreder landständischen
Unionvon 1523;

2. das JahrhundertderGrundlegung von 1523 bis zur Zeit der
Hauptlandesteilungvon 1621;

3. dieZeit desAusbaues und der innerenAusgestaltungnach1621,
abschließendmit der endlichenSicherungund Feststellungim
landesgrundgesetzlichenErbvergleichvon 1755.

1. Die Zeit bis zum Tlusgang des 15.Jaljrl)unberts
ist für die mecklenburgischeLandesverfassungeineZeit nur der Vor¬
bereitung;in ihr liegennur die Ausgangspunkte.

Die StaatsgeschichteMecklenburgsbeginntim 12. Jahrhundert
damit,daß die Christianisierung,GermanisierungundKolonisierungdes
WendenlandesdurchdenSachsenherzogHeinrichdenLöweneingeleitet
wurde. Im Kämpfegegenihn fiel 1160 derObotritenfürstNiklot, der
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ältestenachweisbareAhn unseresFürstenhauses,bei einenrAusfall aus
derBurg Werte (südlichvon Schwaan). Sein Sohn Pribislav wurde
Christund erhieltdie väterlichenLandezurückmit Ausnahmeder neu¬begründetenGrafschaftSchwerin,mit der ein deutscherVasall belehnt
wordenwar. Untervier UrenkelnPribislavs erfolgteeineTeilung des
ererbtenLandes: die ersteHauptlandesteilungvon 1229. Sie schuf
vier selbständigeHerrschaften:Mecklenburg,Werte,RostockundParchim-
Richenberg.Die HerrschaftenParchim-Richenbergund Rostockhatten
kurzenBestand;vor Ablauf von 100 Jahren waren beideHäuser
erloschen.LängerdauerteHerrschaftundHausWerte;wiederholtfanden
hier weitereAbzweigungen,Teilungenund Wiedervereinigungenstatt.
Seit 1418 nanntendie Herren von WerkesichFürstenzu Wenden.
Im Jahre 1436 starb auchdieserStamm aus und das Fürstentum
Wendenwar damit erledigt. Die ältesteLinie mit demStammlande
MecklenburgbrachteallmählichdiegetrenntenTeilezurWiedervereinigung
unterHinzufügungneuerGebiete.Sie erwarb1304 dasLandStargard
von Brandenburg,1323 die HerrschaftRostockzunächstals dänisches
Lehen. 1348 erfolgtedieErhebungMecklenburgszu einemHerzogtum
desReichsdurchKaiserKarl IV. Aber schon1352 geschahaucheine
Erbteilungdes jungenHerzogtums,sodaßfortan 119 Jahre hindurch
dasHaus Mecklenburgund dasHerzogtumgeteiltwar: die ältereLinie
mit demHauptlande,da sie 1358 die GrafschaftSchwerindenGrafen
von Tecklenburgabkaufte,seitdemMecklenburg-Schweringenannt,die
jüngereLinie Mecklenburg-Stargardbis 1471 während. Die Wieder¬
vereinigungaller getrenntenLandegeschahunterHerzogHeinrichdem
Dicken,regierend1422—1477. Als 1436 das Haus Werle-Wenden
erlosch,fiel das FürstentumWendenan die beidenHäuserMecklenburg-
Schwerinund Mecklenburg-Stargard;zwar erhobauchBrandenburg
Ansprücheauf das Fürstentum,verzichteteaber im WittstockerVertrag
von 1442 gegenZusicherungder künftigenErbfolgefür gesamtemecklen¬
burgischeLande nachErlöschendes mecklenburgischenMannsstammes.
Als dann 1471 das Haus Mecklenburg-Stargarderlosch,waren alle
Gebiete,die 1229 zur Teilung gekommenwaren,wiederbeimHause
Mecklenburg-Schwerinvereinigt,vermehrtdurch das Land Stargard
und dieGrafschaftSchwerin.

Mit denDeutschenist auchdasdeutscheStändewesenin Mecklenburg
eingezogen.

Urspriinglichhabenwir uns denLandesherrnzu denkenals den
alleinigenGrundherrnim Lande,das ganzeTerritoriumalsogleichsam
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als Domanium. Mit derKolonisationscheidenbeträchtlicheGebietsteile
aus; sie werdenmit grundherrschaftlichenRechtenvomLandesherrnandie deutschenEinwandererverliehen.KirchenundKlösterwerdenerrichtet
und mit Gebietsteilenbewidmet,die als kirchlichesStiftungs- oder
Korporationsgutin die Hand der Prälaten gelangen.Städte werden
begründetund erhaltenihr Territorium. Die in Hof- undKriegsdienst
aufgenommenenRitter werdenmit Lehngüternbedacht.So gewinnen
Prälaten,RitterundStädteGrundherrschaft;nebendemLandesherrngibt
esGrundherrenimLande.DieseGrundherrengehörenverschiedenenStänden
an: dieGeistlichkeit,dieRitter oderVasallen,die Städteund städtischen
Bürger — es sind verschiedeneStände, derenjedernachbesonderen
Standesrechtenlebt undbesondererFreiheitenundPrivilegiensicherfreut.

GegenüberdiesenGrundherrenverbliebendemLandesherrngewisseHerrschaftsrechte,derenMaß je nach Inhalt der Gründungs-oderVerleihungsakteoder nach Lehnrechtim einzelnenverschiedensichgestaltete.Hauptsächlichgebührtenihm die Rvßdiensteder Ritter, die
Kriegsdiensteder Hintersassender Grundherren,gewisseGrundzinse,
Beden,AbgabenverschiedenerArt, überdiesdie hoheGerichtsbarkeit.

Aber die GrundherrenübenselbstauchHerrschaftsrechteaus überihr Gebietund dessenInsassen,ihreHintersassen.Der Landesherrkannvon denHintersassenAbgabenund Dienstenicht anderserlangenals
durchVermittlungderGrundherren.So war er auf ihrengutenWillen
angewiesen;ohneihrenBeistandkonnteer dieLandesherrschaftnichtaus¬
üben. Aus ihnenwählt er seineUmgebung,seineHofbeamten,zugleich
auchseineRatgeber.In denfürstlichenUrkundenheißendieseRatgeber
dieGroßendesLandes,dieAeltesten,dieWeisen,unseregetreuenRitter,
unseregetreuenRäte. AuchRatmännerder Städte, zumalder beiden
Seestädte,erscheinenunter diesenRäten. SolcheRäte führenauchdie
Regentschaft.Als 1329 dieHerrschaftMecklenburgmit Stargard und
Rostockauf einen elfjährigenLandesherrnübergeht,übernehmenauf
AnordnungdesverstorbenenFürsten16 Ritter unddieRatmännerbeider
Seestädteals VormilnderdieRegierung.

Vasallenund städtischeRatmännererscheinenim fürstlichenHof¬
gerichtals Beisitzer,fernernachVertrügenunterdenfürstlichenHäusern
als berufenzu Schiedsrichternbei künftigenStreitigkeitenunter den
Fürsten,in fürstlichenFriedens-und Schuldverträgenals Bürgen für
dieVerpflichtungenihresLehns-und Landesherrn.

Dieserbegehrtauchihre Hülfe zumAbtragseinerSchulden.Eine
allgemeineSteuerpstichtder Stände gibt es nicht. Die Kostenseiner
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HofhaltungundRegierungträgtderLandesherralleinmit denEinkünften
ausseinemGrundbesitzunddenausseinenHerrschaftsrechtenerwachsenden
Einnahmen.Aber im Falle derNot wendeter sichan seineGetreuen
um Hülfe. Sie wird vertragsmäßigbewilligt als freiwillige Leistung
gegenZusicherungkünftigerFreiheit von solchenBedenund gegenEin¬
räumunganderweiterVergünstigungenundVorrechte.

DiewachsendeGeldnotderLandesherrenwurdediesenverhängnisvoll.
Sie nötigtezu umfänglichenVeräußerungenvon Grundbesitzund auch
vonHoheitsrechten.Geistlicheund weltlicheGrundherrenerkauftendie
hoheGerichtsbarkeit,dieBedeund andereLeistungenderUntertanenund
gewannenso landesherrlicheRechteüber ihre Hintersassen.Zumal die
Seestädtegewannenso die wichtigstenHerrschaftsrechte.Auchwurden
oft die Herrschaftsrechteüber Städte und ganzeVogteienverpfändet,
derenEinlösungwieder andereVeräußerungennötig machte. Dabei
mehrtendie einzelnenStändeihre Besitzungenund ihre Privilegienzum
Schadendes Landesherrn,der sicheinemgerupftenVogel vergleichen
und seineUmgebungfragenkonnte,wie ein solchernochlebenmöge.

Im 14. und 15. Jahrhundertwuchsso fortwährenddie Macht
und dasAnsehendergeistlichenund weltlichenGrundherrenund damit
von selbstauchihr Einfluß auf dieLandesregierung.Abernochstanden
sie als Einzelne,jedermit seineneigenenVorrechtendemLandesherrn
gegenüber.Es fehlte nochder Zusammenschluß,die Vereinigungzu
gemeinsamerVertretungihrer Privilegien,zur Vertretungdieserals der
RechtedesLandesgegenüberderLandesherrschaft.Für solcheLandes¬
verfassungMecklenburgswar erstnachderWiedervereinigungvon 1471
die Möglichkeitgegeben;vorherbei getrenntenHerrschaftenzeigensich
nur Ansätzedazuin einzelnenLandesteilen.

Bei Landesteilungen,Huldigungen,Privilegienbestätigungenwerden
für die einzelnenLandschaftenMannen,Stadt und Land, wie ein zu¬
sammengehörigesGanzesgenannt;der natürlicheZusammenhangläßt die
Stadt als MittelpunktderLandschaftmit denMannenderLandschaft
verknüpfterscheinen.Ein gleicherZusammenhangentwickeltsichim größeren
Territorium,wennes längereZeit ungetrenntuntereinerHerrschaftver¬
einigt war. Im LandeStargard findensichschon1304Vasallenund
Städteals GesamtvertretungdesLandes. Der auf einemFürstentagin
Rostock1418abgeschlossenenErbverbrüderungderHäuservonMecklenburg
undWendenfolgtenEventualhuldigungenderStünde;dabeierscheineninner¬
halbderdreiLänderMecklenburg,WendenundStargardjedesmalMannen,
Städte,geistlicheundweltlicheEinwohner,in einemlandschaftlichenVerbände.
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Danebenbetätigt sichein freies Einigungsrechtder Stände in
Bündnissenmit einheimischenund fremdenMächten,im Beitritt der
SeestädtezumHansabund,in Landfriedensbündnissen,welchedie Stände
mit einheimischenund fremdenLandesherrenund auchuntereinander
schließen,wie sieauchuntereinanderdas Fehderechthaben.

Als nachErledigungdesFürstentumsWenden(1436) der Streit
mit Brandenburgentbrennt,tretendie vereinigtenStände vonWenden
1437 mit einerVorstellungbeimKaiserfür die Rechteihres Landes
unddesmecklenburgischenHausesein; dabeierscheinenzuerstdiePrälaten
als eigenerStand desLandesnebenund vor denbeidenanderen.Als
dann der Streit im WittstockerVertrag 1442 Beilegungfand durch
EinräumungeinesbrandenburgischenSukzessionsrechtesfür alle mecklen¬
burgischenLande,da tretenzum erstenMal die Stände der gesamten
mecklenburgischenLandevereinigtauf, indemPrälaten,Herren,Mannen
und Städte der LandeMecklenburg,Stargard, Wenden,Rostockund
SchwerindemKurfürstenErbhuldigungleistenund Reversalenvon ihm
empfangen,die ihnendie Fortdaueraller ihrer Freiheiten,Gewohnheiten
und GerechtigkeitenauchunterbrandenburgischerHerrschaftverheißen.

Das war eine gelegentlicheVereinigungaus besondereraußer¬
ordentlicherVeranlassung.Erst nachderLandesvereinigungvon 1471
erscheinenStände der drei LandeMecklenburg,Wendenund Stargard
auf gemeinschaftlichenLandtagenvereinigt— soweitersichtlichzuerst
1484 in Schwerindie Mannenund Städte der drei Landeohnedie
Prälaten,dann 1485 in Sternbergnur die Mannender drei Lande
ohnedieStädte. Danebensindensichanfänglichauchnochin gewohnter
Weise Sonderlandtagein den einzelnenLandesteilen. Nach 1500
werdengemeinsameLandtagegesamterStändehäufigerund dieSonder¬
landtagekommenin Abgang.

Es war die Zeit, da aus der früherenVielgestaltigkeitlandes¬
herrlicherRechtedie fürstlicheLandeshoheiterwuchs,da dieHerzögedie
früher veräußertenHoheitsrechtezurückbegehrtenund den besonderen
Privilegien der Stände die AnsprüchefürstlicherLandesherrschaftent¬
gegenstellten.Unter den verändertenVerhältnissenbedurftensie immer
mehr verstärkterGeldmittel;sie regiertenauf Kredit, bis die Tilgung
der landesfürstlichenSchuldenvon den getreuenStändenübernommen
wurde. Die Anforderungendes Reichessteigen,das Bedürfnis einer
umfassenderenLandesgesetzgebungerwacht,dazu kommennochandere
Anlässezur öfterenEinberufungderStünde. Solchewar unumgänglich,
sobaldderLandesherrsichderZustimmungderMehrzahl der Stände
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versichernwollte. Die ZuziehungeinigerRäte vonPrälaten,Mannen
und Städtenderdrei Landekonntenur danndemBedürfnisständischer
Mitwirkung genügen,wenn siedenEinspruchderübrigenStändenicht
besorgenließ.

Seit derVereinigungderStündeder drei Landezu gemeinsamen
Landtagensprichtmanvon gemeinenStändendesLandes,von gemeinen
Landtagen.Die BrückezuSagsdorfbeiSternbergwar dergewöhnliche
Ort dergemeinenLandtage.Als gemeineStündemit Berechtigungzur
Teilnahmeam Landtag werdennun regelmäßiggenanntPrälaten,
Mannen(auchRitterschaftodergleichbedeutendAdelgenannt)undStädte.
DiesegemeinenStändeerscheinennun schonals politischeEinheitund
als GesamtvertretungdesLandes. Die Zeit einerbloßenVorbereitung
ist vorbei; wir stehenschonim Beginn der Grundlegungder land¬
ständischenVerfassungMecklenburgs.

2. Das Jalirtjunbert ber örunblegung
von 1523 bis zur Zeit derzweitenHauptlandesteilungvon 1621.

Die landständischeUnion von 1523 gilt als dieeigentliche
GrundlagederLandesverfassung.Ihr Datum (1. August1523) ist mit
demdes landesgrundgesetzlichenErbvergleichs(18. April 1755)hier im
StändehauszumGedächtnisangebracht,als die Tage, an denender
landständischeVerfassungsbanbegonnenund vollendetwordenist.

In jener Union schließenPrälaten, Mannen und Städte der
Fürstentümerund LandeMecklenburg,Wenden,Rostockund Stargard
selbsttätigmiteinandereineVereinigung,einenfeierlichenBund beiEhren
und getreuenHandgelübdenan Eidesstatt,zur Aufrechterhaltungihrer
Privilegien, Freiheitenund löblichenGewohnheitengegenjedermann,
unter ZusicherunggegenseitigenBeistandesim Falle einer Verletzung,
auchgemeinsamerSchadenstragung,zur Aufrechterhaltungvon Friede,
Rechtund Einigkeituntereinander,unter ErrichtungeinesAusschusses
von 23 Bevollmächtigtenvon Prälaten,Mannschaftund Städten,die
jedemmit Rat und Tat zu seinemRechtverhelfenund nachBedarf in
wichtigenSachenPrälaten,Mannenund Städte zu Rat undBeschluß¬
fassungzusammenberufensollen.

Die Vereinigungwar auseinerTagfahrtzuSternbergbeschlossen.
Ihre Beurkundunggeschahzu Rostockam Tage Vincula Petri, d. i.
1. August1523, durchzweiUrkunden,die im Landesarchivaufbewahrt
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werden:die Haupturkundeenthaltenddie Artikel der Vereinigung,an
achtrotenSchnürendie 34 Siegelvon dazugewähltenBevollmächtigten
derdrei Ständetragend,und die sog.kleineUnion, in welchergemeine
Prälaten,Mannenund StädtedenHauptbriefbestätigen.

Die Veranlassungzu diesemZusammenschlußwird nur in den
Wortenangedeutet,daß sichzur Zeit im heiligenReichviel Aufruhr
undBeschwerungbegebenund in Zukunft täglichmehrzu besorgen—
sie wird vornehmlichzu suchensein in derGefahr drohenderLandes¬
teilung.

SolcheGefahrerwuchsimmerwiederaus demaltenSukzessions¬
recht des Fürstenhauses(dessenBeseitigungdurch Einführung der
Primogeniturordnungerst1701bei der drittenHauptlandesteilungerfolgt
ist). Es wurzeltein den früher herrschendenprivatrechtlichenAn¬
schauungen,entsprachder patriinonialenStaatsaufsassung.Die Landes¬
herrschaftist danachein fürstlichesVermögensrecht,ein Eigentuman
Landund Leuten,dasmanunbedenklichals teilbar ansah. Starb der
Landesherr,sogalt gemeinschaftlicheFolgederSöhneauchin diesErbe
an Land und Leuten. Das führte zu Gemeinschaftsregierungensolcher
Miterben, stets wiederkehrenden!Drängen solcherGemeinschafterauf
AuseinandersetzungdurchLandesteilung,darauserwachsendenTeilungs¬
verhandlungenund Teilungsstreitigkeiten.Landesteilungspläneaber
mußtenbei Landstünden,die ihrer Zusammengehörigkeitsich bewußt
warenund darin ihre Stärkefanden,stetsauf Widerstandstoßen.Sie
empfahlenin solchenFällen eineTeilung nur derNutzungenund Ein¬
künfteunterAufrechterhaltungderGemeinschaftsregierung.

Im Jahre 1520 war zwischendenherzoglichenBrüdernHeinrich
demFriedfertigenund AlbrechtdemSchönenunter Vermittlungeines
ständischenAusschussesder NeubrandenburgerHausvertragzu stände
gebrachtworden,ein merkwürdigesGemischvon Teilung undGemein¬
schaft:Prälaten,Adel,Mannschaftund zwölf benannteStädte bleiben
gemeinschaftlich;im übrigensoll der ältereBruder Schlösser,Städte,
FleckenundDörfer in zweigleicheTeile zerlegenund der jüngeredaun
einenTeil wählen; jeder regiert in seinemTeile zwei Jahre, dann
tauschensie die Teile für zwei Jahre, nach diesenvier Jahren soll
weiterüberdie Teilungverhandeltwerden.

HerzogAlbrechtwar damitnichtzufrieden;er drang auf völlige
TeilunggegendenVertragund gegendenWillen desBruders- Dieser
Zwietrachtder regierendenBrüdersetztendie Ständeihre Einigungent¬
gegenzur Sicherungdes Friedensund ihrer Privilegien. Und mit
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Erfolg. ObwohlderKaiserHerzogAlbrechtsTeilungsbegehrenförderte,
erwies sichder WiderstandHerzogHeinrichsund das Bündnis der
Ständeals stärker:es kamwiederumzu einemGemeinschaftsvertrag.

Die landstündischeUnionvon 1523 ist von größterBedeutungfür
diefernerestaatsrechtlicheEntwicklungdesLandes. Sie hatdenStänden
dieKraft derEinheit verliehen.Sie hat die EinheitlichkeitdesLandes
und der Landständegegenüberden Teilungender Herrschergewahrt.
Sie hat die Einheitlichkeitder Landesverfassunggewahrtund sichals
wirksamsterSchutzdieserVerfassungund als entscheidendeWaffein den
KämpfenderNeuzeiterwiesen.

DurchsieerfolgtederZusammenschlußgesamterStändedesLandes
zu einereinheitlichenlandständischenKorporationausselbsteigenemAntrieb
derStände. Sie bezwecktedie gemeinsameVerteidigungder ständischen
Privilegien gegenjedermann,also auch gegendie in aufsteigender
EntwicklungbefindlichelandesherrlicheGewalt. Sie schufbereitsauch
ein auf die Dauer berechnetesOrgan in einemAusschuß,der für die
ZweckederUnionwirkenund nachBedarfgesamteStändeberufensoll.
Seitdembetätigendie sovereinigtenLandständeein selbständigeresAuf¬
tretengegenüberdemLandesherrn,ein festeresZusaiumenhaltenunter¬
einander;von nun ab beginnteineLandesverfassungzu festerenFormen
sichauszugestalten.WennfortandieLandesherrensichmit Anforderungen
zunächstnur an einender drei Ständewenden,findensiekeingeneigtes
Gehör; sie müssengesamteStände berufen. Wenn Landesteilungen
in Frage kommen,wird die Unverbrüchlichkeitder landstündischen
Unionals Hindernisgeltendgemacht,auf GrundjenerUniondieEinheit¬
lichkeitundUnteilbarkeitder landstündischenVerfassungund desLandes
verfochten.

Im Zusammenhaltengegenüberder Landesherrschafterwies sich
dieUnion wirksam,andersim Verhaltender Ständezu einander.Die
Unionhat denvielfältigenHaderzwischenAdel undStädtennichtgestillt
und denPrälatennichtsgenützt.Der Prälatenstandwar Teilhaberdes
gelobtenBündnisvertrages,hatteseineBevollmächtigtenim gemeinsamen
Ausschuß;die beidenweltlichenStändewarenverbunden,ihn in seinen
Privilegienzu schützenund ihm zu seinemRechtzu verhelfengegen
jedermann.Beidebetätigtensehrbald selbstihrenresormatorischenEifer
durchVerweigerunggeistlicherAbgabenundsonstigenRauban geistlichem
Gut. Zwar rückensiewiederumderLandesherrschaftihreSäkularisationen
und die NichtberufungdeserstenStandeszumLandtagvor, lassensich
aber die Zuweisungvon drei Klösterngefallen. Seit 1550 sind die
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PrälatenvomLandtagverschwunden;diealtenPrälaturen,diegeistlichen
Grundherrschaftenwarenabgetan.

Da wiedereineLandesteilungim WerkezwischendenHerzögen
Johann Albrechtund Ulrich, erneuern1554 beideStände den alten
Unionsausschußund abermalswird die Teilung abgewendetund unter
VermittlungderLandrätederWismarischeGemeinschaftsvertragvon1555
abgeschlossen.Und nun wird alsbald auchvon denStändenein von
beidenHerzogenschonlange gestelltesBegehrenendlicherfüllt: der
vollständigeAbtragderfürstlichenSchuldenlastwird vonihnenübernommen,
dochnur gegeneinenReversderLandesherren,derihnenihrehergebrachten
Privilegienund Freiheitenmit Erhaltungbei derwahrenReligionder
AugsburgischenKonfession,insbesondereaberdasSteuerbewilligungsrecht
zusichertfür die gewöhnlichenHülfen und Landbeden,die andersnicht
dennaus freie und gutwilligeBewilligungzu leisten. Zugleichschassen
die Ständeein neuesOrgan. Dennsiezahlennichtetwadiebewilligten
Gelderan die Landesherrenund überlassendiesendie Schuldentilgung,
sondernsie selbstnehmendie Tilgung der übernommenenSchuldenin
die Hand: sie bestelleneinenAusschußund bevollmächtigenihn, die
bewilligtenSteuernzu erhebenund zur Tilgung der fürstlichenSchulden
zu verwenden.An Stelle des früherenUnionsausschussestritt nun ein
ständischerSchuldentilgungsausschuß.

So ist nächstdemJahre 1523 dasJahr 1555 bedeutungsvoll.
Der Reversvon 1555 verbrieftdenStändenförmlichihr freiesSteuer¬
bewilligungsrechtund sichertihnendamitdiewirksamsteWaffegegenüber
einerbei gesteigertenRegierungsbedürfnissenstetsverschuldetenLandes¬
herrschaft.Mit dieserWaffevermochtensiedieweitestgehendenAnsprüche
zu erstreiten.Wenndie LandesherrschaftHülfe begehrt,hat siezunächst
ständischeBeschwerdenundWünschezuhörenundaustunlichsteBefriedigung
zu denken.Nur mit steterBefestigungund Erweiterungder ständischen
Privilegien,mit ZugeständnissenallerArt sindBewilligungenzuerkaufen.
In ben immerwiederkehrendenSchuldentilgungsverhandlungenliegt der
springendePunktfür dieFortentwicklungder landständischenVerfassung;
sie gabenVeranlassung,daß die Landesherrenstetsvon neuemdurch
Reverseund förmlicheAssekurationendie ständischenRechteverbriefenund
mehren.Und da unter denStändenvon je die Ritterschaftüberwog,
kamihr das vornehmlichzu gute.

Der Inhalt jeneswichtigenReversesvon 1555 wurdebeispäteren
Bewilligungenwiederholt,erweitertund bestätigtdurch neue gleiche
Reverse;so 1561, 1572 und 1621. Die Reversevon 1572 und 1621
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warenjederbegleitetvon einemAssekurationsrevers,der auf diejedesmal
erhobenenunterschiedlichenBeschwerungender Stände von Punkt zu
Punkt landesherrlicheZusicherungenerteilte. Das sind die wichtigen
Landesreversalen, dieSternbergervon 1572und dieGüstrowervon
1621, jedesmalbestehendaus demReversund demAssekurationsrevers;
sie habenkaiserlicheBestätigungempfangenund gehörenzu denLandes¬
grundgesetzen.Nachsolchenneueren,den Inhalt der früherenwieder¬
holendenReversensind dann jeneälterenReversevon 1555und 1561
in Vergessenheitgeraten.

Die Sternberger Reversalen von 1572 sinderteiltvon den
Brüdern Johann Albrechtund Ulrich, die auchschondie Reversevon
1555 und 1561 erteilthatten.

WiederhattendieHerzogedieÜbernahmeaufgelaufenerSchulden
begehrt;dieStändehattendasabgelehntundeineReihevonOravamina,
Beschwerdenvorgebracht.Zu derenErledigungergingdie Assekuratio
zumSternebergeandernJulii Anno72 dadirt. Daraufhin bewilligten
die Stände 200000Gulden,dochunter der weiterenBedingung,daß
die älterenfürstlichenReversalenbesserbekräftigtund erneuertund auch
darüberihneneineAusfertigungerteiltwürde(gemeintsindjeneReverse
von 1555 und 1561). Dies geschahdurchdenReversquarta Julii
Anno 1572zumSternebergegegeben,der aber denStändenerstaus¬
gehändigtwurde, nachdemsie ihre Bewilligung verdoppelthattenauf
400000 Gulden.

Der Reverserneuertund erweitertdieZusicherungderPrivilegien,
Freiheitenund Gewohnheitender Stände, auch der Erhaltung der
AugsburgerKonfessionund insbesonderedes unbedingtenSteuer¬
bewilligungsrechtesderStände.

Die Assekurationumfaßt achtArtikel. Zu 1 wird dieWieder¬
besetzungvon vier erledigtenLandratsstellenmitgeteiltund verheißen,die
neu ernanntennebenden altenLandrätenzu den Landsachenin sür-
sallendenNöten zu Rate zu ziehennachdemlöblichenExempelunserer
gottseligenVorelternmilder Gedächtnis.Seit demAuskommenrechts¬
gelehrterRäte des Hofes waren die fürstlichenRäte vom Adel in
Abganggekommenzur BeschwerdederStände. Dahernun jeneZusage.
Zu 4 werdenaus den:eingezogenenKirchengutdie dreiJungfrauenklöster
Dobbertin,Ribnitz,MalchowderLandschaftüberwiesen(Landschaftist
damalsnochBezeichnungfür dieGesamtheitder Stände) zu christlicher
ehrbarerAuferziehungder inländischenJungfrauen,so sichdarin zu
begebenLust hätten. Zu 6 wird als Ort der künftigenLand- und
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MusterungstagederJudenbergvor Sternbergbestimmt(auf dem1492
anläßlichdesHostienfrevels27 Judenverbranntwordenwaren).

Umfassenderund wichtigersind die Güstrower Reversalen
von 1621, erteilt von den Brüdern Adolf Friedrichund Johann
AlbrechtII.

Seit 1606 schwebtenwiedereinmalSchuldentilgungsverhandlungen.
Und dazu kamennun gar wiederTeilungspläne. Diesmal war es
besondersder ältere Bruder, der auf Teilung drang, zugunstender
SelbständigkeitseinerRegierung.Ein BedenkenderLandrätevon 1610
empfahl den Herzögeneine Regelungnach Art des Wismarschen
Gemeinschaftsvertragesvon1555, alsoeineGesamtregierungmit Nutzungs¬
teilung. Die HerzogewarenandererAnsichtund vermiedentunlichstdie
Ausschreibungvon Landtagen. Doch 1612 hatte Johann Albrecht
Gelegenheit,die Stände als Taufpateneinzuladen.Sie versammelten
sichin Güstrowzur Wahl von Deputierten. Dabei verfaßtensie ein
Schreibenan beideHerzöge,worin sie unter Berufung auf fürstliche
Verheißungenbitten, siemit dergleichenNeuerungen,sonderlichmit dem
Trennungs-und Teilungswerk,und ebensomit weitererKontribution
zu verschonenund darüberihnen Reversezu erteilen,unter Erbieten
erhöhter Geldbewilligung. Herzog Adolf Friedrich antwortetein
einem Schreibenan die drei Landmarschällemit einem scharfen
ungnädigenVerweise,daß sich die Landschaftohne landesherrliches
Vorwissenversammeltund über Dinge beratenhabe, die sie wenig
betreffen:wegender Landesteilungseiensie gar nicht befragtworden
und hätten darüber nicht mitzureden;er habe sich resolviert,der¬
gleichenganz beschwerlicheund verdrießlicheLandtageaußer anderen
hohenund unvermeidlichenUrsachennicht ferner anzustellen.Aber
die Schuldenerwiesensich als solchunvermeidlicheUrsache. 1620
hat der Landtagwiederauf demJudenbergüber die Schuldentilgung
zu beraten. Bei den Verhandlungenverharrendie Ständesteif und
festauf ihremWiderspruchgegeneinewirklicheTotalteilungund ver¬
langen, daß die ständischeund kirchlicheVerfassung,auchdas Land-
und Hofgerichtunbedingtin Kommunionbleibenmüssen. Darin
gabenschließlichdie Herzögeauf dem Landtag zu Güstrow im
Januar 1621 nachund es kamzurEinigung. GegenBewilligungeiner
Million Guldenerhaltendie StändeReversund Assekurationsrevers,
beidevom 23. Februar 1621, und unterm3. März 1621 wird zu
Güstrowauchder fürstbrüderlicheErbvertragwegender Landesteilung
vollzogen— die zweiteHauptlandesteilungin die beidenHerzogtümer
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Mecklenburg-Schwerinund Mecklenburg-Güstrow,währendvon 1621
bis 1695.

Der Revers ist wesentlicheine fast gleichlautendeErneuerung
des Reversesvon 1572. Doch wird der Schutzder Augsburgischen
Konfessionjetzt ausdrücklichverstelltauf die unveränderteKonfession
von1530 und die lutherischeReligion. JohannAlbrechtwar kalvinisch-
reformiert.

Der AssekurationsreverserledigtwiederumständischeGravamina
undWünsche,namentlichauchim Hinblickauf dienunmehrigeLandes¬
teilung,undumfaßt49Artikel. Die erstenzwölfArtikel regelneingehend
den punctumreligionis und sicherndieAlleinberechtigungderwahren
lutherischenReligionim Lande(mit sehrbeschränktenZugeständnissenfür
JohannAlbrechtund seineUmgebungin Güstrowbesondersin bezug
auf Beerdigungund Leichenpredigten),die Einheitlichkeitder Kirchen¬
ordnungund des Konsistoriums.Dann folgt die Einheitlichkeitdes
Hofgerichtsund der ständischenVerfassung;dieLandtagesollenfortan
zu Sternbergund Malchinumschichtiggehaltenwerden,alsoabwechselnd
in beidenLandesteilen.DieGemeinschaftlichkeitderKontributionenwird
festgestelltund für Aufbringungund SammlungderbewilligtenGelder
ein Landkastenverordnet,dessenfreieVerwaltungdenStändenverbleibt.
BeideLandesherrenverheißenwiederholtdieZurateziehungderLandräte
zudenLandsachenin fürfallendenNöten,insbesondereauchvorEingehung
einerKonföderation,dazuder getreuenLandschaftKontributionvon nöten.
FernerzahlreicheBestimmungenfür Privatrecht,Lehnrecht,Strafrecht,
Prozeßund Polizei.

Zur Abwicklungder übernommenenSchuldentilgungbestellten
hierauf dieStände einenAusschußund erteiltendendazuVerordneten
dieBefugnis, zur ErleichterungderGeschäfteeinenengenund kleinen
Ausschußaus ihremMittel zu Direktorenzu konstituieren.Für beide
Ausschüssewurdedie landesherrlicheKonfirmationim Jahre 1623nach¬
gesuchtund erteilt.

Auch erbatendie Stünde vom Kaiser jetzt die Bestätigungder
Reversalenvon 1572 und 1621, die im Jahre 1626 für alle vier
Urkundenerfolgte.

So warenin jenenhundertJahrenseitderUnion von 1523bis
zur KonfirmationjenerbeidenAusschüsse,insbesondereauchjenesengen
undkleinenAusschussesim Jahre 1623 die bleibendenGrundlagender
landständischenVerfassunggelegtworden.
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3. Die Zeit bes Ausbaues
und der innerenAusgestaltungnach1621 bis zur endlichenSicherung

und Feststellungim landesgrundgesetzlichenErbvergleichvon 1755.

Die zweiteHauptlandesteilungvon 1621 teilte das Land in zwei
Herzogtümer:Mecklenburg-Schwerinund Mecklenburg-Güstrow.Aus-
beschiedenvon der Teilung,alsogemeinschaftlichbliebnamentlichRostock
mit Warnemündeund densog.RostockerGemeinschaftsörtern,d. i. dem
späterenRostockerDistrikt,auchdie Jungsrauenklöster.

DieseTeilungbestandbis 1695undin dieserZeit von1621—1695
war es vornehmlich,daßausdenuns nun schonbekanntenGrundlagen
die weitereAusgestaltungund der innereAusbau der landständischen
VerfassungbleibendeFormenannahm,dergestaltdaß ebenjeneTeilung
in den ständischenVerhältnissennochheutefortlebt, die landständische
Verfassungnochheutebeherrscht.Nochheutegliedernsichdie Ständenicht nur nachKreisen,die nachden alten drei Landenbenanntsind,
sondernauchnachHerzogtümern,und das sindebenjeneHerzogtümer
Mecklenburg-Schwerin(entsprechendbent mecklenburgischenKreis) undMecklenburg-Güstrow(umfassenddenwendischenundstargardischenKreis).Nochheuteheißensie aintlichRitter- und LandschaftderHerzogtümer
Mecklenburg;gemeintsindebenjeneHerzogtümerSchwerinundGüstrow.
Nochheutetagt derLandtagabwechselndin Sternbergund Malchin,
was auchnur in jenerLandesteilungseinenGrund hat.

1695 erlischtdieGüstrowerLinie; es folgenSukzessionsstreitigkeiten
im landesherrlichenHaus und derenBeilegungim HamburgerVergleich
von 1701 durchdie dritteHauptlandesteilungin die beidenHerzogtümer
Mecklenburg-Schwerinund Mecklenburg-Strelitz,wie sie jetztnochbei
Bestand(seit1815Großherzogtümer).

Dieser HamburgerVergleichvon 1701 ist von grundlegender
Bedeutungfür dasVerhältnis der beidenregierendenHäuser. Er hat
durchFestsetzungderPriinogeniturfolgedas alteSukzessionsrechtbeseitigt
unddamitweiterenLandesteilungenvorgebeugt.In ihmwird ausdrücklich
anerkannt,daß die stargardischenLandständemit demganzenCorpore
dermecklenburgischenRitter-undLandschaftin eineraltenunzertrennlichen
Unionstehen,daherdie darausihnenerwachsendenJura, wie auchalle
anderederselbenPrivilegia samtund sondersdenselbenkraft diesesbillig
konservieretbleibenmüssen.DementsprechendsollendennauchLandstände,
Landtag,Kirchenordnung,Hof-undLandgerichtundKonsistoriumwiederum
gemeinschaftlichundungeteiltbleiben.

2
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Aber alsbald erwuchsenaus dem schwierigenVerhältnis der
zwiefachenLandesherrschaftgegenüberder Einheitlichkeitder Stände
StreitigkeitenzwischenSchwerinund Strelitz (vonBedeutungnur fürStargard,nichtfür Ratzeburg,das ganzaußerhalbder landständischen
Verfassungstehtund für dieseAusland ist). Schwerinbeanspruchte
nämlichrücksichtlichder Ständenicht nur das alleinigeBerufungsrecht,
sondernauchdasalleinigePropositionsrecht.DemgegenüberberiefStrelitz
die stargardischenStändezu SonderlandtagennachNeubrandenburgund
legte dort einenselbständigenLandkastenan (1702—21), bis 1721
durcheinekaiserlicheKommissiondie Gemeinschaftlichkeitder Landtage
unddesLandkastenswiederhergestelltunddemnächstdassuseomproponeucki
desstrelitzerHerzogsvonReichswegenfestgestelltwurde.

Doch auchmit denStändenwar ernsterStreit, anhebendnach
demwestfälischenFrieden,und zwar über Finanz- und Steuerfragen.Aus der in jenemFriedendenReichsständenbeigelegtenLandeshoheit
folgertendiesedas Recht zur Verteidigungdes Landes und zur
Erhebungder dazu nötigenKosten.Das Reichsrechtermächtigtedie
Reichsstände,ihre Landstände,Bürger und Untertanenzur Beihülfe
heranzuziehenfür AufbringungdesKammerzielers(so hieß derBeitrag
zur Unterhaltungdes Reichskammergerichts),der Festungsbau-und
Garnisonkostenund der zu Reichsdeputations-und Kreiskonventen
erforderlichenLegationskosten.Das widerstritt dem alten Recht der
LandständeMecklenburgs,da derLandesherrdieLandesregimentskosten
allein zu tragen,die StändekeineKontributionenandersauf sichzunehmenhatten,als wennsie sichfreiwillig und ohnealle Schuld und
Pflicht dazuverstanden.Das war ja ausdrücklichin den kaiserlich
bestätigtenLandesreversalenanerkannt.Jetztwar vonReichswegeneine
Kontributionfür jene Zweckevorgesehen,dochdabei das Maß der
Kontributionund die Art ihrer Erhebungunbestimmtgelassen.Darüber
erwuchsenheftigeKämpfe. Unter kaiserlicherVermittlungwurde 1701
ein Vergleichüber die Höhe der jährlichenKontributionabgeschlossen,
abervon einemgroßenTeile derRitterschaftangefochten.

Dazukamseit1713die böseZeit unterdemdespotischenRegiment
des HerzogsKarl Leopold,der überhauptnicht nach den Rechten
des Landesund der Stände fragte und es dahin brachte,daß 1728
seinBruder ChristianLudwig vomKaisermit der Regierungbetraut
wurde.

Fast ein JahrhundertunablässigenHaders war verflossen,alsKarl Leopold1747 starbund ChristianLudwig zur Folge kam. Er
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erklärteseinenfestenVorsatz,zwischenHaupt undGliedernein gegen¬
seitigesVertrauenwiederherzustellenund alleIrrungen aus demGrunde
zu heben.

Anfänglichversuchteer das durchHerbeiführungeinerTotaldivision
mit Strelitz. Dem widersprachendie Stände. Sie hatten ihre alte
Union schon1659 erneuert;weiterhinhattenErneuerungender Union
stattgefunden1709zwischenRitterschaftundRostock,ferneruntergesamten
Ständen1733. BeideLandesherrenaberglaubtenauchohnedieStände
die Teilungvornehmenzu könnenund vereinbartenunter sichdieAus¬einandersetzungskonventionvon 1748; auchdieLandtage,der Landkasten,
dasHosgerichtund dasKonsistoriumsolltensepariertwerdenund von
der altenUnion nur Überresteverbleiben,insbesonderehinsichtlichder
Landesklösterund in AnsehungritterschastlicherRechte. Die schwerinerStändewurdenalsbaldzu einemSonderlandtagnachSternbergberufen,weigertensichdort auf Grund derverfassungsmäßigenUnionderStändein AbwesenheitderstargardischenStändezuverhandeln— dieFolgewar
eine landtagsloseZeit von 1748—1755. Als gar denStündendie
Kundevon derAuseinandersetzungskonventionkam,beganneinelebhafteBewegungzumal bei der Ritterschaft.Die Städte waren der Aus¬einandersetzungwenigerabgeneigt.Aber dieRitterschaftzog dieStädtean sich heran,machtedie Unionserneuerungvon 1733 geltend,derEngereAusschußberief einenKonventnachRostock.HerzogChristian
Ludwig fordertedie erneuerteUnion von 1733 ein, um sie1749 alsverfassungs-und respektwidrigfür nichtigund unverbindlichzu erklären,und verhinderteden Konvent. Die Fortführungdes Streites geschah
in Wien vor einerschiedsrichterlichenHofkommission;dochfiel dort nicht
die Entscheidung.VielmehrgewannChristianLudwig mit seinenaus¬
dauerndenBemühungenden Ausgleichmit den Ständen auf einem
Konvokationstagin RostockdurchAbschlußdes landesgrundgesetzlichen
Erbvergleichsvom 18. April 1755, dem in der Folge auchStrelitzbeitrat,und daraufdenAusgleichunter beidenregierendenHäusernauf
der Grundlagedes HamburgerVergleichsdurch den Erläuterungs¬
vertrag vom 14. Juli 1755. Beide Verträgeerhielten1756 die
kaiserlicheBestätigung.

Der landesgrundgesetzlicheErbvergleich vom 18. April1755, abgeschlossenzwischendemschwerinerHerzogund denmecklen¬burgischenStänden,dann angenommenauchvomHerzogvonStrelitz,beendetedenseitfasthundertJahrenobwaltendenHadermit denStänden.DerHauptpunktdesStreiteswar dieLandeskontributionzurAufbringung
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der Defensions-und Legationskostenund des Kammerzielers;aberim
VerlaufedesStreiteswarenunzähligeandereStreitpunktehinzugekommen
und zumteil durchdenHader erst entstanden.Die Schlichtungaller
schwebendenStreitpunktegeschahin diesemLandesvergleich,rücksichtlich
derKontributionzumeistnachdenWünschendesLandesherrn,der dafür
anderweiteZugeständnissemachte.Der Erbvergleichist durchdie Kontri¬
butionsforderungveranlaßtund insofernin ersterLinie Finanzgesetz;
aber wie stetsmußteauchdiesmaldie Landesherrschaftdie finanziellen
Bewilligungenmit Zugeständnissenauf anderenGebietenerkaufen.Daher
die zahlreichenBestimmungendesErbvergleichs,diemit Finanzfragenan
sichnichtszu tun haben.Er umfaßt530Paragraphenundgliedertsich
in 25 Artikel, d. h. Abschnittemit besonderenÜberschriften,von denen
der erste(bis § 100) von der Landeskontributionhandelt. Es folgen
zweiArtikel von Reichs-,Kreis-und Prinzessinnensteuernund von den
Klöstern,und dannkommendieArtikel, in welchendas eigentlicheland-
ständischeVerfassungsrechtniedergelegt,dasVerfassungsrechtder Stände
nebstihrenBeziehungenzurLandesherrschaftfestgestelltist: vonderUnion
derLandstände,vonLandtägen,vonLandrätenundLandmarschällen,vom
Engern Ausschuß,von der landesfürstlichenGesetzgebungsmacht,von
den Zusammenkünftender Ritter- und Landschaftusw. Die land¬
ständischeUnion wird ausdrücklichanerkannt,ebensodas freie Ver¬
sammlungsrechtder Stände. Auch der EngereAusschuß,bis dahin
rechtlichnur ein Schnldentilgungsausschuß,wird als staatsrechtliches
Vertretungsorgander Stände anerkannt. Unter denBeilagenbefinden
sichdie Landesreversalenvon 1572 und 1621, sowieauchdieUnions¬
urkundevon 1523.

DieserumfassendeErbvergleichtrifft gar viele Festsetzungen,die
heutekeineGeltungmehrhaben. MancheArtikel sinddurchdie neuere
Entwicklungund durch die Normen unseresReichsrechtsbeseitigt.
Wenn man alles Veralteteaus dem Erbvergleichstreicht,so ist es,
rein äußerlichbetrachtet,nicht geradeviel, was übrig bleibt. Aber
dieserÜberrestist von destogrößererWichtigkeit; er enthält die
Normen,die nochheutefür dasmecklenburgischeVerfassungsrechtmaß¬
gebendsind.

In diesemLandesvergleichist derAbschlußder landständischenVer-
sassungsentwicklungzu erblicken;in ihm bekundetsichderSieg derland¬
ständischenVerfassungüberdenAbsolutismus,der sieunterHerzogKarl
Leopoldbedrohte.DerselbeErbvergleichist nochheutedasFundamental¬
gesetzfür dasVerfassungsrechtder beidenGroßherzogtümer,soweniger
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auchsonstnachVeranlassungund Inhalt mit denVerfassungsurkunden
andererdeutscherStaatensichvergleichenläßt.

Mit demErbvergleichsind wir gelangtzumAbschlußder land¬
ständischenVerfassungsentwicklungund damit an das für heuteuns
gesteckteZiel. Die Folgezeitseit1755zeigtuns denFortbestandderland¬
ständischenVerfassungim Kampfemit der neuzeitlichenEntwicklung
und wird uns im viertenVortragebeschäftigen,nachdemwir zuvornoch
näherüber die Organisationund die Rechteder Ständeuns werden
unterrichtethaben.



II.

Die sanbstänbeunb ihre Organisation.

H7ergehörtzu denLandstünden?
Die Landstandschaftist erwachsenans Grundherrschaft,als eine

VertretungdesGrund undBodensnebstHintersassen,eineVertretung
gegenüberdemLandesherrn,die demGrundherrnals solchemeignet.

Im Domaniumabergibt es keineandereGrundherrschaftals die
Landesherrschaftselbst;hier ist Grundherrschaftund Landesherrschaftin
einerHand vereinigt,und so ist derLandesherrhier grundsätzlichab¬
soluterHerr — folgerechtfür den ständischenStaat, dochabnormfür
moderneAnschauungen,daß zwei Fünftel des LandeskeinerleiAnteil
habenan der Landesvertretung.

Die Landstandschafteignet also nur der Ritterschaftund den
Städten.1Der Prälatenstand,zur Zeit der landständischenUnion noch
derersteStand, ist seit1550 verschwunden.Seitdemist dieRitterschaft
der ersteStand.

Zu denLandständengehörendahererstlichdie eigentümlichenBe¬
sitzerder landtagsfähigenHauptgüterdes mecklenburgischen,wendischen
und stargardischenKreises:sie bilden die Ritterschaft der drei Kreise
oderderbeidenHerzogtümerSchwerinund Güstrow.

Von der Landstandschaftausgeschlossen,also nicht landtagsfähig
sind: dieKlostergüter(47), die Güter desRostockerDistrikts(46), die
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Landgüterder HerrschaftWismar (14), die Kämmereigüter,die im
Eigentumvon Städten, und die Ökonomiegüter,die im Eigentum
städtischerKirchenstehen.

Das frühereBistumRatzeburg,seit1648Fürstentum,stehtaußer¬
halb der ständischenVerfassungMecklenburgs,gehörtvom ständischen
Standpunktnicht zu Mecklenburgund hat eine eigeneVerfassung.
Andersdas frühereBistum Schwerin,seit1648 Fürstentum;hier sind
in der Folge Ritterschaftund Städte in den ständischenVerband
inkorporiertund denKreisenzugeteiltworden,die Stiftsritterschaftum
1774,die Stiftsstädteerst1851.

Bei landtagssähigenGütern kannein Ruhender Landstandschaft
eintreten,weil persönlicheEigenschaftendes derzeitigenBesitzersdiesen
von derLandstandschaftausschließen.So sindausgeschlossendieLandes¬
herren (nicht die Glieder ihrer Familien), Kommunenund Klöster,
juristischePersonenundHandelsgesellschaften,wer unter Vormundschaft
oder im Konkurs,Frauen— seit 1872 auchPersonen,die nicht die
mecklenburgischeStaatsangehörigkeithaben.Diesesindvon allenöffentlich-
rechtlichenBefugnissenausgeschlossenbiszurAufnahmein denStaatsverband
nachMaßgabedes Reichsrechts,währendnach früheremLandesrecht
hier der Erwerb einesRittergutesdie Staatsangehörigkeitzur Folge
hatte. Übrigensruht für denErwerbereinesRittergutesdieLandstand¬
schaftstetsauchbis zur LeistungdesHomagial-oderLehneides.

Fernerist die Landstandschaftimmer nur von einerPersonaus¬
zuüben;bei Miteigentümernwird einer legitimiert, indemdie übrigen
zu seinenGunstenderAusübungderLandstandschafturkundlichentsagen.
Ebensowird es gehaltenbei sechsRittergütern,die im Besitzvon
Bauerschastensind, die ihre Gutsherrschastausgekauftund dadurchselbst
Grundherrschaftund Landstandschaftgewonnenhaben,auchselbständige
ritterschastlicheBauerschastenoder freieBauerschastengenannt,ein merk¬
würdigesGegenstückzu denBauernlegungen.

Gleichgültigist für dieLandstandschaftder adligeoder bürgerliche
Stand desGutsbesitzers.In Fragekommennur gewisseVorrechtedes
sog. eingebornenund rezipiertenAdels, besondersQualifikation zu
Landratsstellenund sog.Klosterfähigkeit;von ihnen ist der bürgerliche
Gutsbesitzerunbedingtausgeschlossen,aberauchder fremdeundder junge
Adel bis zur ErlangungderRezeption.

Gleichgültigist auch seit 1869 das religiöseBekenntnisdes
Gutsbesitzers.Als 1867dasFreizügigkeitsgesetzallenBundesangehörigen
den Erwerb von Grundeigentumaller Art eröffnet hatte, war in
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Mecklenburgfür JudenderbleibendeAusschlußvon derLandstandschaft
und gewissenanderenöffentlichenRechtenverordnetworden. Das war
Veranlassungfür das Reichsgesetzvon 1869, welchesalle aus dem
religiösenBekenntnisabgeleitetenBeschränkungenbürgerlicherund staats¬
bürgerlicherRechteaufhobund ausdrücklichdie TeilnahmeanGemeinde-
und Landesvertretungenund dieBekleidungvon Ämternfür unabhängig
vomBekenntniserklärte.

Die Zahl derGüterwird ausetwa1200, dieZahl derEigentümer
auf etwa700 angegeben.

Noch heutekönnenneue landtagssähigeGüter gebildetwerden
durchTeilungvonGüternmit KonsensdesLandesherrnohneMitwirkung
derStände; dochgilt seit1827 ein zu beobachtendesMindestmaßvon
zweikatastriertenHufen.

Zu denLandständengehörenferner49 Städte,nämlichdie beiden
SeestädteRostockundWismar(Wismar ist1897in denlandständischen
Verbandaufgenommen)und 47 Landstädte der drei Kreise,je 20 im
mecklenburgischenund wendischenKreisemit denBorderstüdtenParchim
undGüstrow,7 imstargardischenKreisemitderVorderstadtNeubrandenburg.

Nebenjenen49 gibt es nocheineStadt: Neustrelitz— jetztdie
einzigeStadt ohne Landstandschaft(abgesehenvon Schönbergin
Ratzeburg).

Die LandstandschaftderStädtewird ausgeübtvon denMagistraten
durcheinenDeputierten,gewöhnlichdenBürgermeister,oderauchdurch
mehrereDeputierte;aber auchdann hat jedeStadt auf demLandtag
nur eineStimme. Auchdie VertretungmehrererStädtedurchgemein¬
schaftlicheDeputiertekommtvor.

Ob der städtischeVertretervomRat bindendeInstruktionenerhält
und ob auchdie BürgerschaftdabeiMitwirkung hat, hängt von der
Verfassungder Städteab. Bei denmeistenschwerinerLandstädtenist
derBürgermeisteran keinerleiInstruktionengebundenundwird überdies
großenteilsvomLandesherrnernannt.

Die beidenSeestädtenehmenin vielfacherBeziehungeineSonder¬
stellungein, sodaßsiegegenüberdenLandstädtenals besondereGruppe
erscheinen.

DerAusdruckLandschaft war ursprünglichdieüblicheBezeichnung
für die gesamtenStände einschließlichder Ritterschaft,z. B. in den
Reversalenvon 1572. Nach1621 wurde dafür der vollereAusdruck
Ritter- und Landschaftherrschend.Infolgedessenbezogmau nun den
AusdruckLandschaftauf die Gesamtheitder Städte im Gegensatzzur
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Ritterschaft. Durch die Sonderstellungder Seestädtehat aber der
AusdruckaucheinenochengereBedeutunggewonnen,vermögederener
dieGesamtheitder LandstädtebezeichnetunterAusschlußnicht nur der
Ritterschaft,sondernauchderSeestädte.

Ursprünglichwaren es die nebender Landesherrschastbestehenden
GrundherrschaftendesLandes,die als solchedemLandesherrngegenüber
ihr GebietnebstHintersassenvertreten,alsodieGutsherrschaftenund die
Städte, wobeidieseihre LandstandschaftdurchdenMagistratals stadt¬
verfassungsmäßigesOrgan ausüben.

NachneuererAuffassungdagegenist dieLandstandschafteinAusfluß
der obrigkeitlichenStellung, welcheden Gutsherrschaftenund den
städtischenMagistrateneignet,und erscheintals Vertretungnichtmehr
eigentlichdesGrund und Bodens,sondernals einePersonalvertretung
der freien Landbewohnersowieder städtischenBürger und Einwohner
durchihre Obrigkeit.

Sliedei-ung b<zrStänbe.
Jeder der beidenStändebildet für sicheineKorporation:das

KorpsderRitterschaftund dasKorps der Städte oder die Landschaft.
Die SeestädtenehmengewissermaßeneineMittelstellungein. In

manchenBeziehungengehörensiemit zumstädtischenKorps; in anderen
Beziehungenbilden die Landstädteohne die Seestädteein städtisches
Korpsals Ganzesfür sich.

Jedesder beidenKorpsgliedertsichweiternachdendrei Kreisen
und innerhalbjedenKorpsbildetjederKreisverbandwiedereinbesonderes
Korpsfür sich.

Bei der Ritterschaftflndet sich innerhalbder Kreisenocheine
weitereGliederungnachÄmternundAmtsverbänden,wobeidieZugehörig¬
keit nicht immerdurchdieLage derGüter gegeben,sondernzumTeil
auf abweichenderZuweisungaus RücksichtengleichmäßigerVerteilung
beruht. Der mecklenburgischeKreis umfaßt11, der wendische10, der
stargardische3 Ämter. Jeder Amtsverbandbildet wiederein Ganzes
für sich.

Aber beideStändestehenauchmiteinanderin einerUnion, und
zwar sowohlinnerhalbeinesjedender drei Kreise,wie auchfür die
Gesamtheitder drei Kreise.
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Die GesamtheitbeiderStände aller drei Kreisebildet eineein¬
heitlicheKorporation:das landständischeKorps, das Korps der Ritter¬
und LandschastderHerzogtümerMecklenburg(SchwerinundGüstrow).VertretungsorgandieserGesamtheitist derEngereAusschußvon Ritter¬
und Landschaftzu Rostock.

Die Verbindungder gesamtenLandständealler drei Kreiseist
begründetdurch die alte Union von 1523; sie hat landesherrliche
AnerkennungundBestätigunggefundenim HamburgerVergleichund im
Landesvergleichvon 1755.

Auf Grund dieserUnion steheneinerseitsdie Stünde aller drei
Kreisein einemeinheitlichenVerbände,in welchemdie drei Kreiseund
Kreisverbündesichzusammenschließenzu einerEinheit; andrerseitsstehen
auchdie beidenStände desLandes,Ritterschaftund Städte,in einem
einheitlichenGemeinschaftsverbande,in welchembeideStändeals gleich¬
berechtigteTeile zur Einheitsichverbinden.

Demgemäßwird unterschiedendie Union der Provinzen, in
welcherdie drei KreiseundKreisverbündemiteinanderstehen:sie wahrt
die Einheitlichkeitder Landesverfassunggegenüberder durchdie Landes¬
herrschaftherbeigeführtenTeilung desLandes— und die Union der
Stände, in welcherRitterschaftund Städte miteinanderstehen:ihre
Bedeutungliegt in derWahrungderGleichberechtigungbeiderStände
innerhalbdieserGemeinschaft.

Man hat bei derUnion derProvinzendieUnbestimmtheitihres
Inhaltes gerügt. Der Landesvergleichsieht in ihr die unverrückliche
Gleichheitder Stände der drei Kreisean Rechten,Privilegien und
Gerechtigkeiten,dergestaltdaß die drei KreisenacheinerleiGesetzen,
Landesordnungenund Verträgenzu regieren,mithin in solcherGleichheit
und Gemeinschafteinanderzu vertretenund beizustehenhaben. Das
scheinteigentlichbestimmtgenug. Richtigist, daßeinefolgerechteDurch¬
führung derUnion der ProvinzenvermögegesonderterEntwicklungin
dengetrenntenLandesteilennichtgeschehenkonnte. So nahmdasFinanz¬
wesenin beidenLändernseit1808 eineverschiedeneEntwicklung.Der
Gedankevon derUnionderProvinzentrotzderbestehendenLandesteilung
war praktischundurchführbar.Er bot einenbequemenEinwand,wenn
VorschlägeeinerRegierungden Stündennicht genehmwaren; fanden
solcheihrenBeifall, sowar dieUnionder Provinzenkeinentscheidendes
Hindernis.

Die Bedeutungder sogenanntenUnion der Stände liegt in der
AnerkennungundWahrungderGleichberechtigungder Stündeinnerhalb
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derständischenGemeinschaft.NachderErläuterungdesLandesvergleichs
soll sie in unverrücklicherGemeinschaftund Teilnehmungan allen der
Ritter- undLandschaftzustehendenGerechtsamenundBefugnissenbestehen,
sodaßdie Stadt Rostocksowohlals die übrigenStädte an ihrer Kon¬
kurrenzzu allen ritter- und landschaftlichengemeinsamenRechtenund
Pflichtennirgendbeeinträchtiget,zurückgesetzetoderausgeschlossenwerden
sollen,wie dennauchein Stand ohneZuziehungund Einwilligungdes
anderneineVerbindungüber gemeinsameRechtezu treffennichtbefugt
sein,allenfallsabersolchefür null und nichtiggeachtetwerdensoll. Es
ist eineUnion,die jedemderbeidenStände die ihm gebührendenTeil¬
nahmerechtewahrt, die Unterdrückungdes einenStandes durch den
anderen,die Majorisierung des einen Standes durch den anderen
ausschließt.Und hierausfolgt für beideStändedasRechtder itio in
partes, d. h. in allen Angelegenheiten,bei denenein Interessedes
Standesin Fragekommt,eineSonderberatungund Sonderabstimmung
nachStänden herbeizuführen,dergestalt,daß bei Verschiedenheitder
beidenStandesbeschlüsseein rechtswirksamerBeschlußübereinegemein¬
schaftlicheAngelegenheitgar nicht zu ständekommt. Dies Rechtder
itio in partes ist namentlichfür dieStädtevon größterWichtigkeit,da
sie andernfallsmit ihren Virilstimmender Majorisierungdurch die
großeÜberzahlder ritterschastlichenStändemitgliederrettungslospreis¬
gegebenwären.

Leitende vtgane.
Die LeitungderGeschäftefür dasKorpsderRitter-undLandschaft

übt teils dasDirektoriumderRitter- und Landschaft,teils derEngere
Ausschußvon Ritter- und Landschaftzu Rostock.Das Direktorium
fungiertauf Landtagenund Landeskonventen,daherauchkurzwegdas
Landtagsdirektoriumgenannt. Der EngereAusschußist ein außerhalb
der StündeversammlunggesamteRitter- und Landschaftvertretendes
Kollegium.

Das Direktorium der Ritter- und Landschaftbestehtaus acht
großherzoglichenLandräten,drei Erblandmarschällen,einemDeputierten
derStadt Rostock.

Landräte warenursprünglichdie Räte, welcheder Landesherr
sichaus den Ständen,besondersaus der Ritterschaftwählte. Diese
fürstlichenRätevomAdel kamenin Abgang,seitnach1500rechtsgelehrte
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Räte des Hofes als fürstlicheBerater aufkamen.Aber auf Begehren
der Stände wurde in den Landesreversalendie Zurateziehnngder
alten Landrüte in Landessachenverheißen. Seitdem erscheinensie
als MittelspersonenzwischenLandesherrschaftund Ständen,als Berater
beiderund beidenverpsiichtet,dochmehrals VertreterderStände. Der
Landesvergleichordnet acht Landrätean, für jedesHerzogtumvier.
Nach Abgang eines Landrats haben die Stände des betreffenden
Herzogtumsdrei Mitglieder aus demeingeborenenoderrezipiertenAdel
vorzuschlagen,aus denenderLandesherrdenneuenLandratwählt und
auf Lebenszeitbestellt.EinenLandratdesHerzogtumsGüstrowbestellt
Strelitz nachVorschlagder stargardischenStände; die übrigensieben
bestelltSchwerin.

Erblandmarschälle. Ein erblichesMarschallamtbestandschon
im 14. Jahrhundertin jedemderdrei Lande; derMarschallstandan
der SpitzederMannendesbetreffendenLandes. Ebensostehtauchjetzt
nochdasLandmarschallamtin jeden:KreiseeinerbestiinmtenFamiliedes
eingeborenenAdels erblichzu (Familie von Lützowfür Mecklenburg,
vonMaltzanfür Wenden,vonHahnfür Stargard). Die Landmarschälle
sinddie geborenenAnführerundWortführerderRitter- undLandschaft,
diedenVerkehrderStändemit denLandesherrenundihrenKommissarien
vermitteln,für die äußereRuhebei ständischenBeratungensorgen,als
Deputiertedie Ständebei feierlichenGelegenheitenvertreten.

Im Direktorium tritt zu Landrütenund Landinarschällenein
Deputiertervon Rostockhinzu, nebenelf Angehörigendeseingeborenen
Adelsals einzigerstädtischerVertreter.

Der Engere Ausschuß von Ritter- und Landschaftist ein
Nachkommeder Schuldentilgungsausschüssedes 16. Jahrhundertsund
insbesonderehervorgegangenaus demengenund kleinenAusschuß,der
als Teil einesgroßenAusschusseszur Zeit derLandesteilungvon 1621
für die Schuldentilgungsgeschäftebestelltwurde. In derFolgewurdeer
einOrgan,dasauchsonstaußerhalbderStändeversammlungdieGesamtheit
derStändevertritt und ihreAngelegenheitenwahrnimmt.Dochhat diese
seineStellunglandesherrlicheBestätigungerstim Landesvergleichgefunden.

Er bestehtaus neunPersonen:aus jedemHerzogtumeinLandrat,
aus jedemKreisefür jedender beidenStände ein Deputierter,ein
DeputierterRostocks.Die Wahl der Landrüte und ritterschaftlichen
Deputiertenerfolgt für drei, die der vorderstädtischenDeputiertenfür
sechsJahre. Den Vorsitzim EngernAusschußhat derLandrat, derihm amlängstenangehört.
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Der EngereAusschußhandelt als beauftragterVertreter der
Stände gemäßder ihm von denStändenerteiltenInstruktion. Im
Jahre 1813 aber hat er auf Begehrender Landesherrendie erweiterte
Vollmachtempfangenzurdefinitivenfür dieStändeverbindlichenErklärung
für schleunigeFälle, fodaßer in dringendenFällen von sichaus an
Stelle der Stünde auchden zu Gesetzenetwa erforderlichenKonsens
erteilenkann,mit Ausschlußvon Steuerbewilligungenund Änderungen
der Grundgesetze.Im übrigengehörenzu seinemGeschäftskreisalle
AngelegenheitendesständischenKorps,zumalauchdieinnerenKorporations¬
angelegenheiten,Verwaltung des Landkastensunter Kontrole der
Landtageund Konvente,Prozeßführungfür dasKorps, Berufungund
Leitungvon Konventen,Entgegennahmeund Jntimation von Anträgen
zu Landtagenund Konventen.Er führt das Landessiegel,d. h. das
SiegeldermecklenburgischenRitter- und Landschaft.

Auchim EngerenAusschußgilt das Rechtder itio in partes;
es ist nachStändenabzustimmen,wenneinStand es begehrt.Überdies
bildendie fünf Mitglieder von derRitterschaftunterAusscheidungder
vier städtischenDeputiertendenbesonderenEngerenAusschußderRitter¬
schaft,derdasKorpsderRitterschaftvertritt unddierein ritterschaftlichen
Angelegenheitenwahrnimmt. Er führt das Siegelder mecklenburgischen
Ritterschaft.Er ist einsonderständischesOrgan dergesamtenRitterschaft.
Die Landschafthat kein entsprechendesSonderorgan;innerhalb der
Kreisestehendie Vorderstädtean der Spitze der drei landstädtischen
Kreisverbände,und bei Vertretungder gesamtenLandschaftmüssendie
drei Vorderstädtegemeinschaftlichhandeln.

Als juristischeBeiräte dienenbeimEngerenAusschußderRitter-
und Landschaftzwei Landsyndici,davon einer in Neubrandenburg
besondersfür den stargardischenKreis, beim EngerenAusschußder
Ritterschaftein eigenerritterschaftlicherSyndikus. Dieser ist ritter-
schaftlicherBeamter; die Landsyndicisind ritter- und landschaftliche
BeamteoderLandesbediente,zu denenauchgehörenderLandessekretür,
der LandesarchivarundBibliothekar,fernerbeimLandkastenderLandes¬
einnehmer,derLandkastenkontrvleur,der Landkastensekretäru. a.

Versammlungen der 5tände.
Solcheerfolgenteils ausBerufungderLandesherrschast— dann

heißensie Tage und zwar je nachVerschiedenheit:Landtage,wenn
gesamteStände, d. h. alle Ständegliederaller drei Kreiseeinzeln
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berufenwerden;Konvokationstage,wenndieStändenur einzelnerKreise,
insbesondereeines der beidenLandesteile(Großherzogtümer)berufenwerden,aber insoweitgesamteStände; Deputationstage,wenn außer
denLandrätenund Landmarschällennur DeputiertederStändeberufen
werden.

Die Berufung von Konvokations-und Deputationstagensteht
verfassungsmäßigjedemLandesherrnfür die StändeseinesLandeszur
Verhandlungvon Sonderangelegenheitenfrei, ist abernichtüblich.

StändischeVersammlungenkönnenaberaucherfolgenvermögedes
freienVersammlungsrechtesderStändeohnelandesherrlicheBerufung—*
dannheißensieKonvente,Zusammenkiinfte,undkönnenwiederverschiedener
Art sein:Landeskonvente,ritterschaftlicheoderstädtischeKonventeusw.

Übrigensist die genaueUnterscheidungin denBenennungennicht
stetsbeobachtetworden.

Her sanbtag
ist die landständischeVersammlung,zu welchergesamteLandständealler
drei KreisedurchlandesfürstlicheAusschreibenberufenwerden.

NachdemLandesvergleichist er alljährlichmindestenseinmalzu
berufen,und zwar im Herbst,im WechselnachSternbergund Malchin
(soseit1621).

AußerordentlicheLandtagewerdenin besonderenFällen auchzu
anderenZeitenodernachanderenOrten berufen(soz.B. nachSchwerin
1813, 1848, 1866, 1867, 1874). Dann wird wohlunterVerwahrung
für die Folgevon denStändenauf die Regelhingewiesen.

Einberufung des Landtags.
Die AnordnungdesLandtagsunddieBestimmungdesEröffnungs¬

tagesgeschiehtdurchdenschwerinerLandesherrnallein. Dochmüssendie
erforderlichenAusschreibenmindestensvier Wochenvor demEröffnungs¬
tageergehen.Undzwar wird erlassen

1. ein Landtagsausschreibenan gesamteStändemecklenburgischen
undwendischenKreises. Es soll ergehenin der hergebrachtenFormul
und ohneharte und ungewöhnlicheKlausuln außer dieser,daß die
Ausbleibendeund Abwesendezu allen dem, was auf Landtägen
behörigbeschlossenist, verbundenseinsollen. Zugleichsollenin ihm
die auf demLandtagezu proponierendeCapita kundgemachtwerden.
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Das herkömmlicheFormular des Landtagsausschreibenshat im
LaufederZeit nur geringeÄnderungenerfahren. Es lautetz. B.:

Friedrich Franz, von Gottes Gnaden Großherzog von Mecklenburg, Fürst
zu Wenden, Schwerin und Ratzeburg,auch Graf zu Schwerin, der LandeRostock
und Stargard Herr re.

Nachdem Wir beschlossenhaben, einen allgemeinen Landtag in Unserer
Stadt Malchin halten und denselbenam dreizehntenNovember d. Js. eröffnen
zu lassen, laden Wir euch zu demselbenhiemit gnädigst und wollen, daß ihr
Abends vorher, nämlich am 12. November d. Js., euch alldort persönlich
einfinden und, nach gebührenderAnmeldung, die am folgendenTage in Unserm
Namen zu verkündendeLandtags-Proposition, deren Capita tut Abdruck hier
beigefügt sind, geziemendanhören, den darüber zu haltenden gemeinsamen
Beratungen und Beschlußnahmenbeiwohnen,auchvor erfolgtemLandtagsschlusse
ohne erheblicheUrsacheneuchvon dannen nicht entfernensollt.

Ihr ntögt nun erscheinenund daselbst bleiben oder nicht, so sollt ihr in
jedemFalle zu Allem, was auf dem Landtage beschlossentverdenwird, gleich
Unsern andern getreuenLandsassenund Untertanen verbundenund gehaltensein.

Au dein geschiehetUnser gnädigsterWille und Meinung; uitd Wir verbleiben
euchmit Gnaden gewogen.

Gegebendurch ltnfer Staats-Ministerium, Schwerin am 7. Oktober 1902.
Beigefügtist nichtdieLandtagspropositionselbst,die erstbei der

Landtagseröffnungverkündetwird, sonderndie Angabeihrer Capita,
d. h. die kurzeBezeichnungder einzelnenPunkte,die sie demLandtag
unterbreitenwird.

DiesLandtagsausschreibenmitsolcherAngabederCapitaproponenda
ergehtvon Schwerinan alle einzelnenlandtagsberechtigtenStändeglieder
(Gutsbesitzerund Städte) des mecklenburgischenund wendischenKreises.

2. Die LadungderStändedesstargardischenKreisesgeschiehtdurch
den strelitzerLandesherrndurch ein gleichesAusschreibenunter ent¬sprechenderAngabederCapita proponenda.

Es soll zu diesemBehufevon Schwerinvier Wochenvor dem
Terminan den strelitzerLandesherrngeschriebenund ihm dieschweriner
Landtagspropositionvollständigzur Nachrichtkommuniziertund von ihm
wiederwenigstensachtTage vor demTermin die strelitzerProposition
vollständignachSchwerinmitgeteiltwerden. DiesewechselseitigeMit¬
teilung der vollständigenLandtagsproposition,das ist die sog. haus¬
vertragsmäßigeKommunikation,beruhendauf HamburgerVergleichund
Erläuterungsvertrag.Damit ist vorgeschriebennur die nachrichtliche
Mitteilung der vollständigenbeiderseitigenPropositionen,keinesachliche
VerständigungoderVereinbarungdarüber.DochkannsolcheausRücksicht
ausdie Ständegebotenoderzweckmäßigsein.

3
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Beziehen des Landtags.
Die Landesherrenkönnenpersönlicherscheinenund das ist in

früherenZeiten öfters geschehen.Regelmäßigentsendensie Landtags¬
kommissarien,d. h. mit InstruktionverseheneBevollmächtigte,Schwerin
gewöhnlichzwei,Strelitz einen. Diesesindanwesendauf demLandtag,
abernichtbeidenVerhandlungenderStände. Ihr geschäftlicherVerkehr
mit diesenvollziehtsichschriftlich,indemsielandesherrlicheVorlagenund
ReskripteandieLandmarschälleherausgebenundvondiesendieschriftlichen
ErklärungenderStändeentgegennehmen.

Die geladenenStündegliedersollensichalle in Persongehorsamlich
einfinden. Bei Verhinderungsollensie ihr Ausbleibenschrift- oder
mündlichentschuldigenoder entschuldigenlassen. Von denAnwesenden
sollendie Landmarschälleden LandtagskommissarienPersonenzettelein¬
liefern, daherjederbei demLandmarschallseinesKreisessichzu meldenhat; ebensoauchbei AbreisenundZureisenwährenddesLandtags,das
vermögederLandtagsfreiheitbei Tag und Nachtbeliebigfreisteht.

Besondersverpflichtetzum Erscheinensind die Landräte, die
Landmarschälle,dieMitgliederdesEngerenAusschusses,dieKlostervorsteher.
AuchmüssengewisseständischeBeamteauf demLandtaganwesendsein,
besondersdieLandsyndiciund derLandessekretär.Für diesePersonen
und für die städtischenVertreter ist durchDiäten u. dergl. gesorgt.
Wer nur als Mitglied derRitterschaftkommt,lebt auf eigeneKosten.
Daher ist auchder Kostenaufwandfür denmecklenburgischenLandtag
im Vergleichmit anderenVolksvertretungenaußerordentlichgering.
Übrigenspflegt von der Ritterschaftreichlich9/10den Landtagnicht
zu besuchen.

AuchJmmunitätsprivilegien,wie sieanderwärtsdenVolksvertretern
zustehen,gibt es hier nicht,mit der alleinigenAusnahme,daßgegenüber
landtagsberechtigtenGrundbesitzerndas Zwangsvollstreckungsverfahren
für dieLandessteuerkasseund denLandkastenwährendeinesLand-oder
Konvokationstagesruht.

Eröffnung des Landtags.
Die EröffnungdesLandtagsgeschiehtjetztin derKirchenachein¬

leitendemGottesdienst;dies ist anscheinenderst 1847 aufgekommen.
ZuvorhabendieLandmarschälledenLandtagskommissariendieBereitschaft
derStändegemeldetund BestimmungdesZeitpunkteserbeten.
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Die EröffnunggeschiehtdannnachdemErläuterungsvertragso,
daßzunächstder ersteschwerinerKommissariusin Gegenwartdesstrelitzer
Kommissariusmit Anredean versammelteStände den Landtag im
Namen des schwerinerLandesherrneröffnet,indemer die schweriner
Landtagspropositionzur Verlesungbringt und sie dann schriftlichdem
Landmarschalldes mecklenburgischenoder wendischenKreisesübergibt,
worauf der strelitzerKommissariusdem stargardischenLandmarschall
ebensodie strelitzerLandtagspropositionan die stargardischeRitter- und
Landschaftübergibt.

Im Jahre 1775 führtendie StändebeimKaiserKlage,daßseit
1757 diesesolenneEröffnungdannunterbliebensei, wenndieZahl der
Erschienenennicht für groß genuggeachtetworden,und erwirktenein
kaiserlichesMandat darüber.

Auchdie Landtagspropositionist in herkömmlichenFormeln ab¬
gefaßt. Sie ergehtim Namenund auf Befehl desLandesherrnunter
besonderemLandtagskanzleisiegelmit UnterschriftderLandtagskommissarien,
datiertvomEröffnungstage.Zum Beispiel:

Seine Königliche Hoheit der allerdurchlauchtigsteGroßherzog uud Herr,
Herr Friedrich Franz, [tot. tit.] entbieten Ihrer aus die erlassenenLaudtags-
ausschreibengehorsamlicherschienenengetreuen Ritter- und Landschaft Ihren
gnädigstenGruß und lassendiesenLandtag dahin eröffnen, daß

Erstens die ordentlicheLandeskoutribution-
Anlangend zweitens die Bedürfnisseder Landessteuerkasse-
Jnbeireff der dritten Landtagsproposition-
Zu der vierten Landtagsproposition betreffend-

Seine Königliche Hoheit der Großherzog gewärtigen die nach sorgfältiger
Erwägung der vorstehendenPropositionen abzugebendeErklärung Ihrer getreuen
Stände innerhalb der gesetzlichenFrist und verbleiben Ihrer auf dem gegen¬
wärtigen Landtage gehorsamlicherschienenenRitter- und Landschaftin Gnaden
gewogen.

Gegebenauf dem Landtage zu Malchin, den 14. November 1906.
(Landtagskanzleisiegel.)

Auf besonderenBefehl Seiner KöniglichenHoheit des Großherzogs.
Großherzoglich Mecklenburg- Schwerinsche, zum gegenwärtigen Landtage

AllerhöchstverordneteKommissarien.

(Unterschriften.)
Auf denGnadengrußim Eingangund die Gnadenversichernngam

Schlußhabeninsbesonderedie von der Ritterschafteinenim Landes¬
vergleichbegründetenAnspruch.

Der Schluß gewärtigt stets die schriftlichzu gebendeGegen¬
erklärungder Stündeausdrücklichinnerhalbder gesetzlichenFrist, d. h.

3*



36

nachdemLandesvergleichan demvon Altersher gewöhnlichendritten
Tag. Gewöhnlichund herkömmlichist aber, daß alsbald die Land-
marschällevon denLandtagskommissarieneinegeräumigeBefristungzur
AbgabederAntwortenad Capita erbittenund erhalten.

Ort der Verhandlungen.
NachderEröffnungfindendieweiterenVersammlungenderStände

in demRathausestatt und zwar im sogenanntenDirektorialzimmer,wo
das Landtagsdirektoriumum denDirektorialtischoderLandratstischsitzt.
Das Direktoriumhat dieGeschäftsleitung;der ältesteanwesendeLandrat
hat als dirigierenderLandratdenVorsitz. Hier wird auchdasProtokoll
geführt;alle einlaufendenSchriftstückeergehenzu diesemProtokoll. Den
Beratungenund AbstimmungengehtdasDirektoriummit seinemVotum
voran. Am Direktorialtischwerdenalle an das Plenum gerichteten
Schreibenverlesen;hierwerdenAnträgeentgegengenommenundüberhaupt
alle Geschäfteerledigt, die nicht eigentlichzur Beratungund Ab¬
stimmunggehören.

BeratungenundAbstimmungensolleneigentlichin einembesonderen
Deliberationszimmererfolgenund das war früher wohl auchRegel.
Heutewerdensie zumeistgleich im Direktorialzimmererledigt. Doch
wird im Beginn desLandtagsder Vorbehaltzum Ausdruckgebracht,
daßauf AntrageinesStändemitgliedesim Deliberationszimmerdarüber
zu beratensei, ob man im Direktorialzimmeroder im Deliberations¬
zimmerweiterdeliberierenwolle. Zum Deliberationszimmerhabennur
landtagsberechtigtePersonenZutritt; aber auchfür das Direktorial¬
zimmergilt keineswegsÖffentlichkeit.KeinUnberufenerhat ein Recht,
währendder ständischenVerhandlungendie Sitzungsräumezu betreten,
wenngleichgelegentlicheBesucherDuldungfinden.

Gegenstand der Verhandlungen.
HauptaufgabeistdieBeantwortungderlandesherrlichenPropositionen.

WeiterelandesherrlicheVorlagenkönnendenStündennochwährenddes
LandtagszugehendurchReskripte,die von denLandtagskonimissarienan
die Landmarschälleherausgegebenwerden. Auchkönnensiealsbaldzur
Beschlußfassungkommen,was keineswegsselten. Dochkannbei ihnen
dieBeschlußfassungzumnächstenLandtagverschobenwerden.

Dazu kommenPropositionendes Direktoriumsund solchedes
EngerenAusschusses.Zumal letzterepflegensehrzahlreichzu seinund
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die verschiedenstenDinge denStändenzur Mitteilung zu bringenoder
zur Beschlußfassungvorzulegen.

AuchjedesStändemitgliedkannAnträgestellenoderErklärungen
abgeben,indem es einenSchriftsatzzum Protokoll überreichtoder
mündlichein Diktamenzu Protokoll erklärt. DochAntrüge,die eine
VerfassungsänderungodereineGeldbewilligungenthalten,bedürfeneiner
vorgängigenJntimation zum Antekomitialkonvent,d. i. dem Landes¬
konvent,welcherdemLandtagvorherzugehenpflegt.

Ferner sind vorzunehmendie erforderlichenWahlen, etwa für
Vorschlägezu Landratsstellen,Wahlen zum EngerenAusschuß,zu
erledigtenKlosterämtern,von Deputiertenusw. GleichnachEröffnung
desLandtagsgeschiehtdieBestimmungeinesbesonderenWahltageszur
VornahmesolcherWahlen.

Überdiesdie Jahresrechnungenund Voranschlägeder verschiedenen
ständischenund landesherrlich-ständischenKassennebst den inneren
Angelegenheitendes ständischenKorps, des Landkastens,der Landes¬
klösterusw. Auch besondereAngelegenheitender einzelnenständischen
Korpswerdenebenfallsauf demLandtagerledigt.

Gang der Verhandlungen.
Die Beschlußfassungendes Plenums werden großenteilsvor¬

bereitetin Kommitten,welchedie einzelnenGegenständevorberatenund
Berichtemit ihren VorschlägendemPlenumunterbreiten.Im Beginn
desLandtagserfolgt dieWahl der üblichenoder etwaigenbesonderen
KommittendieserArt — Kommittead Caput I, ad Caput II usw.der
Landtagsproposition,Justizkommitte,Kommittefür Verkehrswege,Polizei-
kommitteusw.— und dieZuweisungder Propositionenund sonstigen
Beratungsgegenständean die Kommitten. Dann folgt die Plenar-
beratungderjenigenVorlagen, die nicht Kommittenüberwiesensind.
AuchspätereEingängewerdennachderVerlesungzurVorberatungeiner
Kommitteüberwiesenoder auchunmittelbardurchdasPlenum erledigt.

In denKommittenliegt derSchwerpunktder ständischenArbeiten.
Die Wahl der Kommittenmitgliedererfolgt nachStändenundKreisen.
Die außerordentlicheWichtigkeiteinesGegenstandeskann zur Folge
habendieWahl einerverstärktenKommittevon größererMitgliederzahl,
eineBitte andieRegierungenumAbordnungvonRegierungskommissarien
zur Teilnahmean denKomnlittensitzungen,auchdenBeschluß,daßjedem
StändemitglieddieAnwesenheitbei denKonnnittensitzungengestattetsein
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soll. Sonst sind die Kommittensitzungengeheim. Über das Ergebnis
erstattetdieKommitteeinenschriftlichenBerichtan dasPlenum. Dieser
Bericht nebst etwa beigefügtenSeparatvoten von Kommitten-
Mitgliedernwird amDirektorialtischverlesenund danndarüberberaten
und beschlossen.Unter Umständenbeschließtman zunächstDruck des
Berichtsund AussetzungderBeschlußfassung,bis der gedruckteBericht
vorliegt.

WährenddesLandtages,der in derRegeliin Novemberbeginnt
und kurz vor Weihnachtenschließt,finden täglichPlenarsitzungenstatt,
mit Ausnahmeder Sonn- und Feiertage. Eine Sitzung in Kloster¬
angelegenheitenwird herkömmlicham sog.Klostersonntaggehalten.Die
Plenarsitzungendauerntäglichvon 1—4 Uhr und darüber. So bleibt
derVormittagfür dieKommittenfrei.

Wie der mecklenburgischeLandtag grundverschiedenist von den
modernenLandtagender konstitutionellenStaaten, so ist auchseine
Behandlungder Geschäfteeine durchausandere,als sie in modernen
Parlamentenüblich.

Zwar auchfür ihn sindin manchenHinsichtendieZeitenandere
geworden.Im Jahre 1572 bezeugtderLandtag,daßin altenZeiten
die Landtagsversammlungnichtmehrals etwaeinenhalbenTag bis an
denAbendgewährt;mit Rücksichtauf dieeingerissenelängereVersäumnis
begehrter damalsvon derLandesherrschaft,ihn mit Futter und Mahl
gnädiglichversorgenzu lassen,eineDiätenforderung,die keinegünstige
Aufnahmefand. NachHagemeister(1793)dauertderLandtaggewöhnlich
etwa achtTage. HeutebeträgtseinegewöhnlicheDauer vier bis fünf
Wochen.Die moderneZeit übt hier ihrenEinfluß in der vermehrten
LastderGeschäfte.

Trotzdemhat der mecklenburgischeLandtagbis heutesichfrei zu
haltenvermochtvon jenenVorschriften,diein denmodernenParlamenten
einenfestenGang der Geschäftesichernund die man heutzutageals
unerläßlichesErfordernis einer ordnungsmäßigenparlamentarischen
Geschäftsführungmeintansehenzu müssen.

Es gibt keineBeschlußfähigkeitsziffer.Die anwesendenStände¬
mitglieder,ob zahlreichoder nicht, vertretendas gesamteKorps der
Stände. Ihre Beschlußfähigkeitund die Gültigkeitihrer Beschlüsseist
nichtbedingtdurcheineMindestzahl. Nachder KlauseldesLandtags-
ausfchreibensund nach demLandesvergleichsind die Abwesendenzu
allem,was auf demLandtagbeschlossenwird, gleichanderengetreuen
LandsassenundUntertanenverbundenund gehalten.
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Es gibt keineGeschäftsordnungundkeineTagesordnung.In dieser
Hinsichtsind die Verhandlungenfrei und an keineSchrankegebunden.
ÜberdieReihenfolgederzu verhandelndenGegenständebestimmtzunächst
der dirigierendeLandrat. JederintimierteGegenstandkannauf Antrag
einesEinzelnenjederzeitzur Beratungund Beschlußfassunggelangen.
JederzeitkönnenneueEingängekommen,auchneueRegierungsvorlagen
einlaufen;sie werdendann alsbaldam Landratstischverlesenund nach
Befindenwird auchgleichdarüberverhandeltund beschlossen.Anstatt
einerGeschäftsordnunggilt dasHerkommen,dieÜblichkeit.

Es gibt keineRednerordnung,keineRednerliste,keineMeldungzum
Wort, keineErteilungoderEntziehungdesWortes. Wer etwaszu sagen
hat, nimmtohneweiteresdasWort. Daß mehreregleichzeitigsprechen,
ist keineswegsausgeschlossen.Wird dadurchdie Ordnung gefährdet,
stoßendie Landmarschüllemit ihren Marschallstäbenauf den Boden,
woraufallgemeineStille eintritt. Dann kannwiederjeder das Wort
ergreifen.Für rednerischeGlanzleisttmgen,für AusbildungvonBerufs¬
politikernund Parteirednernfehlt der geeigneteBoden. Es fehlendie
Tribünenmit demPublikumund denZeitungsberichterstattern;es fehlen
auchdie Stenographen.Es gibt keinenstenographischenBericht. Nur
ein knappesLandtagsprotokollwird abgefaßtund dieZeitungenbringen
.nur kurzeMitteilungenüberdenGegenstandderBeratungund überdie
Beschlußfassung.RedenzumFensterhinaus,diedraußenEindruckmachen
sollen,sindganzunmöglich.

Die BeschlußfassungerfordertnichtnotwendigförmlicheAbstimmung.
Der Vorsitzendesuchtaus derBeratungeinesog.allgemeineBeliebung
herauszufinden,also einenBeschlußentwurf,der bei allseitigemEinver¬
ständnisohneförmlicheAbstimmungzumBeschlussewird, währendbei
WiderspruchAbstimmungstattfindenmuß. Oft wird berichtet,daßVor¬
lagenoderAnträgeohneAbstimmungangenommenoderabgelehntworden
seien,d.h. ohneförmlicheAbstimmung,weil bei derBeratungsichergab,daß die allgemeineStimmung dafür oder dagegen.Ist Abstimmung
erforderlich,sogeschiehtsiedurchStimmzettel.

Eine besondereFörmlichkeitaber wird beachtetfür dasZustande¬
kommenderBeschlüsse.Als in früherenZeitenBeratungundBeschluß¬
fassungregelmäßigimDeliberationszimmerundnichtim Direktorialzimmer
erfolgte,geschahdie FeststellungdesBeschlussesso, daß das Plenum
einigeMitgliederaus beidenStändenin dasDirektorialzimmerentsandte,
die hier am Direktorialtischden Beschlußzu Protokoll gaben. DasProtokolllautetedann:HieraufgabennamensderRitter- undLandschaft
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zu Protokoll— dann folgtendie Namenjener Ständemitgliederund
daraufderWortlaut desBeschlusses.DiesealtherkömmlicheForm der
protokollarischenFeststellungder Beschlüssehat man unverändertbei¬
behaltenbis auf denheutigenTag auchfür die Beschlußfassungen,die
im Direktorialzimmergeschehen,in derWeise,daßderdirigierendeLandrat
aus denTeilnehmernan derBeschlußfassungbeliebigeinigevon beiden
Ständenmit Namenaufruft, und daß dieseNamendannim Protokoll
demBeschlussevorgesetztwerdenin jener Formel. Dabei wird nun
angenommen,daßderBeschlußnochnichtzustandegekoinmenist, solange
nichtauchdieNamenvor demBeschlussestehen;bis zu diesemZeitpunkt
gilt derBeschlußals bloßerEntwurf, demgegenüberjedesMitglied noch
ausAbstimmungantragenkann.

Es gibt jedochkeineVorschrift,die einewiederholteBeschlußfassung
über dieselbeFrage ausschlösse.Auch eine schonabgelehnteVorlage
kannnochauf demselbenLandtag durchwiederholteAbstimmungzur
Annahmegelangen. Wenn der auf eine Regierungsvorlagegefaßte
Beschlußden Erwartungender Regierungnicht entsprichtund die
Landtagskommissarienerklären,sie seiennichtermächtigt,solcheAntwort
derStändeentgegenzunehmen,sohabendiesevon neuemin dieBeratung
derVorlageeinzutreten.Will aber ein Ständemitgliedüber einedurch
BeschlußschonerledigteFrage von neuemverhandeln,so gilt jedes
Ständemitgliedals berechtigtzumWiderspruch;erfolgtkeinWiderspruch,
ist neueBeratungundBeschlußfassungstatthaft.

ZumBeschlußgenügtStimmenmehrheitderer,dieanderAbstimmung
teilnehmen.Jeder landtagsberechtigteGutsbesitzerund jedeStadt hat
eine Stimnie. Bei Stimmengleichheitkommt kein Beschlußzustande.
Stimmengleichheitbei Abstimmungüber eineRegierungsvorlagebedeutet
Ablehnung.

Aber jederder beidenStände, sowohlRitterschaftwie Landschaft,
hat dasRechtder itio in partes, das insoferneineFolge der sog.
Union derStände ist, als diesedie Wahrungder Gleichberechtigung
beiderStändein derständischenGemeinschaftbedeutetund die wechsel¬
seitigeBeeinträchtigungderTeilnahmerechtedurchNiederstimmendeseinen
Standesdurchdenandernausschließt.

Man erzählt von früherenZeiten: da an demauf den alten
Bußtag folgendenSonnabenddie Heimgereistenmeistnochzu Hause
blieben,habedie RitterschaftdenTag einmalbenutzt,um in Abwesenheit
vonVertreternderLandschafteinendieserwiderwärtigenLandtagsbeschluß
zu fassen;seitdemsei einerder städtischenDeputiertenbestimmtworden.
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an diesemSonnabendunausgesetztanwesendzu sein, um nötigenfalls
namensderLandschaftdie itio in partes auszuübenund durchseinen
abweichendenStandesbeschlußsolcheLandtagsbeschlüssezu hindern,bis
mansichschließlichgeeinigthabe,diesenSonnabendüberhauptsitzungsfrei
zu lassen.

Von der itio in partes wird nichtseltenGebrauchgemacht.Sie
vollziehtsichso, daß bei der gemeinschaftlichenVerhandlungein Stand
erklärt,zunächstuntersichberatenzu wollen. Er zieht sichzurückund
gibt nachseinerRückkehrweitereErklärungab. Erklärt er, daßer als
Stand eine Regierungsvorlageablehnt, so ergeht darauf meist die
ErklärungdesanderenStandesdahin,daßer hiernachkeineVeranlassung
mehrhabe,zur VorlageStellungzu nehmen.Dann erübrigtnochder
Beschluß,dieseStandesbeschlüssederRegierungzur Kenntniszu bringen.
Doch ist nicht ausgeschlossen,daß nach ablehnenderErklärungeines
StandesderandereStand ausdrücklichsichfür die Vorlageausspricht.
Auchhat dasRechtzuStandeserklärungenkeineswegsnur solchnegative,
einewirksameBeschlußfassunghinderndeBedeutung.Diesegilt nur für-
gemeinschaftlicheAngelegenheiten,nicht für Fälle, in denenein Stand
auchohnedenandernvorgehenkann. WenneineAntragstellungbei der
Regierungangeregtwird und ein Stand dagegenstimmt oder eine
Erklärungdarüberablehnt,so stehtdem anderenStand frei, durch
Standesbeschlußsichdafür zu erklärenund als Stand dieSachebei der
Landesherrschaftzu betreiben.

Jedes Ständemitgliedhat das Recht,nach BeliebenProteste,
Vorbehalteoder sonstigeÄußerungenzumProtokollzu überreichenoder
durchDiktamenzuProtokollzu erklären.WohlerworbeneRechteeinzelner
könnendurchMehrheitsbeschlüssenie beeinträchtigtwerden. Der Sonder¬
berechtigtewird durchsolcheBeschlüssenur gebunden,wenn er selbst
ihnenzugestimmthat.

Je nachdemGegenstandder Verhandlungbemißtsichauchder -Kreis der an Beratungund AbstimmungBeteiligtenverschieden.InallgemeinständischenAngelegenheitenist jedesStändemitglied,also jeder
landtagsberechtigteGutsbesitzerund jedeStadt, zur Teilnahmeberufen
und stimmberechtigt.Geht eineAngelegenheitnur einenStand oder
nur einenKreis an, so nehmennur dieMitgliederdiesesStandesoder
die Stände diesesKreisesan den Verhandlungenund Abstimmungen
teil. So beiWahlen,KontrolederKassenusw. Bei denstargardischen
Angelegenheitensind zunächstnur die stargardischenStände beteiligt.Bei den Angelegenheitender Landesklöstergelten riicksichtlichder
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Ritterschaft,also nebenden Städten, nur die Mitglieder des ein-
gebornenund rezipiertenAdels als beteiligtund bleibendie übrigen
adligenund alle bürgerlichenGutsbesitzervonBeratungundAbstimmung
ausgeschlossen.In gewissenFällen, die das Interesseder Landes¬
herrn unmittelbarberühren,sind die sog. Anlief ausgeschlossen,d. h.
dieGutsbesitzer,die in wirklichenFunktionen,Dienstenund Besoldung
derLandesherrnstehen.

Auf die landesherrlichenLandtagspropositionen,und zwar auf die
einzelnenCapita, ist die ständischeAntwort zu erstattendurchschriftliches
Memorial,vondemältestenanwesendenLandratunddemDeputiertender
Stadt Rostockzu unterschreibenund von denLandmarschällendenLand¬
tagskommissarienzu übergeben;die altherkömmlichedreitägige^Fristund
ihre steteErstreckungist schonerwähnt. Aber den Antwortengehen
VorverhandlungenzwischenLandesherrschaftund Ständenüber die aus
das einzelneCaput;abzugebendeAntwort voraus, indemzunächstauf
Beschlußder Stände die Landmarschälleden Landtagskommissarien
Abschriftender einschlagendenKommittenberichte,Landtagsbeschlüsseoder
Protokollemit der Erklärung überreichen,daß Stünde beabsichtigen,
hiernachdie Antwort ad Caput— derPropositionabzugeben.Darauf
erfolgtlandesherrlicheResolution,die denStändenzugehtdurchReskript,
das die Landtagskommissarienim NamendesLandesherrnausfertigen
und denLandmarschällenübergeben,und das dann in der Landtags¬
versammlungverlesenwird. Sein Inhalt kanndahin gehen,daß die
Landtagskommissarienzur Entgegennahmeder beabsichtigtenständischen
Antwortermächtigtseien;dannbeauftragendieStändedenLandsyndikus,
demgemäßnunmehrdie ständischeAntwort ad Caput zu entwerfenund
den Entwurf zur Genehmigungden Ständen vorzulegen,oder es
geschiehtauchsofort die Vorlage und Genehmigungdes schonvor¬
bereitetenEntwurfsund erfolgtdaraufdieAntwortin dervorgeschriebenen
Form. Es kannaber auchdasReskriptdieBeschlüssederStändefür
ungeeigneterklären,um danachdieAntwort entgegenzunehmen,möglicher¬
weiseunter AnknüpfunganderweiterGegenvorschläge;dann habendie
StändeeineerneutePrüfung undBeschlußfassungaus sichzu nehmen,
indemsiezunächstwiederdas Reskriptder betreffendenKommitteüber¬
weisen. Im übrigen kann auchzur Erleichterungder Vereinbarung
mündlichzwischendenLandtagskommissarienund ständischenDeputierten
verhandeltwerden. Solche kommissarisch-deputatischeVerhandlungen
könnenauchnachdemLandtagsschlußaußerhalbdesLandtagsstattfinden,
dergestaltdaßsilr denFall einerEinigungderAbschlußderselbendem
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EngerenAusschußdurchVollmachtübertragenwird oder auch dem
nächstenLandtagvorbehaltenbleibt.

Schluß des Landtags.
Der SchlußdesLandtagsgeschiehtdurchlandesherrlicheLandtags¬

abschiede.Dies sind Urkunden,die den Landtagspropositionennach
Form und Inhalt durchausentsprechen.Sie werdenim Namendes
LandesherrnunterdemLandtagskanzleisiegelvondenLandtagskommissarien
ausgefertigt.Sie beginnenmit demGnadengrußan versammelteRitter¬
und Landschaftund gebendann unter Bezugnahmeauf die einzelnen
Capita propositionisund diesenfolgendauf dieergangenenErklärungen
derStändedenlandesherrlichenBescheid,seies, daßunterRekapitulation
derständischenAntwort dieseangenommenund genehmigt,auchdie ver¬
einbartenModalitäten wiederholt festgestellt,der Erlaß der etwa
erforderlichenAnordnungenundVerfügungenverheißen,nachUmständen
auch Anerkennungoder Dank ausgesprochenwird, sei es, daß ein
Bedauernüber die ständischeBeschlußfassungausgedrückt,ein etwaiges
Zugeständnisvorläufig angenommenund das WeiterekünftigenVer¬
handlungenvorbehaltenwird; zum Schluß wird dem gegenwärtigen
LandtagdurchEntlassungderversammeltenRitter- und Landschaftunter
GnadenversicherungseineEndschaftgegeben.

Der Landtagsschlußselbstwird dadurchherbeigeführt,daß die
LandtagskommisfarienbeiderLandesherrendie drei Landmarschällezu
sichentbietenundihnendieLandtagsabschiedeübergeben,unterergebenster
Empfehlungan versammelteRitter- und Landschaftund mit der
Erklärung,daß derLandtagnunmehrbeendetsei. Darauf werdendie
Landtagsabschiedein der Landtagsversammlungverlesenund damitdie
Verhandlungengeschlossen.

Die Konvente.
Die Konventebetätigendas freie Selbstversammluugsrechtder

Ständeund sindteils allgemeinefür beideStändeund alle drei Kreise,
alsoLandeskonvente,teils besonderenur für einenStand oder einzelne
KreiseoderÄmter. Die AusschreibunggeschiehtjenachArt desKonvents
durch den EngerenAusschuß,die Landräte,die Vorderstüdte,unter
Meldungan die Landesherrschaft.RitterschaftlicheAmtskonventewerden
ohnesolcheMeldungberufendurchdenAmtsdeputierten,derdieGeschäfte
desritterschaftlichenAmtesleitet.



44

Landeskonventefindenalljährlichin derRegelzweimalhier im
Ständehausestatt: derFrühlingskonvent,aufwelchemderEngereAusschuß
über die Erledigungder vom letztenLandtag ihm erteiltenAufträge
berichtet,und derHerbstkonventoderAntekomitialkonvent,gewöhnlichnach
ErlaßderLandtagsausschreiben,zurVorbesprechungderCapitaproponenda
und der für den bevorstehendenLandtag sonstvorliegendenoder zu
stellendenAnträge.ZumLandeskonventgehören:dasLandtagsdirektorium,
derEngereAusschuß,die 21 Amtsdeputiertender ritterschaftlichenÄmter
des mecklenburgischenund wendischenKreises, ein Deputierter der
stargardischenRitterschaft,je einDeputierterder beidenSeestädteundder
dreiVorderstüdteundnochjeeinDeputierterderLandschaftmecklenburgischen
undwendischenKreises. Auf ritterschaftlichenund städtischenKonventen
erfolgtWahl und Instruktionihrer Deputierten.

NebendenLandeskonventensind gemeinschaftlicheKonventebeider
Ständenur im stargardischenKreiseüblich: derritter- undlandschaftliche
Kreiskonventin Neubrandenburg.Die sonstgewöhnlichenKonventesind
sonderständische,ritterschaftlicheoderstädtischeKonvente.

RitterschaftlicheAmtskonventesind nur im mecklenburgischenund
wendischenKreiseüblich; zu ihnenwie zum stargardischenKreiskonvent
ist jedeseingesesseneMitglied desKorpszu erscheinenberufen. Zu den
Kreiskonventendermecklenburgischenund wendischenRitterschafterscheinen
nur Deputierte.

Ein KonventderLandstädtealler drei Kreiseist der sog.Brand¬
konventin Sachender landstädtischenBrandversicherungsgesellschaft.Ein
gemeinsamerKonvent der Landstädtemecklenburgischenund wendischen
Kreisesund ein Konventder stargardischenStädte PflegendemLandes¬
konventvorauszugehen.DasVerhältnisderVorderstädtezu denübrigen
Landstädtenist nachlangenStreitigkeitendurchbesondereVergleichevon
1789 und 1791 geregelt.



III.

Die Redite ber sanbstänbe.

Die Landstandschaftberuhtauf Grundherrschaft— odervielmehr:>
eigentlichistdasGrundeigentumAusgangspunktfür beide;Grundherrschaft
und Landstandschaftberuhenauf patrimonialerGrundlage. Aus dem
EigentumamGrundundBodenfolgt einerseitsdieGrundherrschaftals
Herrschaftüber Grund und BodennebstHintersassen,andrerseitsdie
Landstandschaftals Befugnis,diesenGrundundBodennebstHintersassen
demLandesherrngegenüberzu vertreten.

Auch bei den Städten ist der Ausgangspunktkein anderer:sie
warenursprünglichKorporationender städtischenGrundbesitzer,die ihre
aus demstädtischenGrundeigentumerwachsendengrundherrschaftlichenund
landständischenRechteausübtendurchdasKorporationsorgan,denstädtischen
Rat. Erst in derFolgevollzogsichhiereinWandel,indemdasstädtische
Bilrgerrechtnichtnur Grundbesitzern,sondernauchanderen,vornehmlich
demzünftigenHandwerk,ohneRücksichtauf Grundbesitzzuteil ward,
währenddie städtischeGrundherrschaftundLandstandschaftin denHänden
desRatesblieb; damithat sichbei denStädteneineLoslösungbeider
vomGrundeigentumvollzogen.In derFolgeist dann die Anschauung
herrschendgeworden,daßdieLandstandschaftüberhauptausderobrigkeitlichen
StellungderGutsherrnund der städtischenMagistrateentfließe.

Alle GutsherrenundStädtehabenGrundherrschaft,ortsobrigkeitliche
Stellung,Ortsobrigkeit— nichtsodie Flecken,OrtschaftenoderÖrter,
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auchnicht die Domanialgemeinden.Nicht alle Gutsherrenund Städte
habenauchLandstandschaft.

DieserMangelist erklärlichoder nur scheinbar,wenndie Guts¬
herrschafteine an sich schonlandstündischeStadt ist, wie bei den
Kümmereigütern;ähnlichist dasVerhältnisbei denKlostergütern.Bei
denGüterndesRostockerDistrikts ist der Mangel nur geschichtlichzu
erklärenund entbehrtinnererBegründung.EbensoauchbeidenStädten,
wo jetztNeustrelitzdie einzigeAusnahme.

Die Grundherrschaftals Ortsobrigkeit hat für ihren Bereich
insbesondereGerichtsbarkeitund Polizei.

Bis 1879 war die gesamteNiedergerichtsbarkeitund in denbeiden
SeestädtenauchdiehöhereGerichtsbarkeitdenGrundherrschaftenzuständig,
war einePatrimonialgerichtsbarkeit, ausgeübtdurchDomanialamts-
gerichte,städtischeGerichte,KlosteramtsgerichteundgutsherrlichePatrimvnial-
gerichte,die sog. freiwillige Gerichtsbarkeitzum Teil auchdurchdie
Gutsherrnselbst. Infolge derReichsgesetzgebungist seit1879 die sog.
streitigeGerichtsbarkeitin ZivilprozeßundStrafprozeßdenneuenStaats¬
gerichtenüberwiesen,im Domaniumauchdie freiwillige Gerichtsbarkeit
denneuenAmtsgerichtenübertragen;einegrundherrschaftlicheGerichtsbarkeit
derStädteundGutsherrenist nur gebliebenfür freiwilligeGerichtsbarkeit,
vornehmlichfür Grundbuch-,Vormundschafts-und Nachlaßwesen,und
auchda zumTeil die Abgabean dieAmtsgerichtevorgesehen.

Fernerhat die Grundherrschastals OrtsobrigkeitauchdieOrts¬
polizei, Polizei im weitestenSinne, umfassenddie Gesamtheitorts¬
obrigkeitlicherBefugnissenachAusscheidungderGerichtsbarkeit,alsodie
ortsobrigkeitlichenVerwaltungsgeschäfte.Bei denGutsherrenfiel früher
die WahrnehmungdieserBefugnissegroßenteilsauchdenPatrimonial-
gerichtenzu; mancheSachenmußtensiegesetzlichdurchihr Patrimonial-
gerichtoderihren Justitiar wahrnehmenlassenund in anderenSachen
war ihnensolcheVertretungbequemundwillkommen.1879aberwurden
die Patrimonialgerichteaufgehobenund so wurdennun ritterschaftliche
PolizeiämtererrichtetzurWahrnehmungdervondenbisherigenPatrimvnial-
gerichtenbesorgtennicht richterlichenGeschäftedurcheinenPolizeirichter.
ZumeisthabenmehrereGutsherrensichdabeiverbundenzur Beste^ng
eines gemeinsamen,sog. vereintenritterschaftlichenPolizeiamtes;dann
bilden sie einenPolizeiverein,der aus seinerMitte einenDirigenten
wählt zur Besorgungder allgemeinenAdministrativgeschäftedesVereins.

Die PolizeigewaltumfaßtauchdiePolizeistrafgewalt,welchedieGuts¬
herrendenPolizeiümterniibertragen,aber,abgesehenvonAusnahmefüllen,
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auch selbstausübenkönnen. DiesePolizeistrasgewalthat durchdie
StrafprozeßordnungwesentlicheEinschränkungerfahren; sie kann nur
Haft bis zu 14 TagenoderGeldstrafenebstEinziehungverhängenund
der Betroffenekannstetsdie EntscheidungdesSchöffengerichtsherbei¬
führen,währendfrüher,soweitdiePolizeistrasgewaltüberhauptzuständig
war, jedeTätigkeitderGerichtefortfiel.

Die ständischenOrtsobrigkeitenunterstehendemLandesherrnund
seinerOberaufsicht,in HinsichtderGerichtsbarkeitauchdenordentlichen
Gerichten.WennGutsherrenzur AusübungobrigkeitlicherRechtenicht
befähigtsind, z. B. wegenMangels der Staatsangehörigkeit,so kann
ihnen ein Vertreter bestelltwerdenauf ihre Kosten. Die Staats¬
angehörigkeitist nichtVoraussetzungfür denBesitzder aus demGrund¬
eigentumerwachsendenRechte,wohl abernachheutigemRechtVoraus¬
setzungfür die Ausübungaller öffentlich-rechtlichenBefugnisse.

DabeisinddieständischenOrtsobrigkeitennichtBeamtedesLandes¬
herrn. Die Gutsherrensind OrtsobrigkeitenohneBeamteneigenschaft.
Ihre Stellungberuhtauf patrimonialerGrundlage,wird erworbenwie
ein Privatrechtund in nlancherHinsichtnachArt einesPrivatrechtes
behandelt.

WennVerfehlungenständischerObrigkeitengegenihreobrigkeitlichen
PflichteneineKorrekturdurchZwangsmaßregelnerfordern,so geschieht
das dadurch,daß die Landesherrschastgegendie schuldigeObrigkeit
Klage erhebtbei den Gerichten;sie verklagtdie ihre Pflichtenver¬
nachlässigendeObrigkeitauf Erfüllung ihrer obrigkeitlichenPflichtenvor¬
derZivilkammerdesLandgerichts,undZuwiderhandlungenderObrigkeiten
gegenihre obrigkeitlichenPflichtenwerdenauf Disziplinarstrafklageder
Staatsanwaltschaftin besonderemVerfahrenvon den Strafkammern
abgeurteilt.

Weiter haben die Grundherrschaften(Gutsherrenund Städte)
vermögeihrer GrundherrschaftoderobrigkeitlichenStellung auchLand-
standschaftmit den uns bekanntenAusnahmen.Die Landstandschaft
umfaßt im allgemeinendas Rechtder Teilnahmean Landtagenund
sonstigenständischenVersammlungen,der Teilnahmean Ordnung und
Verwaltung der inneren ständischenKorporationsangelegenheiten,der
Teilnahmean denRechten,welchedenStändenzustehengegenüberder
Landesherrschaftundwelcheihnenauf AusübunglandesherrlicherRechte
eineEinwirkungund Mitwirkungeröffnen,überhauptder Teilnahmean
denFreiheiten,Privilegienund Rechten,derendie Landständeinsgemein
und derender besondereStand, RitterschaftoderLandschaft,teilhaftig.
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Der Versucheiner erschöpfendenEinzelanfzählungdieser land-
ständischenRechtewäre aussichtslosund wenig fruchtbar. Vieles ist
unsicherundstreitig;untersolchenUmstandenhatmanklareEntscheidungen
stetsgernvermiedenundnur für denvorliegendenFall eineVerständigung
gesuchtunterWahrungaller Rechtefür dieZukunft. ManchesWichtige
ist uns schonbekannt:das freieSteuerbewilligungsrecht, seit1555
verbrieft,dieWaffe,mit welcherdie Ständealle weiterenRechtegegen¬
überderLandesherrschafterstrittenund vermehrthaben,insbesonderedas
darauserwachseneweitgehendeBeschwerderecht— das freie Selbst¬
versammlungsrecht— die itio in partes, vermögederenjederder
beidenStände seinegleichberechtigteTeilhaberschaftan gemeinsamen
Rechtenbehauptenund auchgegenübereinererdrückendenMehrheitdes
anderenStandesdurchsetzenkannzur Verhütungeiner ihm nachteiligen
Änderungundzu gunstenderErhaltungdesBestehenden.Davonheißt
es in einemLiede:

Und berufe dich sogleich
Auf den Landeserbvergleich,
Wo es heißt: wenn beideStände
Sich nicht reichentreu die Hände,
Sondern wenn sie sichentzwein,
Tritt itio in partes ein
Und es bleibt, sind sie gespalten,
Alles — Gott sei Dank! — beim Alten.

Von besondererBedeutungsind die ständischenMitwirkungsrechte
bei AusübungdeslandesherrlichenLandesregimentes.

Zwar für dasGebietder Justiz sind sie heuteauchhier nur
gering. Bor 1879 hattendie Stände nicht nur als Ortsobrigkeiten
ihre Patrimonialgerichtsbarkeit,sondernnahmenüberdiesdurchbestimmte
Präsentationsrechteteil an der Besetzungder Justizkanzleienund des
Oberappellationsgerichts.Das ist fortgefallendurchdieReichsgesetzgebnng.
Wie die ständischeGerichtsbarkeitselbstfür denBereichder ordentlichen
streitigenGerichtsbarkeitfortgefallenundnur nochfür freiwilligeGerichts¬
barkeitin Restenverbliebenist, so sind seit1879 für die ordentlichen
GerichteallePräsentationsrechtebeseitigtzu gunstenausschließlichlandes¬
herrlicherBesetzung.BeschränkteTeilnahmerechtebestehennochin der
Landesjustizverwaltung.Bei Visitationendes Oberlandesgerichts,des
oberenKirchengerichts,desGerichtshofeszurEntscheidungvonKompetenz¬
konflikten,des Zentralgefängnisseszu Bützowsind in denVisitations¬
kommissionendieStändedurchDeputiertevertreten.Von denMitgliedern
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desGerichtshofeszur Entscheidungvon Kompetenzkonfliktenwird eins
durchdenEngerenAusschußpräsentiert.

Bedeutenderist dieMitwirkungauf demGebietderVerwaltung
und Polizei. Hier habendie Ständenicht nur durchwegje in ihrem
Gebietdie ortsobrigkeitlicheVerwaltungund Ortspolizei,sie sind auch
berufenzur Mitwirkung bei Ausübungder landesherrlichenLandes¬
verwaltungund Landespolizei,da sie in denfür einzelneZweigedieser
VerwaltungbestelltenBehördenvielfachdurchDeputiertevertretensind.
Hierhergehörendie zahlreichenKommissionenfür besondereVerwaltungs¬
zwecke,die durchältereund neuereSpezialgesetzegeschaffenwordensind.

Endlichdie Landesgesetzgebung.Hier ist vor allemdieMit¬
wirkungder Ständewichtig,wie man ja auchanderwärtsgewohntist,
die LandtageoderKammernkurzwegals gesetzgebendeVersammlungenzu
bezeichnen,unzutreffendzumal in den deutschenmonarchischenStaaten,
weil die KammernnichteinGesetzgebungsrecht,sondernnur Mitwirkungs¬
rechtebei AusübungderdemMonarchenalleinzustehendenGesetzgebung
haben,eineMitwirkung, in der man wohl die alleinigeAusgabeihrer
Tätigkeitzu erblickenmeint.

Auchin Mecklenburgund insbesonderenachdemLandesvergleich
eignetdieGesetzgebungsmachtdemLandesfürsten;dochsindihr Schranken
gesetztfolgendermaßen.

BeiGesetzenoderVerordnungen(beideBezeichnungensindhier gleich¬
bedeutend)werdenunterschiedenje nachihremInhalt verschiedeneKlassen.

ZunächstVerordnungen,welchenur dasDomaniumunddie landes¬
herrlichenDiener(Beamten)betreffen.Bei ihnenfindetkeinerleiständische
Mitwirkung statt. Hier ist der Landesherrgrundsätzlichunbeschränkt,
absolut.So ist auchdieDomanialgemeindeordnungohnejedeTeilnahme
der Ständeerlassenund durchgeführtworden,ebensowie die Vererb-
pachtuugim Domanium. Soweit abersolcheVerordnungenVerhältnisse
berühren,an welchenStände beteiligtsind, dürfen siediesengegenüber
nichtseinseitigändern.

Den Gegensatzbildendie Verordnungen,welchegesamteLandemit
Inbegriff derRitter- und Landschaftangehen.Bei ihnen findet eine
MitwirkungderStändestatt,dochwird weiterunterschieden:
1. Verordnungenund Gesetze,welche,wie es wörtlichheißt, gleich¬

gültig, jedochzur Wohlfahrtund zumVorteil des ganzenLandes
absichtlichund diensamsind. GleichgültigeGesetze— einmerk¬
würdiger,leichtzu mißdeutenderund darumunglücklicherAusdruck,
zu erklärenvomnaivenStandpunktder rein ständischenInteressen

4
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aus von Gesetzen,welchefür die ständischenRechtegleichgültig
sind. Bei solchengleichgültigenGesetzensoll vorhervomLandtag
oderbeiGefahrimVerzugwenigstensvon denLandrätenund dem
ganzenEngerenAusschußderenratsamesBedenkenund Erachten
erfordertund nachBefindenbillig berücksichtigtwerden;gehtdas
erforderteBedenkenin der gesetzten,nachUmständengeräumigzu
bemessendenFrist nichtein, bleibtdie Publikationunbenommen.

2. Verordnungen,welchedie wohlerworbenenRechteund Befugnisse
der.Ritter- und LandschaftodereinesderbeidenStändeberühren,
ihrenGerechtsamenentgegenlaufenoderderenMinderungoderAb¬
änderungin Frage bringen. Hier bedarf es der ausdrücklichen
freienBewilligungderStändenachvorgängigerBeratungauf dem
Landtag.

Doch hat seit1813 der EngereAusschußdie Ermächtigung,in
schleunigenFällen in Vertretungder Stünde für dieseverbindliche
Erklärungenabzugeben,insbesondereauchdenerforderlichenKonsenszum
Erlaß von Verordnungen,ausgenommenSteuerbewilligungenaller Art
und ÄnderungenderVerfassungoderderGrundgesetze.

Also nur wenn eine Verordnungdie Gerechtsameder Stände
berührt,bedarfsieihrer Zustimmung.Alle anderenVerordnungensind
„gleichgültig"und bei solchenLandesverordnungensollendie.Stände
vorhernur gutachtlichgehörtwerden. Bei Verordnungen,die nur das
Domaniumund die landesherrlichenDienerbetreffen,fällt auchdas fort.

BesondereBeachtungverdientdie Art und Wirkung dieser
ständischenRechte.

Alle ständischenRechtesind abzuleitenvom Landesherrn,aus
VerleihungdesLandesherrn.Sie sindbegründetdurchVertragschließung
zwischenLandesherrnund Ständen,sindvertragsmäßigeRechte.Daher
habensieeineunmittelbarberechtigendeund verpflichtendeWirkungnur
für das innereVerhältnis derVertragsparteienzueinander.Für den
Landesherrnbedeutensie nur eine vertragsmäßigeBindung, eine
vertragsmäßigeVerpfiichtungin Ausübungder landesherrlichenGewalt,
nicht eine Verminderungdieser landesherrlichenGewalt selbst. Der
Landesherrhat sichverpflichtet,und zwar nur denStändengegenüber
verpflichtet,vonseinerlandesherrlichenGewaltnur in einerdenständischen
RechtenentsprechendenWeiseGebrauchzu machen;aber er hat sich
dadurchnicht etwa seinerlandesherrlichenGewalt selbstauchnur im
mindestenentäußert.
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Wenn der Landesherrden ständischenRechtenzuwiderhandelt,so
sind nur die Stände dadurchverletzt; nur sie habenGrund zur
Beschwerdeüber Verletzungihrer vertragsmäßigenRechte. Wenn er
Verordnungen,die ihrem Inhalte nach der ständischenZustimmung
bedürfen,ohneBefragenderStündeerläßt,so liegt darin eineVerletzung
der ständischenRechte; aber die Verordnungist dennochgültig und
wirksam. Denn dieGesetzgebungsmachteignetdemLandesherrnallein
und die in Erlaß dieserVerordnungliegendeVerletzungder mit den
StändenüberAusübungderGesetzgebungsmachtvereinbartenBertrags¬
pflichtenkann die Gültigkeit und Wirksamkeitder Verordnungnicht
beeinträchtigen.UndsolcheVerordnungbehältGültigkeitundWirksamkeit
so lange,bis derLandesherrselbstsiewiederaushebt.Der gegensie
etwa erhobeneWiderspruch,zu demnur die Stände berechtigtsind,
benimmtihr nichtsvon ihrer Wirksamkeit.Es kommtda zur Geltung
das sog.Manutenenzrecht desLandesherrn(vonmanutenere,main-
tenir, aufrechterhalten):er ist es, der seinenWillen und seineAnord¬
nungen trotz allen Widerspruchsund Widerstandesaufrechterhält,
durchsetztund zur Geltungbringt. Insofern kanndie Rechtswirksamkeit
landesherrlicherVerordnungennachmecklenburgischemStaatsrechtkeiner
Nachprüfungunterworfenwerden.

Aber die RechtederStände,weil vertragsmäßigbegründet,sind
auch klagbar; wenn der LandesherrseinenVertragspflichtennicht
nachkommt,könnendie Stände gegenihn klagen. Sie könnenes; sie
müssenes nicht. Ihre Vertragsrechtesind verzichtbar. Wenn der
Landesherrbei RegierungshandlungenständischeRechteaußeracht läßt
und die Stände lassenes dabeibewenden,so ist damit jederMangel
geheilt. So kannmöglicherweiseeineZustimmungder Stände auch
stillschweigendundnachträglicherfolgen. Wennsichfeststellenläßt, daß
etwas geschieht,was mit den Rechtender Stände nicht völlig im
Einklang,so ist das ohneBelang,sofernein EinverständnisderStände
anzunehmen.Auch durchGewohnheit,Observanz,Praxis vollziehtsich
fortwährendunmerklichund still ein Wandel in rechtlichenDingen.
Aber die StändekönnenihreRechtegegenüberdemLandesherrngeltend
machenim WegederKlage.

In denZeiten des altenReichesunterstandderLandesherrder
GerichtsbarkeitvonKaiserund Reichund oft genuggingendie Stände
dort klagendvor. Zur Zeit desHerzogsKarl Leopoldergingenüber
700 reichsgerichtlicheEntscheidungenin seinenStreithändelnmit den
Ständen.

4»
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NachFortfall desReicheswar auchfür die Stände die Spitze
und Krone der landständischenVerfassungMecklenburgsinsoferndahin¬
gefallen,als für Streitigkeitenmit demLandesherrnnun ein entscheidendes
Organ fehlte. Ihre Rechtewaren gefährdet,weil ihnen nun jeder
Rechtsschutzfehlte gegenübereinemLandesherim,der vermögeseines
ManutenenzrechtesfeineMeinungund seinenWillen ohneRücksichtauf
ständischenWiderspruchzu alleinigerGeltungbringenkann. Doch die
Landesherrenboten die Hand zum Ersatz; nach Vereinbarungmit
Deputiertenaller dreiKreiseerließensiedienochheutegültigePatent¬
verordnungvon 1817,welchedieKompromißinstanz regelt.

Darnachtritt ein schiedsrichterlichesVerfahrenein, wennzwischen
Landesherrschaftund Ständen,sei es mit denGesamtständenodermit
einemderbeidenStände allein. Streit entstehtüber Landesverfassung,
Landesgrundgesetze,sonstigeöffentlicheVerträge,AuslegungundAnwendung
derselben,sowieüberhauptbei derAusübungderlandesherrlichenGewalt.
Das Schiedsgerichtkann dann auf dreifachverschiedeneWeisegebildet
werden:entwederbei Übereinkunftder streitendenTeile durchWahl eines
einheimischenoder auswärtigenGerichts;oder bei Übereinkunftso, daß
jedePartei einendeutschenBundesfürstenwählt, jeder dieserbeiden
FürsteneinenrechtskundigenMann bestelltund diesebeidenRechts¬
kundigennocheinenObmannwählen(auf dieseWeiseist dasFreienwalder
Schiedsgerichtgebildetworden);oderendlichohneÜbereinkunftso, daß
jedePartei einenoderauf Erforderndeseinenoder andernTeils zwei
Männer ohnealle Beschränkungwählt, oder auchauf Erforderndes
einenoderandernTeils die doppelteZahl, alsozweiodervier Männer,
derGegenseitezu wechselseitigerAuswahlbenennt,und die soerwählten
zweiodervier Männer einendritten oderfünftenals Obmannwählen.

Das BeschreitenderKoinpromißinstanzstehtnur gesamtenStänden
und wohl auchjedemderbeidenStändeallein zu, nicht abereinzelnen
Mitgliedernder Stände. Beschwerdeneinzelnerkönnenzur Kompromiß¬
instanznur führen, wenn ein Stand oder beideStände darin eine
VerletzungderGesamtheitund einegemeinsameBeschwerdeerblicken.So
kann dann in solchemFall ein ständischesVertretungsrecht,nachUm¬
ständenaucheineVertretungspflichtauf Grund der landständischenUnion
erwachsen.

Auch demSchiedsspruchgegenüberverbleibtes bei demlandes¬
herrlichenManutenenzrecht.Die Vollziehungdes Schiedsspruchesist
Sachedes Landesherrn. Wird eine von den Ständen angefochtene
landesherrlicheVerordnungdurchdenSchiedsspruchfür nichtigerklärt.
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so bleibt sie bei Bestand,bis der Landesherrsie aufhebt. Einem
unmittelbarenZwangeist er nichtunterworfen.

Trotzdemist die Einrichtungder Kompromißinftanzvon größter
praktischerBedeutungfür dieWahrungund Sicherungder ständischen
Rechte.Das hat sicherwiesenim Jahre 1850, da sieallein dasMittel
bot, die Wiederaufhebungdes Staatsgrundgesetzesund die völlige
WiederherstellungderschonausgelöstenlandständischenVerfassungherbei¬
zuführen.

EineArt von Ergänzungerhielt jeneVerordnungvon 1817 bei
Errichtung des Oberappellationsgerichts1818 darin, daß auch für
PrivatansprüchegegendenLandesherrnund gesamteMitglieder seines
HausesderRechtswegbei denGerichteneröffnetwurde.

Hervorhebungverdientdie Zuständigkeitder Stände und desLandtagsin Kirchensachen. Sie ist begründetin dem besonderen
Verhältnis, in welchemStaat und Kirchein Mecklenburgstehen.Hier
hat sicherhaltenund ist nochin Geltung das alte Landeskirchentum
derReformationszeit,demdiemoderneScheidungvonStaat und Kirche
fremdist.

Die Alleinberechtigungder lutherischenLandeskircheberuhtauf den
Landesreversalen,insbesondereauf den eingehendenBestimmungendes
Assekurationsreversesvon 1621. Das heutigeReichsrechtgewährtjeden!
ReichsbürgerBekenntnisfreiheitund sichertihn vor jeder aus seinem
Glaubensbekenntnisetwa abzuleitendenMinderung seinerbürgerlichen
und staatsbürgerlichenRechte.Aber darausfolgt nichtsfür die Rechts¬
stellungreligiöserGemeinschaften,nichtssilr einRechtauf gemeinschaftliche
oder gar öffentlicheReligionsübung,nichts für das öffentlich-rechtliche
VerhältniszwischenKircheund Staat.

In Mecklenburgist die lutherischeLandeskircheeineLandesanstalt.
Die kirchlichenAngelegenheitensindLandesangelegenheiten.Die kirchliche
Landesverfassungist landesgrundgesetzlichgeordnetund ohneZustimmung
der Ständenichtzu ändern.Die KirchengesetzesindLandesgesetze.Das
Kirchenregimentist ein BestandteildesLandesregimentesselbst. Daraus
folgt die Zuständigkeitder Stände und des Landtags in Kirchen¬
angelegenheitenganz ebensowie in anderenLandesangelegenheitennach
den allgemeinenRegeln,wie denn die Obliegenheitender ständischen
Ortsobrigkeitenauchdie Pflegeund Förderungdes örtlichenKirchen¬
wesensumfassen.Daß Änderungender alten Kirchenordnung,der
Konsistorial-undSuperintendentenordnungZuziehungderStändevoraus¬
setzen,ist im Landesvergleichausdrücklichvorgesehen.So kommtes.
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daßderLandtagauchüberrein kirchlicheAngelegenheitenzu verhandeln
hat, wie überÄnderungendes kirchlichenTrauformulars. Und daraus
ergibtsichauch,daß bei solcherRechtslagean synodaleOrganisationen,
wie anderedeutscheLandeskirchensiebesitzen,in Mecklenburgnichtgedacht
werdenkann; die Zuständigkeitdes Landtagsund der Stände in
Kirchensachenläßt keinenRaumfür eineTätigkeitkirchlicherVertretungen.

Zwar fehlt es nichtan Ansätzenzu einerUmgestaltung.
Die schwerinerLandesherrschafthat 1848 eineKirchenkommission

bestellt,im Hinblickaus die in AussichtstehendeTrennungder Kirche
vomStaat, mit derAufgabe,die BerufungeinerLandessynodevorzu¬
bereiten;nachJahresfristgeschahihreUmwandlungin denOberkirchenrat,
der zu denEinrichtungenderRevolutionszeitgehört,welchedie Rückkehr
zu den alten Verhältnissenüberdauerthaben. Seitdemwird von der
Landesherrschaftunterschiedenzwischenden dem Staat gebührenden
Kirchenhoheitsrechten,d. h. staatlichenAufsichtsrechten,diederMinisterial-
abteilungfür geistlicheAngelegenheitenzugewiesensind,undderkirchlichen
Regimentsverwaltungdes oberbischösiichenAmtes durch den Ober¬
kirchenrat.Das ist eine interneMaßregellandesherrlicherRegiments¬
verwaltung,welchedieRechtslagegegenüberdemLandeunddenStänden
nicht berührt. Aber sie stehtnicht rechtim Einklangmit demüber¬
kommenenLandeskirchentum.Die Stände lassendaher auch solche
Unterscheidungnicht geltenund ignorierentunlichstdenOberkirchenrat.
Wenn die Landesherrschastdie Meinung ausspricht,daß in kirchlichen
Angelegenheitendie Stände an Stelle kirchlicherSynodenhandeln,so
verwahrensie sichgegensolcheAuffassung.Sie beharrenbei demalten
Landeskirchentum:die kirchlichenAngelegenheitensind und bleiben
Landesangelegenheiten.

Ferner das Reichsgesetzvon 1869, das jedemReichsbürger
persönlicheBekenntnisfreiheitgewährt,ihn vor jederau^ffeinemBekenntnis
abzuleitendenSchmälerungseiner bürgerlichenund .staatsbürgerlichen
Rechtesichertund ausdrücklichdie Befähigungzur Teilnahmean der
Gemeinde-und Landesvertretungund zur BekleidungöffentlicherÄmter
für unabhängigvomBekenntniserklärt. Die lutherischeKircheLandes¬
anstalt,ihre AngelegenheitenLandessachenund als solchezu verhandeln
auf einemLandtag,auf demKatholiken,Reformierte,Dissidenten,Juden
und Heiden volle Gleichberechtigunghaben sollen, das will schlecht
zueinanderpassen.

Und nun die Landesverordnungvon1903,welchedenAngehörigen
der reformiertenund der römisch-katholischenKirche die öffentliche
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Religionsübungzugestandenhat. Allerdingssind die landesherrlichen
Hoheitsrechtevorbehaltenund gewisseEinrichtungenund Veranstaltungen
an landesherrlicheGenehmigunggeknüpft;auch ist auf Begehrender
StändediesendemVernehmennachzugesichertworden,daßdieZulassung
katholischerKlöster, Orden, Kongregationenund andrer Religions¬
gesellschaftennur mit ständischerZustimmunggenehmigtwerdensoll.

Mit dieserVerordnungisteinbedeutsamerSchrittgetan. Mecklenburg
hat sichdamit formell in die Reiheder paritätischenStaatengestellt;
das bisherigeLandeskirchentummit Alleinberechtigungder lutherischen
Kirchescheintdamitgrundsätzlichaufgegeben.

Der natürlicheVerlauf der weiterenEntwicklungausdiesemWege
müßtesein:LösungderbisherigenEinheitlichkeitvon Staat undKirche,
Verzichtder Landesvertretungdiesesnun paritätischenStaates aus
Zuständigkeitenin rein kirchlichenAngelegenheitenzugunsteneinergrößeren
Selbständigkeitder lutherischenKirche,dergestalt,daßauchdieseals selb¬
ständigeKorporation,unterAussichtdesStaatesundunterdemgeschichtlich
begründetenRegimentedesLandesherrnals ihresOberhauptes,selbsttätig
die Ordnung ihrer Angelegenheitenwahrnimmtin eigenenkirchlichen,
presbyterialenund synodalenOrganen— alsoeineEntstaatlichungder
Landeskircheund ihre OrganisationdurchEinführungeinerPresbyterial-
und Synodalverfassungund wenigstensinsoweitaucheineEntkirchlichung
desStaates. Auchdas sindAufgaben,diemit derkünftigenEntwicklung
derLandesverfassungverknüpfterscheinen.

Gedachtseinochder ständischenSonderrechte. Nebengemein¬
ständischen,d. h. allengemeinsamenRechtengibt eszahlreicheSonderrechte
bei denStänden. Für jedenStand gibt es besondereRechte,für die
Ritterschaftwie für die Landschaft.Viel erörtertsind die Sonderrechte
einesengerenKreisesin derRitterschaft,deseingebornenund rezipierten
Adels: Qualifikation zu Landratsämtern,sog. Klosterfähigkeit(d. h.
Qualifikationzu Klosterämtern,Genußaller derRitterschaftvorbehaltener
Klosterstellen,ausschließlicheBeteiligung neben der Landschaftan
Beschlußfassungenund Wahlenin Klosterangelegenheiten),wie auchdie
Ordnung der eigenenAngelegenheiten,besondersBeschlußfassungüber
Rezeptionen.

GrößereBedeutungzumalfür das Staatslebenhat die Sonder¬
stellungderbeidenSeestädteRostockundWismar. WichtigeSonderrechte
sindbeidenStädtengemeinsam.AberwichtigeSonderrechtehatRostockvor
Wismar vorausund so ist die Sonderstellungder größtenStadt des
Landesdie bei weitemhervorragende.
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Als deutscheStadt 1218begründet,gewannRostockfrühweitgehende
Rechte,erkauftevomLandesherrn1325Münzeund Münzrecht,1358die
volleGerichtsbarkeit,gerietin zahlreicheStreitigkeitenmit der Landes¬
herrschaft,die zu Gewalt und kriegerischemVorgehenführten; es war
nicht weit davon,daß Rostockdie Stellung einer reichsunmittelbaren
Stadt hätteerlangenkönnen.Im Erbvertragvon1573mußtedieStadt
ihre Erbuntertänigkeitanerkennen;in diesemunddemweiterenErbvertrag
von 1584wurdendie Streitpunktebeigelegtund dabeidie privilegierte
Stellungder Stadt befestigt. DurchKonventionvon 1748 überließdie
Stadt demLandesherrndie rostockerAkzisefür Gegenleistungen,die den
Ausgangspunktfür eine finanzielleSonderstellungder Stadt bildeten,
die durch den Landesvergleichbestätigtwurde. Wiederum folgen
Streitigkeiten,1760 dieSpaltungderunterherzoglichemund städtischem
KompatronatstehendenUniversitätdurchVerlegungdesherzoglichenTeils
nachBützow,endlichdie EinigungdurchdenErbvertragvon 1788, der
mit seinen300 Paragraphenfür das Verhältnisder Stadt zur Landes¬
herrschaftheuteHauptquelleist. Dazukommtein Vergleichvon 1827,
der für die Stadt nebenfinanziellenErleichterungen,darunterAufgabe
desstädtischenKompatronatesüberdieUniversität,eineeigeneKompromiß-
instanzschufrücksichtlichderin ihrenbesonderenVerträgenundPrivilegien
gegründetenRechte. Damit sinddie wichtigstenQuellenfür die Rechte
derStadtbezeichnet;einevollständigeAufzählungisthierebensounmöglich,
wie eine erschöpfendeZusammenstellungder Sonderrechteder Stadt.
Wir müssenuns auf einigeHauptpunktebeschränken.

Vor allen: ist zu nennendie Freiheit im Stadtregiment.Der
Erbvertragvon 1788 erklärt:

8 130. Der Stadt und deren Rat soll die bisherige Freiheit im Stadt¬
regiment, ihren Statuten und der Observanzgemäß,die landesherrlicheOberaufsicht
zu Abkehrung aller Mißbräuche, jedochohneMitteilnehmung am Stadtrcgimeut,
vorbehältlich,nach wie vor völlig und ungehindert verbleiben.
Auchbei derBesetzungder Rats- und Bürgermeisterstühlehat die

LandesherrschaftkeinBestätigungsrecht.Frei ist dieStadt auchin ihrem
Verniögens-undRechnungswesen,frei in der Besteuerungihrer Stadt-
behörigen.

8 131. Die Ausübung des Juri« politiae mit allem, so davon abhänget,
inithin die Befugnis, Stadtpolizeiverfügungen zu treffen, soll ohne alle der
LandesherrschaftEinmischung, bis zu bereit im Mißbrauchsfall eintretenden
höchstenOberaufsicht,lediglich allein von der Stadt eigenenBefinden abhängen.
Bei Mißbrauchgreift die landesherrlicheOberaufsichtein, aber

nur nachVernehmlassungdesRates; auchbleibt die Jnswerksetzungder
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landesherrlichenVerfügungendem Rate und wird nur bei dessen
Verweigerungvon derLandesherrschaftselbstbewirkt.

Allerdingsfehlt es nicht an mannigfachenBeschränkungenin der
AusübungdesStadtregiments,Beschränkungeninsbesondereaufkirchlichen!
Gebiet,aber auchanderweit,Beschränkungen,welchedie neueReichs¬
gesetzgebungvermehrthat.

Wie das Münzrechtist auchdie Obergerichtsbarkeitder Stadt
gleichder städtischenGerichtsbarkeitüberhauptbis auf gewisseZweige
freiwilligerGerichtsbarkeitbeseitigt.ÜberrestederObergerichtsbarkeithaben
sicherhaltenin Füllen, wo derRat überdenstädtischenDepartements-
behördenals höhereInstanzfungiert.

Mit der Strafgerichtsbarkeitist auchdas frühereBegnadigungs¬
rechtdesRates gefallen;nur soweitdie Stadt nocheineStrafgewalt
ausübtdurchpolizeilicheStrafverfügungenoderVerwaltungsstrafbescheide,
kannsie auchnochein Begnadigungsrechtausüben,falls derBetroffene
nichtgerichtlicheEntscheidungbeantragt.

Sodann ist zu nennendas Recht der Autonomie,ein freies
städtischesGesetzgebungsrecht,wie es sonstim Reichenur nochWismar-
Hat, ein Recht der selbständigenFestsetzungvon Rechtsnormenmit
verbindlicherKraft für Dritte, eigentlichdas ganzeGebietöffentlichen
undprivatenOrtsrechtesumfassend,unbeschadetbesonderervertragsmäßiger
SchrankenundvorbehaltlichlandesherrlichenEinschreitensbeieintretendem
Mißbrauch. Auch gegenüberallgemeinenLandesverordnungen,die an
sichauchfür Rostockgelten,kanndochdie städtischeAutonomieinnerhalb
ihrer Zuständigkeitsichbehaupten.Dagegendie zwingendenVorschriften
des heutigenReichsrechtesbilden eine unbedingteSchrankefür die
städtischeAutonomieund infolgedessenkanndiessonstsowichtigeRecht
heutenur nochin engemWirkungskreissichbetätigen.

Fernerhat RostockeineneigenenDeputiertenim EngerenAusschuß
und auchim Landtagsdirektorium,hier als einzigeStadt nebenden
Landrütenund Landmarschällen.Landtagsmemorialienwerdenvon dem
ältestenLandratund deinRostockerDeputiertenunterschrieben.

DurchLandtagsbeschlüssekannSonderrechtenkeinEintraggeschehen,
wennnichtderSonderberechtigteselbstihnenzustimmt;dasgilt allgemein,
nicht bloß für Rostock.Aber für die Stadt Rostockgilt Besonderes
hinsichtlichihrer Beteiligungan denLandtagsbeschlüssenüber landes¬
herrlicheVorlagenmit Rücksichtauf das Erforderniseiner ordnungs¬
mäßigenInstruktion der städtischenVertreterin stadtverfassungsmäßiger
Weise;auchdie Bürgervertretungübt hier dabei Mitwirkung. Und
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zwar kommtes im Einzelfall darauf an, ob die Landesherrschaftihre
Vorlagenvorher derStadt in genügenderAusführlichkeitmitgeteilthat,
sodaßin gehörigerWeisedie spezielleInstruktion derDeputiertenhat
beschafftwerdenkönnen.Zu solcherMitteilung hat sichdie Landes¬
herrschaftnicht etwa verpflichtet;ein von der Stadt mit denStänden
1793 vereinbarterÄnderungsvorschlag,der solcheVerpflichtungenthielt,
ist von derLandesherrschaftnie bestätigtworden;aberdie Erklärungs¬
Pflichtder Stadt auf demLandtagist durchdie Mitteilung bedingt.
Ist solcheMitteilung geschehen,so habendie RostockerDeputiertendein
Landtagsbeschlußgleich beizutretenoder das entgegenstehendeStadt¬
privileg anzuzeigen,widrigenfalls die Stadt als zustimmendgilt; ist
solcheMitteilung nicht geschehen,so genügtfür Rostockdie Annahme
uä referendum, d. h. der VorbehaltweitererErklärung,und bleibt
der Stadt nocheine viermonatlicheFrist nachdem Landtagsabschied,
innerhalb deren sie zustimmendeErklärung abgebenoder das
entgegenstehendeStadtprivileganzeigen,sonstaber als rein zustimmend
geltensoll.

EntsprechenddenweitgehendenSonderrechtenRostocksist derStadt
einebesondereKompromißinstanzeröffnetdurchVergleichvon 1827 und
nachderNeuordnungderGerichtedurchVereinbarungvon1892. Das
Verfahren greift Platz, wenn die Stadt in ihren mit Ritter- und
Landschaftnichtgemeinsamen,sondernin ihrenbesonderenVerträgenund
Privilegien begründetenRechtendurchlandesherrlicheVerfügungensich
beschwerterachtet,auch wenn diese Beschwerdeauf landständische
Verhandlungenbezüglichund dahergeleitetwird, daß bei einemland¬
ständischenSchlußdie besonderen,aus ihrer statutarischenGesetzgebung,
ihren Verträgenoder Privilegien abgeleitetenRechteder Stadt nicht
genügendeBerücksichtigunggefunden. Alsdann schlägtdie Stadt von
den drei Landgerichtenzwei demStaatsministeriumvor, dieseswählt
einsundbestimmtdieZivilkammer,welchein zivilprozessualemVerfahren
die StreitsachezwischenStadt undStaatsministeriumzurErörterungund
Enffcheidungzu bringenhat. ZweiteInstanz ist der ersteZivilsenatdes
Oberlandesgerichts;unterUmständenentscheidetals Revisionsinstanzdas
PlenumdesOberlandesgerichts.

Wenn aber die Stadt nur in solchenRechtensichgekränktfühlt,
die ihr mit Ritter- und Landschaftgemeinsamsind und weshalbkein
getrenntesoderwiderstreitendesInteressevorliegt, so kannsie sichvon
Ritter- undLandschaftnichttrennenundist mit diesenausdiegemeinsame
KompromißinstanzderVerordnungvon 1817 angewiesen.
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Als diemecklenburgischenAusführungsverordnungenzumBürgerlichen
Gesetzbuchauf demLandtagzurVerhandlungstanden,habendieRostocker
Vertreterdort neunParagraphenbeanstandet.In der Folge ist bei
hiesigemLandgerichtvon der Stadt das Kompromißverfahrenanhängig
gemachtund, so viel bekannt,bis jetzt nochnicht beendetworden.
Dabeihandeltes sichumSonderrechtederStadt, diesiedenbeanstandeten
Bestimmungengegenüberaufrechtzu erhaltensucht.

Endlichnocheine geschichtlicheErinnerung,die uns die Stadt
Rostockzeigtim GlanzeinerherzoglichenResidenz.

In den Streitigkeitenvor 1573 war es vorgekommen,daß die
Stadt demHerzogdie Tore verschloß;im Erbvertragvon 1573 aber
erklärtesie:

Es inügen auch Ihre Fürstliche Gnaden samt derselbenGemahl und jungen
Herrschaftenmit den Ihren jederzeit nach ihrer Gelegenheit,wie von alters,
ungehindert und ungewehret in ihre Stadt Rostockein- und ausziehen und
darselbst,so lang es Ihren Fürstlichen Gnaden gefällig, ohne alle der Stadt
Beschwerungbleiben und verharren,dagegenBürgemeister,Ratmann und Gemein
darselbstmit Eröffnung der Stadt und sonstengegenIhren FürstlichenGnaden
anders nicht, denn wie getreuenfrommen Untertanen eigcnt und gebiihret, sich
erzeigennnd verhalten sollen und wollen.

Späterhinfindenwir RostockalsResidenzstadtdesregierendenHerzogs
in den Jahren 1703—4. Die davonzurückgebliebenenErinnerungen
mögenin der Stadt Wünschegenährthaben,die bei Abschlußder
Konventionvon 1748 bestimmteZusagenerzielten:

Zum Andern erklären Sich Jhro HerzoglicheDurchlaucht dahin gnädigst, daß
Sie die Stadt Rostock,sobald ein für Jhro Fürstliche Person und Familie
convenablesPalais ohne einige der Stadt Beschwerdeerbauet oder auch das
itzigeHaus zu bequemerenBewohnung eingerichtetsein wird, zu Ihrer Residenz
sobald möglich mit Transportterung der Fürstlichen Kollegiorum, nämlich der
Regierung, der Kammer und Rentcrei, zu erwählen entschlossen.

Sollte auch wider Verhoffen mit solcher Erbau- oder Einrichtung nicht
sobaldzum standezu kommensein, so wollen Jhro Durchlaucht doch Sich mit
Ihrer Regierung und Hofftaat die mehresteJahreszeit in der Stadt Rostock
aufhalten, übrigens aber bei den hiesigenKaufleuten und Gewerkerndasjenige
sür zivilen Preis erhandelnund verfertigenlassen,was zur Hofstaat und Garnison
erfordert wird, wenn solchesvon denenRostockernuntadelhaft ohne Übersetzung
geliefert werden kann.

DahervondaaböfterdieBezeichnungalsResidenzstadtwiederkehrt.
Auchim LandesvergleichlautetdieDatierung: sogeschehenund gegeben
in Unsrererbuntertänigenund ResidenzstadtRostock,den 18. April im
Jahr 1755.
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Jedochwarendamitnur Absichtenbekundet,dienichtzurAusführung
kamen.Seit 1755 bis 1788, in jenerZeit heftigenStreites,miedder
Herzogdie Stadt und im Erbvergleichvon 1788 findenwir folgende
Erklärung:

Und da es der Stadt und deren Rat so besonderstief schmerzt,der höchsten
persönlichenGegenwart der gnädigsten Landesherrschaftseit 1755 bis hieher
unglücklicherweisegänzlichbei sichentbehrenzu müssen,sie aber dieser höchsten
Gegenwart wieder teilhaftig zu werden so innigst, und zugleichJhro Herzoglichen
Durchlaucht von der Lauterkeit ihrer Empfindung tätigen Beweis zu geben
wünschen,so leistensie, zumal in submissesterRücksichtnehmungauf die ihnen in
diesemVertrag gnädigst angedieheneErfüllung ihrer untertänigen Desideriorum,
besondersin dem Punkt der Wiedewerlegung der Akademie zu Bützow nach
Rostock,nicht nur 1) fürs VergangeneVerzichtauf alle Schadloshaltungdarüber,
daß der die künftige Residenznehmungin Rostockmit Verlegung der Herzoglichen
Regierung, der Kammer und Renterei nach Rostockund den mittlertveiligen auf
die mehrsteZeit-im Jahre bestimmtendortigenAufenthalt der gnädigstenLandes-
herrschaftmit Ihrer Regierung und Hofstaat zusicherndezweite Paragraph der
Konvention von 1748 dreißig Jahr und darüber nicht in Erfüllung geblieben,
sondernsiebegebensichauch2) für die Zukunft des Rechts aus erwähnter dieser
Konventionszusagegänzlich,stellenalles zu Jhro HerzoglichenDurchlauchthöchsten
Willen und Wohlgefallen, und erlauben sichblos denuntertänigstenWunsch,daß
HöchstdieselbendieseIhre erbuntertänige Stadt mit Ihrer höchstenGegenwart
bald, oft und lange zu beglückendie Gnade haben mögen.
Damit war der Anspruchauf die ausgezeichneteStellung einer

landesfürstlichenResidenzstadtaufgegeben.



IV.

Die lanbstänbisdjeVerfassungim Kampfe
mit der neuzeitlichenEntwicklung.

Der Landesvergleichvon 1755 hat die landständischeVerfassung
nicht erst begründet;der ersteAbschnittihres Kanipfesmit der neu¬
zeitlichenEntwicklungliegt vor demLandesvergleich.Mit deniAusgang
desMittelaltersbeginnendie Einflüsse,die aitderwärtsdenVerfall der
landständischenVerfassungenherbeiführten.Die moderneStaatsidee
suchteVerwirklichungzunächstin einerabsolutenFürstengewalt,die auf
gelehrtesBeamtentumund geworbeneTruppen sich stützt und in
LudwigXIV. ein Muster fand: l’état c’est moi. So erwächstauch
in Mecklenburgseit demwestfälischenFriedensolcherKampf zwischen
Landesherrschaftund Ständen; den Höhepunktbildet die Zeit des
despotischenHerzogsKarl Leopold1713—47. Ihr folgt dieGefährdung
der landständischenUnion durchdie Auseinandersetzungskonventionvon
1748und dannderFriedensschlußim Landesvergleich— im Landes¬
vergleich von 1755 liegt derSieg der landständischenUnionsverfassung
überdie absolutistischeFürstengewalt.

Wieder erwuchsihr Gefahr durchAuflösungdes Reichesund
Begründungdes Rheinbundes.Der Rechtsschutzentschwand,den die
ReichsgerichtsbarkeitdenStändengewährte.Die Rheinbundsfürstenin
ihrer jungenSouveränitätbeanspruchteneine schrankenloseRegierungs-
gewaltund beseitigtendie nochbestehendenständischenEinrichtungen.



62

FriedrichFranzI. berief1808 die StändedesschwerinerLandes¬
teils zu einemKonvokationstag nachRostock.Die Propositionlegte
ausführlichdar, wie die Souveränitätdes Herzogsals unbeschränkte
RegierungsgewaltEinheitlichkeitder Landesverfassungund Aufhebung
allerVorrechteerfordere,daherdieGrundgesetzezurevidieren,unbeschränkte
AusübungderSouveränitätin Obergerichtsbarkeit,Oberpolizei,Gesetz¬
gebung,Besteuerungzu sichern,die ständischenEinrichtungenneu zu
ordnen,ein einheitlichesFinanzsystemzuschaffen— mit derAufforderung
zur Abhülfe der dringendstenGeldbedürfnisseund zur Wahl einer
ständischenDeputationan dasHoflagerzu Schwerin,um wegenaller
jenerPunktemit diesenDeputiertenohneweitereReferierungodervor¬
behalteneRatifikationdesKorpsderLandständedieVerhandlungenzum
völligenAbschlußzu bringen.

Die überraschtenStändeerwidertenunter demHinweise,daßdas
für das Wohl des geliebtenVaterlandesso wichtigeVertrauendes
Auslandesganzvorzüglichauf dessenGlaubenan dieUnerschütterlichkeit
der glücklichenmecklenburgischenLandesverfassunggegründetsei: weder
RheinbundnochSouveränitätbedingteneineAufhebungderGrundgesetze
und der ständischenRechte;alle proponiertenPunkteseiengemeinsame
Landesangelegenheiten;die bestehendeUnion lasseVerhandlungenüber
Änderungender Landesverfassungohne Teilnahmeder stargardischen
Ständenichtzu; derHerzogmögenachhausvertragsmäßigerKommuni¬
kationmit demstrelitzerHofe auf einemallgemeinenLandtageVorlagen
machen— dahererfolgediedevotesteAblehnungdergnädigstproponierten
WahleinerständischenDeputation,welchezueinemdieweitereVerhandlung
der Gegenständeauf einemöffentlichenallgemeinenLandtageund die
verfassungsmäßigeZuziehungund ZustimmunggesamterRitter- und
Landschaftaller dreier Kreise abschneidendendefinitiven Abschlüsse
autorisiertwäre.

Darauf UesolntioSerenissimi,höchstungehaltenüberdasMiß¬
trauen,dasdiesonstgetreuenStändehindere,denwahrenlandesväterlichen
Sinn der Propositionzu fassen:die proponiertenÄnderungensolltenja
mit ZuziehungderStändegeschehen;bei derVerschuldungderDomänen
könneder Herzogdie wachsendenRegimentskostennicht länger allein
tragenusw.

Die Verhandlungenrichtensichnun auf dasFinanzbedürfnisunter
Vertagungder Reformpläne.Unter ausgiebigerGeldbewilligungwird
das bisherigeFinanzsystemergänzt, nicht beseitigt;die ordentliche
Kontribution wird erhöht, dazu eine außerordentlicheKontribution
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geschaffen,dieseals direkteSteuergesamterUntertanenzueinerbesonderen
Landesrezepturkasseunter landesherrlich-ständischerVerwaltung— der
UrsprungunsererediktmäßigenLandeskontributionund derLandessteuer¬
kasse,die jetztihrer Jahrhundertfeierentgegensehen.

Auf dem RostockerKonvokationstag von 1808 siegtedie
landständischeUnionsverfassungüberdenrheinbündnerischenSouverünitäts-
begriff, der ihre Auflösungund die EinführungdesmodernenStaates
begehrte.

Zwar FriedrichFranz I. drang weiter auf Verfasfungsrevision,
gewannStrelitz dafür, auchwähltenauf ErfordernbeiderHerzögedie
Ständezur RevisionsverhandlungDeputierte,die dann nichteinberufen
wurden. Der Drang der Zeitumständebewogdie Herzöge,die voll¬
ständigeRevisionauf unbestimmteZeit auszusetzenund nur für die
Verhandlungenmit den Ständen eine Vereinfachungzu begehren.
1813 proponiertensie demLandtagin SchwerindieWahl ständischer
Landesrepräsentantenmit Vollmacht,in schleunigenSachen namens
der Stände für dieseverbindlicheErklärungenabzugeben,und der
Landtagwilligte in ErteilungsolcherweiterterVollmachtan denEngeren
Ausschuß,mit Ausnahmevon Steuerbewilligungenund Änderungder
Grundgesetze.

EineneueSicherungerlangtendieStände1817durchGewährung
einesRechtsschutzesgegenüberdemnun souveränenLandesherrnmittels
OrdnungderKompromißinstanz,der die GarantiedesdeutschenBundes
zu teil ward.

Daß die deutscheBundesakteund spätereBundesbeschlüssedie
Landesverfassungund die ständischenGerechtsamebedrohenundein Ein¬
greifendesBundesveranlassenmöchten,erwiessichbaldals unbegründet;
vom deutschenBundehatteLandMecklenburgnichtszu besorgen.Erst
die seit 1830 anhebendeBewegungdes Konstitutionalismusbrachte
Gefahr.

1838 begannunter denStündender Streit überdie Rechtedes
eingebornenAdels, der sog.Klosterstreit, der ein politischesGepräge
annahmund zu Antrügenauf ReformderLandesvertretungführte. Da
brachdieBewegungvon 1848 herein,die dendeutschenBund mit fort¬
riß. FriedrichFranz II., damals25 Jahrealt, folgtedemvonPreußen
gegebenenBeispiel. Strelitzkonntenichtzurückbleiben.

Die Erfolge desmodernenLiberalismusin Mecklenburgbegannen
am 9. März 1848 mit AufhebungdesVerbotsdesTabakrauchensauf
denStraßenderStädte. Es folgteAufhebungderZensur,Einführung
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der Preßfreiheitund am 23. März die ProklamationdesGroßherzogs
„An MeineMecklenburger",in der es u. a. heißt:

In unsermengern Vaterlands wäre eine Refornr der Landesvcrtretung, auch
abgesehenvon denWeltereignissender neuestenZeit, unvermeidlichgewesen. Sie
ist jetzt das dringendste Erfordernis. Es liegt die Notwendigkeit vor, daß
Mecklenburg in die Reihe der konstitutionellenStaaten eintrete, und weil Ich
dieseNotwendigkeit erkenne,so ist es Mein ernstlicherVorsatz, daß der Schritt
unverzüglichgeschehe—

zunächstseidurcheinenaußerordentlichenLandtagdieReformderLandes¬
vertretungzu bewirkenund das Repräsentativsystemeinzuführendurch
SchaffungständischerOrgane, die unter sichgleichberechtigtsind und
worin alle Landesteile,sowie alle Interessendes Landes und der
Landeseinwohnerihre Vertretungfinden; densoreorganisiertenStünden
seiendann die nötigenGesetzefür Vollendungdes Verfassungswerkes
und für dieZweigederVerwaltungvorzulegen;auchHüttensiesichzu
beschäftigenmit VerbesserungderJustizpflege,OrganisationderGerichte,
EinführungdesAnklageprozessesbei öffentlichmündlichemVerfahren.

Demnächstgeschahdie Einfügungder deutschet!Nationalkokardein
die mecklenburgischeKokardeund dieWahl von siebenAbgeordnetenzur
deutschenNationalvertretungin Frankfurt.

Der nachSchwerinberufeneaußerordentliche Landtag der
Stände tagte dort vom 26. April bis 17. Mai 1848. Die Landes¬
herren proponiertenAuflösungder bisherigenLandesvertretungund
AnbahnungeinerneuenStändeeinrichtungauf Grundlagevon Wahlen
im ganzenLande. Die Ständewilligten in Erlaß einesWahlgesetzes
mit demPrinzip freier WahlberechtigungnachKopfzahlund kniipften
die künftigeAuslösungder Ständean Bedingungen:daß die Seestädte
sichder allgemeinenLandesgesetzgebungunterwerfenund ihre mit der
neuenVerfassungunvereinbarenPrivilegienausgeben,unddaßdieStände
nichteherals aufgelöstgelten,als bis infolgeeinerim Wegederneuen
VerfassungerfolgtenVereinbarungdie Landesherrendie Ritter- und
Landschaftals politischberechtigteKorporationenfür aufgelösterklären
— bis dahin bleibendie ständischenDeputationenund Verwaltungen,
auchderEngereAusschußvonBestand.

Nun folgtendieWahlenzur Abgeordnetenversammlung;es wurden
103 Abgeordnetein ebensovielenWahlbezirkengewählt,davon15 in
Strelitzund 3 in Ratzeburg,durchallgemeineindirekteWahlen.

DieseverfassungberatendeAbgeordnetenversammlung tagte in
Schwerinvom 31. Oktober1848 — 22. August1849, währenddie
Bewegungim ReichedenbekanntenVerlauf nahm. Die Verkündigung
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der deutschenGrundrechtewurde in Grevesmühlenmit oberbischöflicher
GenehmigungdurcheinekirchlicheDankfeierbegangen.Am 28.April 1849
geschahin Frankfurt die AusgabederReichsverfassungvom 28. März,
an demselbenTageauchdie definitiveAblehnungdesKaisertumsdurch
Preußen. FriedrichFranz II. hatte dringenddie Annahmegewünscht
und persönlichdeshalban denKönig geschrieben;jetzt legteer seinen
Standpunktin der ReichsverfassungsangelegenheitdurchBotschaftund
ProklamationdenAbgeordnetenund demVolkedar.

Auch die Verhandlungenin der Abgeordnetenversammlungboten
Schwierigkeiten.Man begehrteAuflösungder altenStände,Schwerin
fand keinBedenken,Strelitz verwiesauf dieBedingungen,von denen
die Stände die Auflösungabhängiggemacht.Die Versammlungwar
über strelitzerAnträgezur Tagesordnungübergegangen,da ergingan
sie eine strelitzerBotschaft,in welcherder Großherzogseineweitere
Mitwirkung an denVerfassungsberatungenversagte(11. August1849).
Die Versammlungerklärtedie Union mit Strelitz für aufgehobenund
fordertedie schwerinerRegierungauf, durchStaatsvertragdie Neu¬
ordnungdes Verhältnissesmit Strelitz herbeizuführen.Nachdemmit
SchwerineineVereinbarunghinsichtlichderVerfassungfür dasGroß¬
herzogtumerzieltwar, wurde die Abgeordnetenversammlungvon beiden
Großherzögenaufgelöstam 22. August1849.

Am Tagedaraufgeschahdie feierlicheVollziehungdes schweriner
StaatsgrundgesetzesdurchdenGroßherzogund unterm10. Oktober
1849 der Erlaß der GesetzewegenAufhebungder Landständeund
ständischenKorporationenund wegenInkrafttretensdes Staatsgrund¬
gesetzesfür Mecklenburg-Schwerin.

DanachsolldieschwerinerAbgeordnetenkammeraus60Abgeordneten
bestehen,zu wählenin direktergeheimerWahl, undzwar40 Abgeordnete
in allgemeinenWahlender20 WahlkreisedesGroßherzogtumsdurchje
zwei nacheinemSteuerzensussichsonderndeWahlkörper,dazu durch
besondereWahlenvon städtischenGewerbetreibenden6, von städtischen
Kaufleuten6, von ländlichenGrundbesitzern8 Abgeordnete.

Gleichzeitigmit jenen Gesetzenerfolgte die Organisationder
schwerinerMinisterienund bald darauf die UmwandlungderKirchen¬
kommissionin denOberkirchenrat.

Zahlreichwarendie Protestegegendas Staatsgrundgesetz.Die
AgnatendeslandesherrlichenHausesprotestiertenwegenhausgesetzwidriger
VeräußerungdesDomaniums,das nachAusscheidungeinesGroßherzog¬
lichenHausgutesfür Staatsguterklärtwurde,und wegenPreisgebung

5
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wesentlicherRegierungsrechte,insbesonderedes Rechtesder freienZu¬
stimmungzu Gesetzen;dennderGroßherzogsolltenur ein suspensives
Veto haben,also unter besonderen,allerdingsschwerzu erfüllenden
VoraussetzungeneinemGesetzesvorschlagder Kammerdie Bestätigung
nichtversagendürfen.DerGroßherzogvonMecklenburg-Strelitzprotestierte
auf Grund desUnionsverhältnisses,derKönig von Preußenauf Grund
der SukzessionsansprücheseinesHauses. Für die Seestädteprotestierte
derenRat gegendenWillen derBürgervertretungenwegenBeeinträchti¬
gungihrer Privilegien. Vornehmlichprotestiertedie Ritterschaft.

Ein ritterschaftlicherKonvent in Rostockbevollmächtigtedrei
Deputierte,die vergeblicheineAudienzbeim Großherzognachsuchten,
dannsichan dieHerrschervon Östreichund Preußenmit derErklärung
wandten,daßsienamensderRitterschaftGewährungder vomdeutschen
Bund garantiertenKompromißinstanzbegehrtenzur Entscheidungüber
Gültigkeitdes Staatsgrundgesetzes,dessenRechtsbestanddie Ritterschaft
bestreitewegenMangels der Bedingungen,an welchedie Stände den
Verzichtausihre Landstandschaftgeknilpft.

So hat auch ein Teil des EngerenAusschussessich seiner
Auflösungdurch den landesherrlichenKommissariuswidersetzt.Ein
ritterschaftlicherDeputiertersetztesich auf den alten Landkastenund
erklärte,nur derGewaltzuweichen.Erstals militärischeHülfe requiriert
und die bewaffneteMacht in Stärke einesMusketiersnamensSchlie
anmarschiertwar, verließensie das damaligeSitzungszimmerhier im
Rathaus,uni in Neubrandenburgweiterzu tagen.

ÖstreichundPreußenhattendamalsin Frankfurteineprovisorische
Bundeszentralkommissioneingesetzt;dieseempfingein Promemoriader
ritterschaftlichenDeputierten,erforderteGegenerklärungausSchwerinund
erließunterm28. März 1850 an denGroßherzogdieAufforderungzur
GewährungderKompromißinstanz.

Der Großherzogbeschloß,Folgezu geben;die bisherigenMinister
erbatenihre Entlassung;die zumerstenordentlichenLandtagversammelte
Abgeordnetenkammerwurde vertagt. NachvollzogenemMinisterwechsel
erklärtederGroßherzogdurchProklamationvom 15. April 1850 dem
Lande,daßer jenerAufforderungnichtlängerWiderstandentgegensetzen
wolle,durchGewährungderKompromißinstanzdemin Mecklenburgstets
heilig gehaltenenRechteseinenLauf lasse,dochan dem durch die
Proklamationvom23. März 1848 betretenenWegefesthalte.

Die BestellungdesSchiedsgerichtsgeschahim Einverständnismit
den ritterschaftlichenVertretern;diesewähltendenKönig von Preußen,
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der GroßherzogdenKönig von Hannover. Die von beidenKönigen
abgeordnetenSchiedsrichterwählteneinenObmann,tratenin Freienwalde
an derOder zusammenund erließenunterm11. September1850 das
Urteil dahin,daßdieEinwendungengegendieLegitimationderklagenden
Ritterschaftzu verwerfen,das Staatsgrundgesetzund dasGesetzwegen
Aufhebungder landständischenVerfassungfür nichtigzu erklärenund der
Großherzogfür verbundenzuachten,nachAnleitungdesLandesvergleichs
einenLandtagauszuschreiben.Die Gründeführenaus, daß die Ein¬
willigungderRitterschaftin AuflösungderständischenVerfassungbedingt
gewesendurchvorbehaltloseUnterordnungderSeestädteunddurchVerein¬
barung der neuenVerfassungzwischenbeidenLandesherrenund der
Abgeordnetenversammlung;beideBedingungenseiennichterfüllt, da die
Seestädteprotestiertund derGroßherzogvon Strelitz die Vereinbarung
nnt derAbgeordnetenversammlungaufgegeben.

DurchlandesherrlicheVerordnungenwurdederSchiedsspruchver¬
kündigt,das StaatsgrundgesetznebstderVerordnungwegenAufhebung
der landständischenVerfassungnachelfmonatlicherDauer aufgehoben,
das Zusammentretender aufgelöstenKammerverhindert,der Engere
AusschußdurcheinenKommissarwiedereingesetzt.Die alte Landes¬
verfassung,die alteUnion, der altstündischegemeinsameLandtagtraten
unverändertwiederins Leben.

Bei Verkündungdes Schiedssprucheshatte FriedrichFranz II.
ungesäumteWiederaufnahmeder Verfassungsreformunter Mitwirkung
der getreuenStündeverheißen;auf seinBegehrenwählte der Landtag
Deputierte,die im Oktober1851 in Schwerin mit landesherrlichen
Kommissarienverhandeltenund sich gegeneine Wahlvertretungund
gegeneineBeschränkungder itio in partes erklärten— der Groß¬
herzogmußte seingroßesBedauernüber die Ergebnislosigkeitdieser
Verhandlungenund seinenVorsatzaussprechen,denGegenstandnachEr¬
messenweiterzu verfolgen.

So erfolgtedie Rückkehrzu den alten Zustünden,draußendie
WiederherstellungdesFrankfurterBundestags,drinnenebensodie Aus¬
tilgungderrevolutionärenNeuerungen.AuchdasStrafmittelderkörper¬
lichenZüchtigungwurdewiedereingeführt,dabeidas zulässigeMaß der
anzuwendendenRöhrchengenaubestimmt,dochnachJahresfristerhöht,
„da sichbei derAnwendungergebenhat, daßdas bezeichneteMaß nicht
in allenFällendembeabsichtigtenZweckgenügt".

Im Freienwalder Schiedsspruchvon 1850 errangdie land-
ständischeUnionsverfassungeinen Sieg über den modernliberalen

5*
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repräsentativenKonstitutionalismus,einenSieg, dessenErgebnissesieunter
allenspäterenKämpfenbis aufdenheutigenTagmit Erfolgverteidigthat.

Dochnichtalle NeuerungenderRevolutionszeitwurdenausgetilgt;
das Tabakrauchenauf denStraßender Städte blieb. Es bliebendie
schwerinerMinisterienund derOberkirchenrat;auf EinspruchderStände
erwiderteder Großherzog,daß die OrganisationseinerRegierungs¬
behördenalleinzuseinemErmessenstehe.Dochbestehtkeinekonstitutionelle
Verantwortlichkeitfür die Minister; sie sind nur ihrem Landes-und
Dienstherrnverantwortlich.Es bliebauchdie getrennteVerwaltungder
Haushaltsgüterund der übrigenDomänen,dochnur als Verwaltungs¬
einrichtung;rechtlichstehenbeidewiederunterschiedslosals Hausgutim
EigentumdesLandesherrn.Dort wie hier handeltes sichum innere
Einrichtungender landesherrlichenVerwaltung,welchedie Rechteder
Ständenichtberühren.

EineneueZeit brachanmit BegründungdesnorddeutschenBundes
und des deutschenReiches. Mecklenburg,der bisherigeVerbündete
Preußens,wurde ein Glied des unter PreußensPräsidiumstehenden
Bundesstaates.Die AusübungwesentlicherHoheitsrechteim Landeging
auf denBund und seineZentralgewaltiiber. Das Land mit der alt¬
ständischenVerfassungwar einem modernkonstitutionellorganisierten
Bundesstaateeingegliedertworden. Dazu kamein Wandelauf wirt¬
schaftlichemGebiet,derEintritt in denZollverein,Freizügigkeit,Gewerbe-
freiheit,Preßfreiheit,auchder Einfluß, dendieZugehörigkeitzumReich
und die AusübungreichsbürgerlicherRechte,besondersdes Reichstag¬
wahlrechts,in derGesinnungder Einzelnenbetätigenmußte. Überdies
Reformenim Lande, die Vererbpachtungder Domanialbauerhöfe,die
Organisationder Domanialgemeinden,die Reform des Steuerwesens
durchSteuervereinbarungvon 1870.

Bei BeratungdernorddeutschenBundesverfassungim Frühjahr1867
war im ReichstagMoritz Wiggersfür die Aufnahmevon zweiArtikeln
eingetreten:daßin jedemStaate des BundesdieGesetzgebungund die
Budgetfeststellungunter Mitwirkung einer gewähltenVolksvertretung
erfolgenmüsse,unddaßderGenußderbürgerlichenundstaatsbürgerlichen
RechtedurchdasreligiöseBekenntnisnichtbedingtoderbeschränktwerden
dürfe. BeideAnträgewurdenmit demHinweisauf diemecklenburgischen
Verhältnissebegründetund beideabgelehnt.

Im Herbst1867 verhandelteder Reichstagüber Petitionenaus
mecklenburgischenStädten wegen Einführung einer konstitutionellen
Verfassung,unterAblehnungaller Anträge.
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Um jene Zeit veranlaßteder GroßherzogFriedrichFranz II.
wiederholtBeratungenim StaatsministeriumüberdieVerfassungsreform,
derenNotwendigkeiter selbstin einemHandschreibenvom9. Mai 1868
eindringlichdarlegteals eineFolge des Wandelsder Dinge auf den
wichtigstenLebensgebieten.

Im Frühjahr 1869 berietder Reichstagwiederüber Petitionen,
welcheunter Berufung auf den in der Bundesverfassungverheißenen
SchutzdesimBundesgebietgültigenRechtsWiederherstellungdesStaats¬
grundgesetzesbegehrten. Der Bundeskanzlerriet, die Herstellungder
HomogenitätdermecklenburgischenZuständemit denendesGesamtbundes
derZeit und dernatürlichenEntwicklungzu überlassen.Der Reichstag
überwiesdie PetitionendemBundesratzur Prüfung. Dieserbeschloß
ihre Ablehnung,weil die landständischeVerfassungbei Errichtungdes
Bundesin anerkannterWirksamkeitstand,alsodasgültigeVerfassungsrecht
im Sinne derBundesverfassungsei.

Dochgriff jetzt die Bundesgesetzgebungzugunstender Juden in
Mecklenburgein, indemdurchGesetzvom 3. Juli 1869 alle aus der
Verschiedenheitdes religiösenBekenntnisseshergeleitetenBeschränkungen
derbürgerlichenundstaatsbürgerlichenRechteaufgehobenwurden. Damit
war einem jener beiden von Moritz Wiggers vertretenenAnträge
Genügegeschehn.

Der andereAntragauf EinschaltungeinerVersassungsbestimmung,
die in jedemStaat eineaus VolkswahlenhervorgehendeVertretungund
deren̂Zustimmungzu jedemLandesgesetzundzur FeststellungdesStaats¬
haushaltsetatsbegehrte,wurdebei NeuredaktionderReichsverfassungim
Dezember1870 wiedergestelltund abgelehnt.Doch diesermecklen¬
burgische Verfassungsantrag wurdewiederholterneuert,schon1871
als Antrag Büsing, und nun vom Reichstagmit großerMehrheit
angenommen.

DamalshattederGroßherzogmit demMinisteriumdieVerfassungs¬
beratungenwieder aufgenommen;nachmanchenBedenkengelangim
MinisteriumeineEinigungüberdieGrundzügedergeplantenReform,auch
eineVerständigungdarilbermit Strelitz,und so wurde derSternberger
Landtagvon 1871 veranlaßt,Deputiertefür Verhandlungenüber einen
Verfassungsentwurfzuwählen. Im Oktober1872erfolgtenkommissarisch-
deputatischeVerhandlungenin Schwerin,im NovemberdieVorlageder
Grundzügeauf demLandtagzu Malchin.

DieseRegierungsvorlage von 1872 will die Ständeund die
ständischeVerfassungnicht beseitigen,sonderndurch Einfügung eines



70

drittenStandesergänzenund fortbildenfolgendermaßen.Zu denbeiden
bisherigenStändentritt ein drittergleichberechtigterStandhinzu,nämlich
die domanialenAmtsgemeinden,d. h. die korporativzu organisierenden
undmit obrigkeitlichenBefugnissenauszustattendenAmtsverbände,vertreten
je durcheinenDeputierten,im ganzenetwa 29. Auchzum Engeren
Ausschußwählensie drei Deputierte,einen für jedenKreis. Der
Ritterschaftbleibt ihre Virilvertretung, doch bei gemeinschaftlichen
AbstimmungenundWahlenmit einerHöchststimmenzahlvon 72 für die
ganzeRitterschaft,so daß bei stärkererBeteiligungverhältnismäßige
Reduktionerfolgt. Der Großherzogverzichtetfi'ir das Domaniumauf
seinunbeschränktesGesetzgebungsrecht,entsagtauchbei Ausscheidungder
Haushaltsgüterund dervorgeschlagenenDeckungderApanagenrc. allen
Ansprüchenauf die Einkünfteaus demDomanium. Die itio in partes
ist unstatthaftbei Beivilligungenfür allgemeineLandeszweckeaus der
Landesrezepturkasse.

Demgegenüberwar die Stellung der beidenStände bei den
SchwerinerVorverhandlungenwie auf demMalchinerLandtagdiegleiche
schroffentgegengesetzte.Die Ritterschaftwar im allgemeineneinverstanden,
die Landschaftentschiedenfür Ablehnung;sie begehrteBeseitigungder
StändeundderDreiteilungdesLandes,eineeinheitlicheStaatsverfassung,
eineeinheitlicheWahlvertretungfür das ganzeLand. Der Landtags¬
abschiedim Januar 1873 vertagtedieseVerhandlungenaus Wunsch
der Stände.

Alsbaldwurdeim ReichstagderAntragBüsingwiedereingebracht,
nachlebhaftenVerhandlungenmit großerMehrheit angenommenund
gelangtewiederan den Bundesrat. Damals im Juni 1873 sprach
FriedrichFranzII. in Wismarsichebensoentschiedenfür dieVerfassungs¬
änderungwie gegendie Einmischungdes Reichesaus: „Der Rock,den
wir tragensollen,mußuns auchpassen.Darum wollenwir ihn uns
selberund auchalleinmachen."

Im Bundesratstanddie Sachenichtunbedenklich.Man empfand
die Rückwirkungder mecklenburgischenZuständeaus das Reich als
Kalamität,derenAbstellungim Interesseder Reichsregierunggeboten.
Die steteWiederholungder liberalenAnträgewar unbequem.Die
Unhaltbarkeitder mecklenburgischenVerfassungszuständewar allgemein
anerkannt,baldigeAbhülfedringendzu wünschen,dochnachdemjetzigen
Mißerfolg auf demLandtagim Landeselbstkaumzu erreichen.Zwar
die durchAntragBüsing begehrteÄnderungder Reichsverfassunghatte
im BundesratkeineAussicht,wohl aberdieFeststellungeinerErklärung,
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die von Reichswegenhätte einenDruck auf Mecklenburgausübenund
diemecklenburgischenRegierungenin derDurchsetzungihrerReformpläne
stärkensollen. Der mecklenburgischeBundesratsbevollmächtigtehielt es
für einengroßenErfolg, daß aus seineVorstellungderBundesratsich
nochmit einer einfachenAblehnungdes Antrags begnügte.Er hatte
geltendgemacht,daß die Verhandlungenin Mecklenburgnur vertagt,
nichtabgebrochenseien,und im Berichtan seineRegierungenbetonteer
dieDringlichkeitder allerseitsals unerläßlichanerkanntenReformen.

FriedrichFranzII. hielt die bisherigeVorlage bei demWider¬
ständeder Landschaftfür aussichtslos,ließ im November1873 dem
Landtagzu Sternbergeröffnen,daß er von derWeiterberatungabstehe,
und gab im Landtagsabschiedim Dezemberder ÜberzeugungAusdruck,
daß eineVereinbarungüber dieVerfassungsänderungnur zu erreichen
seinwerde,wenneineeinheitlicheVertretungdesLandesunterBeseitigung
des patrimonialenCharaktersder bestehendenVerfassunghergestellt
werde;er erachtees für seinelandesherrlichePflicht, denweiterenVer¬
handlungeneine dieserÜberzeugungentsprechendeGrundlagezu geben,
und habezur baldigenWeiterführungder wichtigenAngelegenheitdie
BerufungeinesaußerordentlichenLandtagsin Aussichtgenommen.

Nun wurdenin SchwerinneueGrundzügefestgestelltund nach
Beitritt der strelitzerRegierungdemauf den 1. Februar 1874 nach
SchwerinberufenenaußerordentlichenLandtagvorgelegt;das ist die
Regierungsvorlage von 1874, auch wohl Kaysel'scherEntwurf
genannt nach dem Haupturheber,dem Oberkirchenratspräsidenten
Kapsel.

Danachist der beidenGroßherzogtümerngemeinsameLandtageine
einheitlicheVersammlung,derenMitglieder die Interessendes ganzen
Landeswahrzunehmenhaben,nicht die ihrer besonderenKommittenten.
Er bestehtaus VertreterndesGroßgrundbesitzes,der Städte und der
Landgemeinden.Bei den Wahlen der Großgrundbesitzerhat jedes
HauptguteineStimme.Bei derWahl derstädtischenVertretersindalle
Stadtgemeindenbeteiligt; für die Städte wird dasWahlrechtausgeübt
durchMagistrateund Stadtvertretungen.Bei denLandgemeindenwird
dieWahl je nach derenGröße von ein bis drei Mitgliedern des
Gemeindevorstandesausgeübt,für die selbständigenHöfe vom Pächter,
ErbpächterodersonstigenInhaber. Demgemäßwerdengewähltvon den
Großgrundbesitzernin Schwerin31 und in Strelitz 7 Vertreter,von den
Städten entsprechend26 und 6, von den Landgemeinden25 und 5,
somit überhauptin Schwerin82 und in Strelitz 18, insgesamt100
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Vertreter. Dazu kommennoch25 Mitglieder, teils auf Lebenszeit
gewähltvondemseithundertJahrenansässigenGroßgrundbesitz(9 und2),
teils für ihre AmtsdauergewählteMagistratsmitgliedervon sechs
Städten (5 und 1), teils auf LebenszeitvomLandesherrnfrei ernannt
(6 und 2). Also überhaupt125 Landtagsmitglieder(102 und 23).
Aus ihnen ernenntder schwerinerLandesherrdenLandtagspräsidenten,
der strelitzerLandesherrden Vizepräsidenten.Die Legislaturperiode
währt sechsJahre. Eine itio in partes findetnichtstatt. Alle Landes¬
gesetze,alle Steuernund LandesausgabenbedürfenderZustimmungund
Bewilligung des Landtags. Das Haushaltsgutbleibt ausgeschieden.
Der Staatshaushaltsetatwird jährlichmit demLandtagvereinbart.

Der außerordentlicheLandtag zu Schwerinim Februar 1874
war starkbesucht;dieVerhandlungenwarenlebhaft. Zunächstüberwies
man die Vorlage zur Vorberatungeiner nachKreisenund Ständen
gewähltenKommittevon 18 Personen,der ein RostockerDeputierterund
die Syndici hinzutraten.Am 16. FebruarwurdendiePlenarberatungen
aufgenommen.Nach längererVerhandlungkam zur Abstimmung,ob
mannacheinemVorschlagaus derRitterschaftsichfür Fortbestandvon
Ritter- und LandschaftundWiederaufnahmederPropositionenvon1872
erklärenoder aber weiter deliberierenwolle. BeideStände stimmten
gesondertund beidefür weitereDeliberation. Dann kamein Votum
zur Abstimmung,welchesdie Erhaltungvon Ritter- und Landschaftin
ihrerEigenschaftals politischeKorporationenmit derMaßgabeverlangte,
daßsieauchin derneuenLandesvertretung,obwohlnur durchDeputierte,
einenangemessenenPlatz fänden. Man stimmtewiedergetrennt;die
LandschaftlehntedasVotum ab, die Ritterschaftnahmes an. Gleich¬
wohl wurdeWeiterberatungderVorlagebeschlossen,dochüberwichtige
PunktedieBeschlußfassungausgesetzt,soüberWegfallderitio in partes.

Inzwischenerging von der Regierungdie Erklärung, an den
proponiertenGrundzügenfesthaltenzu wollen. Daraus erklärtedie
Ritterschaft,bei ihrenBeschlüssenbeharrenzu wollen. Die Landschaft
sprachihre Übereinstimmungaus mit dem von der Regierungfest¬
gehaltenenPrinzip einereinheitlichenLandesvertretung.

Beide Regierungenlehntenam 23. Februar die Annahmedieser
ständischenAntwortenab und verlangtennochmaligeDurchberatungder
Vorlage. BeideStändeberietengetrennt. Die Ritterschafterklärtesich
für Fortbestandvon Ritter- und Landschaftals politischeKorporationen,
unddaßderkünftigeLandtagausAbgeordnetenderRitterschaft,derLand¬
schaft,derStadtvertretungenundderLandgemeindenbestehensolle,erklärtesich
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auchfür sonstigeÄnderungen;dochals sie dann nachsiebenstündiger
Beratung zur Schlußabstimmungüber das Ganzekam, wurde das
Ergebnismit 84 gegen82 Stimmenverworfen. Die Landschaftsahin
der RegierungsvorlageeinegeeigneteBasis für weitereVerhandlungen,
glaubtedieseaberablehnenzu sollen,solangenicht die Ritterschaftzur
gleichenAnschauungüberdas leitendePrinzip derVorlagesichbekenne.

Nach diesenErklärungender Stände fordertendie Regierungen
abermalsWiederaufnahmeder Verhandlungen.Wieder berietendie
Ständegetrennt.Die RitterschaftbeschloßnachlebhafterBeratungmit
110 gegen101 Stimmen bei dem negativenErgebnis ihrer letzten
Beratungzuverharren. EbensoverbliebdieLandschaftbei ihrenfrüheren
Beschlüssen.

Es blieb nichts übrig, als diesenaußerordentlichenLandtagzu
schließen.Der Landtagsabschiedvom7. März 1874 gabdemBedauern
AusdrucküberdiebeharrlicheAblehnungderRitterschaft.

Jetztwurdeim ReichstagwiederdermecklenburgischeVerfassungs¬
antrageingebracht,jenerfrühereAntragWiggers, dannAntragBüsing,
nun als Antrag Baumgarten,auch im Dezember1874 wiedermit
großerMehrheitangenommen.Der BundesratvertagteseineBeschluß¬
fassunginfolgeeinesvonSchwerinausgehendenWunsches.Hier wollte
man nochmalseineVerständigungmit demLandtagversuchen.

Am 10. Februar1875 wurde der Landtagin Malchin eröffnet.
Die Propositionenerneuertendie Vorlage von 1874. Großherzog
Friedrich Franz II. wies in wiederholtenReskriptendie Landtags¬
kommissarienan, denLandrütengegenüberseineSorgenzur Sprachezu
bringen: gegenübereinemAnsinnendes Reichesseiendie von den
Verfassungszuständenaller anderendeutschenStaaten so prinzipiell
verschiedenenVerhältnisseunmöglichunverändertausrechtzuerhalten;bisher
seienim Bundesratedie ReichstagsantrügedurchdenHinweis auf die
schwebendenVerhandlungenmit Erfolg bekämpftworden;beimScheitern
dieserVerhandlungenwerdediesemWiderstandedieKraft genommenund
sei die Gefahr, daß das Reicheingreifenwürde, einedringende;die
damit verbundeneBeeinträchtigungderMecklenburggebührendenStellung
würdenauchdie Stündenichtwünschen.Besonderseindringlichbetonte
ein Reskriptvom 6. März 1875 denErnst der Lageund dieVerant¬
wortungeinesScheiternsderVerhandlungen.

Dochwiederumwar nur die Landschaftmit Beseitigungder alten
Stände einverstanden.Die Ritterschafterklärtesichmit 88 gegen19
Stimmenfür die ErhaltungbeiderStände. Auch die Stadt Rostock
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lehntedenRegierungsentwurfab mit demHinweis, daß gewissevon
ihm bedrohtestädtischeRechteauf Verträgenberuhn,dieohneEinwilligung
des BerechtigtenkeineÄnderungerfahrendürften. Der Malchiner
Landtagsabschiedvom18. März 1875 konntenur mit einerHindeutung
auf dieberechtigteErwartungeinerentsprechendenWürdigungderernsten
LagedesLandesunterschmerzlichemBedauerndieErgebnislosigkeitder
Verhandlungenfeststellenund bei dieserSachlageweitereEntschließungen
vorbehalten.

DieserAusgangwar derRitterschaftwillkommen,dochauchihren
liberalenGegnern;sieerhofftenvon einemEingreifendesReichesmehr
als von derWillfährigkeitder Stände. Ja manmeintewohl, daßjetzt
diemecklenburgischenRegierungenselbstdieHülfe desReichesfür ihre
Reformplänesuchenmöchten.

Am 26. Oktober 1875 erfolgte im Bundesratedie vertagte
BeschlußfassungunterAblehnungdesReichstagsbeschlusses;aberdiesmal
verbandderBundesratdamitdenAusdruckderErwartung,daßes den
GroßherzoglichenRegierungengelingenwerde,eineVerfassungsänderung
mit demLandtagzu vereinbaren.BeideRegierungengabendaraufam
10. Novemberim Bundesratdie Erklärungab, daß siemit der aus¬
gesprochenenErwartungvöllig einverstandenseien,und daß sie, wenn
auchaugenblicklichein Stillstand in denVerhandlungeneingetretensei,
dochihre Bemühungenfortsetzenwerden,in derHoffnung,schließlichzu
einemgedeihlichenZiele zu gelangen.

Und damit war es demGroßherzogFriedrichFranzII. heiliger
Ernst. Im Mai 1879 fand im StaatsministeriumunterseinemVorsitz
eineRevisionderVorlagevon1874stattunterVornahmevonÄnderungen,
die derRitterschaftdie Annahmeerleichternsollten. Die LagederDinge
im Reichewar jetzteineandere;derschwindendeEinflußdesLiberalismus
ließ ein Eingreifendes Reicheskaumnochbesorgen.Auf Erfordern
beiderLandesherrenwurdenauf demLandtagDeputiertegewählt,je
neunvon beidenStänden,und mit diesenfandenim März 1880zu
Schwerinkommissarisch-deputatischeVerhandlungenstattüberdie teilweise
modifiziertenGrundzügevon 1874. Dabei ergabsich,daß nun die
Mehrheit auch der landschaftlichenDeputiertenfür Festhaltungder
ständischenBasiswar; 15 Deputierteerklärtensichfür eineRückkehrzu
denGrundsätzenderVorlagevon 1872 unterSchaffungeinerständischen
Vertretungauchfür dasDomaninm. Der Großherzogsah darin keine
fiir ihn annehmbareGrundlagezu weiterenVerhandlungenundließdiese
schließen.In einemReskriptandenEngerenAusschußvom30.Oktober1880
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bedauerteer lebhaft die ErgebnislosigkeitauchdiesesVersuchesund
erklärte,daß er bei jetzigerSachlagevon weiterenVerhandlungen
sich keinenErfolg verspreche,aber es nach wie vor seineernste
Sorgeseinlasse,diesewichtigeAusgabezumWohledesLandeshinaus-
zuführen.

In derFolgeruhtedieAngelegenheit.Im Reichstagwurdezwar
dermecklenburgischeVerfassungsantragschon1878 und späterwiederholt
erneuert,doch ohneErfolg; 1895 wurde er sogar vom Reichstag
abgelehnt.

Im Januar 1905 hatteder Reichstagwiederüber Mecklenburgs
Verfassungzu verhandeln. Diesmal war es eine Interpellation des
AbgeordnetenBüsing, die unter Bezugnahmeauf die vom Bundesrat
1875 ausgesprocheneErwartung,daßdenmecklenburgischenRegierungen
dieVereinbarungeinerVerfassungsänderungmit demLandtaggelingen
werde,andenReichskanzlerdieFragestellte,obernichtdiesen:Bundesrats¬
beschlusseim WegebundessreundlicherVerhandlungeneineweitereFolge
gebenwolle,dadieGroßherzoglichenRegierungenseitlängerals 24Jahren
keinenVersuchmehr gemacht,jener Erwartung zu entsprechen.Der
Staatssekretärdes Innern Graf PosadowskyerklärteeineEinwirkung
für überflüssig,da an dem ernstenStreben der mecklenburgischen
Regierungennacheiner VerfassungsreformkeinZweifel bestehe.Der
mecklenburgischeGesandteundBundesratsbevollmächtigteverlas einedie
EinmischungdesReichesin VerfassungsangelegenheiteneinesBundesstaates
als verfassungswidrigzurückweisendeErklärungseinerRegierungenund
empfahldemReichstagdringend,sichnicht in Dinge zu mischen,mit
denener nichtszu tun habe,damitstärkeer nichtdie LiebezumReich,,
sondernverbitteredie Stimmung.

Als derReichstagsauflösungvom13.Dezember1906jenerheftige
Wahlkampffolgte,trat in derneuenpolitischenBewegungfür Mecklenburg
auchdieVerfassungsfragewiederin denVordergrund.

Am26.Februar1907nahmenalle siebenneugewähltenReichstags¬
abgeordnetenMecklenburgssie auf; die drei liberalen Abgeordneten
erneuertenim Reichstagden alten mecklenburgischenVerfassungsanlrag,
der für jedenStaat eineausVolkswahlenhervorgehendeVolksvertretung
fordert; die vier konservativenAbgeordnetenunterbreitetengemeinsam
beidenLandesherrendie Bitte um Verfassungsänderungals einenlang¬
gehegtenWunschderUntertanen.

Dochschonam 4. März erfolgtenin Schwerin,wie entsprechend
auchin Neustrelitz,jenefeierlichenEröffnungenan dieLandräte,in denen
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der erlauchteEnkel das vom verewigtenGroßvaterbegonneneWerk
fortzuführenunternimmtund für das Jahr 1908einenaußerordentlichen
Landtagverheißtbehufszeitgemäßer,den berechtigtenAnforderungender
neuerenZeit genügenderUmgestaltungderVerfassungundHerbeiführung
einesneuenVerfassungszustandeszum Wohle seinesVolkesund des
ganzenLandes.

Und damit stehenwir wiedervor jenerFrage,derenLösungerst
.vonderZukunftzu erwarten.



Anhang.
csacza

1. Regierungsoorlageo. 13.Tlooember1872.

[Sdjroeriner]
Grunbzüge zu einer Modifikation der Mecklenburgischen

Verfassung.

I. Modifikation in der Vertretung.

Utn auch das Domanium in jederBeziehungder allgemeinenLandesgesetzgebung
unterstellen zu können, wird proponiert, den bisherigen Ständen einen dritten hin¬
zufügen, indem die auf Grund des anliegendenVerordnungs-Entwurfs organisierten
Ämter Vertreter zum Landtage deputieren, und zwar jedes Amt einen, so daß dieser
dritte Stand für Mecklenburg-Schwerin aus etwa 25 (für denMecklenburgischenKreis
aus etwa 13 und für den WendischenKreis aus etwa 12), für Mecklenburg- Strelitz
aus 4 Mitgliedern besteht.

Für die Ritterschaftwird zwar die Viril-Vertretung beibehalten,und dabei in
Aussicht genommen,nach zuvoriger Verhandlung mit der Stadt Rostockden dortigen
Distriktsgütern — den sogenanntenGemeinschaftsörtern— die Landtagsfähigkeitbeizu¬
legen, dagegenProponieren Ksrenissinaus, bei Zählung der Stimmen für gemein-
schastlicheAbstimmungen und Wahlen eine Maximalzahl von 72 für die ganze
Ritterschaft einzuführen, so daß auch auf den Antrag eines der beiden anderenStände
die Stimmen der Ritterschaft zu besonderenProtokollen abzugebensind, und wenn
dann im ganzen über 72 aus diesemStande gestimmt, nach dem Verhältnis dieser
Gesamtzahlzu 72 die für und wider abgegebenenStimmen reduziert werden.
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Handelt es sichum gemeinschaftlicheWahlen oder sonstigeAngelegenheiteneines
Herzogtums oder besondererKreise, so werden von dieser Maximalzahl, um ein
annähernd gleichesVerhältnis den anderen Ständen gegenüberfestzuhalten,auf den
MecklenburgischenKreis 31, auf den Wendischen29 und auf den Stargarder Kreis
12 Stimmen gerechnet.

Der Landschaftwerden die SeestadtWismar und die ResidenzstadtNeustrelitz
inkorporiert, die erstere,wenn die desfallsigen,bereits früher eingeleitetenVerhandlungen
zu einemAbschlußführen, die letztere,sobaldderenOrganisation als Landstadt beschafft
sein wird, und wird ein Gleichesmit Ludwigslust beabsichtigt,sobald dessenstädtische
Organisation vollendet ist; ebensosoll noch in weitere Erwägung gezogenwerden, ob
aucheiner der Fleckensichzur Aufnahme in die Landschafteignet.

II. Die näheren Beziehungen des dritten Standes.

Dieser mit „Amtsgemeinden" zu bezeichnendeStand erhält, tvie die bisherigen
Stände, Korporationsrechte und wird durch drei auf allgemeinen Landtagen oder
anderengemeinschaftlichenKonventen, zunächstauf drei Jahre, zu wählende Deputierte,
einen für jeden Kreis, im Engeren Ausschuß vertreten. Wenn dieseDeputierte im
Engeren Ausschuß einen besonderenKonvent der Amtsgemeinden für erforderlich
erachten,so sollen wegender Anmeldung, der Zeit und demOrt nach, sowiewegender
Abhaltung ohne zu erwartendeausdrücklichelandesherrlicheVerstattung, die Vorschriften
des 8. 202. des L. G. G. E. B. gelten.

Es werden überhaupt die Amtsgemeindenals ein der Ritter- und Landschaft
gleichberechtigterStand eintreten, und werden sie daher, abgesehenvon den Kloster-
Angelegenheiten,da an denselbenüberhaupt nur die zu den Klöstern Berechtigtenteil¬
nehmen,an allen denjenigenRechtenpartizipieren, welchevon beidenStänden bis dahin
gemeinschaftlichausgeübt wurden. Somit werden dieAmtsgemeindenkünftig rücksichtlich
Schwerins sowohl in der dirigierenden Kommission des Landarbeitshanses,als auch
in der Revisions- und Visitations-Kommission sür die Landes-Rezeptur-Verwaltung,
bei der jährlichen Visitation des Kriminalgerichts, rücksichtlichStrelitz in der Zentral-
Steuer-Direktion, in dem Kreis-Kommissariat für die Kriegsleistungen und deren
Vergütung, sonne in der Wege- Kommission und Deputation, rücksichtlichbeider
Länder aber bei den vorkommendenVisitationen des Ober-Appellations-Gerichts
in gleicherWeise, wie jeder der anderenStände vertreten sein, und es wird auch das
dritte außerordentlicheZivilmitglied der Kreis-Ersatz-Kommissionen aus denVorständen
der Amtsgemeinden künftig vom Engeren Ausschuß in Vorschlag zu bringen, und
dagegendie durch die Teilnahme diesesMitgliedes entstehendenKosten dann auch aus
die Balance B. 3. des Landkastenszu übernehmensein.

Nicht minder werden die Amtsgemeindeu aktiv an der Wahl der Landrats-
Präsentanden und ebensoan allen anderen bis dahin von beidenStünden gemein¬
schaftlichaus den Landtagen oder durch den Engeren Ausschuß ausgeübten Wahlen
Teil nehmen, da wo aber die Ritter- oder Landschaftein privates oder ein zwischen
beiden Ständen alternierendes Präsentations- Recht zu Mitgliedern des Ober-
Appellations-Gerichts, der Justiz - Kanzleienoder desKriminal - Kollegii ausgeübt haben,
wird es auch ferner dabei sein Bewendenbehalten.

Ans den dritten Stand gehengemeinschaftlicheAktiva und Passiva der bisherigen
Stände mit Uber.
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Zur Übertragung der durch das Hinzutreten des dritten Standes und dessen
Repräsentationim Engeren AusschüsseentstehendengrößerenKosten werden die landes¬
herrlichen Beiträge für das Domanium ad necessaria ordinaria im Ganzen um
3000 Tlr. jährlich erhöhet, wovon aus GroßherzoglicherRenterei in Schwerin */7 und
aus GroßherzoglicherRentei in Neustrelitz'/7 zur Landkasten-BalanceB. 1. eingezahlt
werden, gleichen aber die regelmäßigen Beiträge zur Bestreitung der aus dieser
Balance zu deckendenAusgaben nicht aus, so tragen dazu die Amtsgemeindengleich¬
mäßig mit den beiden anderen Ständen bei, und wird der auf den ganzen Stand
kommendeBeitrag gleich allen anderen von diesemStande in Folge von Landtags-
besck>lüssenaufzubringendenSummen, so lange ein anderer Ausbringungs- Modus unter
landesherrlicherGenehmigung nicht beschlossenwird, zur Hälfte nach den Hufen, zur
Hälfte nach der durch die letzte Volkszählung ermittelten Einwohnerzahl auf die
einzelnen Amtsgemeinden und in diesen wieder auf die einzelnen Ortsgemeinden
repartiert.

Wegen des Verhältnisses des dritten Standes zu den übrigen Landkasten-
Balancen cfr. die Anlage B.

III. Gesetzgebung.

Serenissimus verzichtenauf das Ihnen nach bisherigen Rechtenim Domanium
zustehendeunbeschränktejus statuendi, so daß es künftig auch im Domanium nach
denselbenGrundsätzenwie in den anderen Landesteilen zu beurteilen sein wird, ob ein
Gegenstandder allgemeinenGesetzgebungangehörig und darum, abgesehenvon 8. 193.

imd>Maßgabe des Artikels 8. des L. G. G. E. B., der Verhandlung mit den Stünden
bedarf, oder ob derselbelediglich durch von der Regierung genehmigteLokal-Statute
oder sonstigenach bestehendemLandes- Recht zulässigeVerordnungen ins Lebengeführt
werden kann.

Serenissimus wollen jedochden Ständen allgemein für diejenigenGegenstände
der Gesetzgebung,für welchenach bestehendenRechten denselbennur ein ratsames
Bedenkenzusteht,wenn und insoweitsieüber diebetreffendenVorlagen einegemeinschaftliche
Erklärung abgeben,ein Zustimmungsreckiteinräumen, jedochnur in der Voraussetzung,
daß Stände in Mitberücksichtigungder »veiterfolgendenKonzessionenauf dem Finanz¬
gebietes anerkenne»lverden, daß bei Bewilligungen aus der Landes-Rezeptur-Kasse,
für Strelitz aus der Zentral-Steuer-Kasse, zu allgemeinenLandeszweckeneine itio in
partes uid>t stattfinden kann.

In Verbindung mit der beabsichtigtenÄnderung in der Zusammensetzungder
Stünde, sowie im Hillblick auf die durch das Bundesgesetzvom 3. Juli 1869 erfolgte
Aufhebung der bis dahin noch geltend gewesenenaus der Verschiedenheitdes religiösen
BekenntnisseshergeleitetenBeschränkungender bürgerlichenund staatsbürgerlichenRechte
hat auch die Frage in Erwägung gezogenwerden inüssen, ob für die Zukunft die
Teilnahme der Stände an der kirchlichenGesetzgebungaufrecht zu erhalten sei. Es ist
aber von Vorschlägenwegen Abänderung des bestehendenRechtesin Bezug auf diesen
Punkt Abstaild genommenlvorden, indem die Interessender evangelisch-lutherischenKirche
bei der gegenwärtigenLage der Verhältnisse nicht als gefährdet erscheinen,lvenn der
selbstverständlicheSatz anerkanntbleibt, daß lediglichMitglieder der evangelisch-lutherischen
Kirche zur Teilnahme an der Beratung und Beschlußfasstlngüber die innereil
Angelegenheitender gedachtenKirche berechtigtsind, da die Stände bei der Gesetzgebung
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über dieseAngelegenheitennur ausschließlichkirchlicheFunktion ausüben und nur die
Stelle einer Synode vertreten. Durch dieAnerkennungdiesesselbstverständlichenSatzes
bleiben übrigens die Konsequenzendes Bundesgesetzesvom 3. Juli 1869 auf politischem
Gebiete unberührt, und werden daher alle Stände-Mitglieder ohne Rücksichtauf ihr
Glaubensbekenntnisan der Beratung und Beschlußfassungüber StaatsgesetzeTeil zu
nehmenhaben, welchedie lutherischeoder andereKirchen betreffen.

IV. Finanzen.

Lersnissirnus Proponieren den Ständen, die schon seit dein Jahre 1849
durchgeführteTrennung des GroßherzoglicheuHaushalts von der übrigen Domanial-
Verwaltung und der anderweitigen Meuterei- Rechnung nunmehr rechtlich dahin
anzuerkennen,daß zivar das fürstliche Eigentumsrecht an dein ganzen Doinaniunl
untaiigiert bleibt, dienachdemVerzeichnis— Raabe,Mecklenb.-Schwer.Gesetzsammlung,
Band IV., S. 696 u. folg. — zum Hausgut übergehendenDomanial- und inkamerierten
Güter und Forsten und ebensodie iiach dem dort S. 698 uud folgende abgedruckten
Verzeichnis zuin Hausgut gehörenden,in Ludwigslust belegencnGebäude,Park und
Gärten, sowie die S. 701 k. als zur Krondotation gehörig verzeichnetenSchlösser,
Gebäude,Plätze und Gärten, vorbehältlichnäherer Spezifikation, zu Nutzenund Lasten
desGroßherzoglichenHaushalts verbleiben,statt der iveiteren bis dahin aus der Renterei
zum GroßherzoglichenHaushalt gezahlten Sunune aber eine Anzahl von Höfen und
Forsten aus der Kammerverwaltung ausgeschiedeninid den Haushalts-Gütern zugelegt
werden, worüber das Verzeichnisden Ständen vorgelegt werden wird.

Die BestreitungdesHaushaltes desGroßherzogs,desUnterhalts derGroßherzogin
und der Kinder des Großherzogs bis zu deren hausgesetzlicheuGroßjährigkeit soll aus
diesenHaushaltsgütern geschehen,ivogegendie Unterhaltung der GroßherzoglichcnKinder
von ihrer hausgesetzlichenGroßjährigkeit an, sowie die Erhaltung sämtlicherübrigen
Glieder des GroßherzoglichenHauses und außer den Einrichtungsgeldcrn, namentlich
auch die Wittümer der Großherzogiuund anderer fürstlichenWitwen in Gemäßheitdes
in der Anlage 0. angeschlossenenunter den Mitgliedern des GroßherzoglichenHauses
vereinbarten modifizierten Hausgesetzesaus den Mitteln der Renterei bestritten und
außerdemwährendder nächsten20 Jahre jährlich 25,000 Tlr. gezahltwerdensollenbehufs
Ansammlung eines Fonds für die apanagiertenMitglieder desGroßherzoglichenHauses,
von dessenZinsen nach ErmessendeSGroßherzogs jährlich ein Teil zur Verbesserung
der Einnahmen derselben,der andere Teil zur Vermehrung des Kapitals verwendet
werden soll.

Wenn Stände es anerkennen,daß auf dem so ausgeschiedenenHaushaltsgut
außer den auf dasselbefallendengesetzlichenSteuern eineBeitragspflicht zur Übertragung
der Kosten des Landesregiments nicht weiter lastet, so »vollenSerenissimus für Sich
und Ihre NachfolgerAllerhöchstSich verpflichten,daß außer dem obgedachtenUnterhalt
der majorennen GroßherzoglichenKinder und der übrigen Glieder des Großherzoglichen
Hauseskünftig weder für den GroßherzoglichenHanshalt, nochfür denUnterhalt anderer
Mitglieder desGroßherzoglichenHausesund derenHofstaatenAusgaben auf die Renterei
gelegtwerden sollen, dochwerden die bereits abgeschlossenenfürstlichen Ehepaktenihren
vollen Bestand behaltenmüssenund auch für diejenigenMitglieder desGroßherzoglicheir
Hauses, welchebis dahin höhere Apanagen und Sustentations-Gelder bezogen,die
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Summen des Hausgesetzesnicht normieren können. (Ein Verzeichnisder danachdie
Renterei treffendenLasten wird den Ständen vorgelegt werden.)

Es sollenjedochdieApanagender Prinzen und Prinzessinnendes Großherzoglichen
Hausesund zwar während der ersten20 Jahre inkl. der jährlich zur Ansammlung eines
Fonds bestimmten25,000 Tlr., niemals mit einer größerenSumme als mit 125,000 Tlr.
jährlich aus der Renterei bestritten werden, so daß in so weit und so lange diese
Apanagen, die Wittümer der fürstlichen Witwen nicht mit eingerechnet,die Summe
jährlich überschreiten, der Überschuß aus dem GroßherzoglichenHaushalt gedeckt
werden soll.

Für den unvorhergesehenenFall, daß das GroßherzoglicheSchloß in Schwerin
durch Brandunglück vernichtet werden sollte, müssenSerenissimus wegen der dann
zum Wiederaufbau erforderlichenZuhülfenahme des Domanial - Vermögens weitere
Verhandlungen mit den Ständen vorbehalten.

Bei völliger Aufrechthaltung der übrigen für die landesherrlichenund Landes-
Finanzen geltenden Gesetzeund Verträge wollen Serenissimus jedoch den Ständen
zusichern,daß daS zur Führung des Landesregiments bestimmte Domanial-Vermögen
in seinem jetzigen Bestände erhalten bleibe, und sollen daher alle Auskünfte aus
Verkäufen desselbenoder an Erbstands- und Ablösungsgeldern, soweit solchenicht zum
Schuldenabtragoder zum Ankauf neuer Domanial-Grundstückeverwendetwerden, ohne
etwanige Genehmigung der Stände, nur zum Domanial-Kapitalfonds zugeschlagen
werden. Die zu diesem Fonds gehörigen Kapitalien sollen vollständig konserviert
bleiben.

EigentlicheDomanialhöfe,auchdie incamerata, die GroßherzoglichenEisenbahnen
und sonstigegrößereDomanial-Grundstückesollen überhaupt ohne Konsensder Stände
nicht verkauft werden, während die zur laufenden Administration gehörigen Verkäufe,
namentlich Veräußerungenund Vererbpachtungenvon bäuerlichenStellen und anderen
kleinenParzelen einer solchenGenehmigungnicht bedürfensollen.

Auch wollen Serenissimus Sich das Rechtder freien VerschuldungdesDomanii
nur zur ÜbertragungbesondererUnglücksfälleodersonstigeraugenblicklicherVerlegenheiten
konservieren,es sollen solcheaußerordentlicheSchulden aber niemals den Gesamtbestand
von 600,000 Tlr. überschreiten,und sollen zu deren Abtrag ohne Konsens der Stände
nur die laufenden Einnahmen der Renterei, also mit Ausschluß der Auskünfte aus
dem Verkauf von Domanial - Grundstücken, an Erbstands- und Ablösungsgeldern
verwendetwerden.

Zu allen anderen Verschuldungendes Domanii wird künftig der Konsensder
Stände erforderlich,es kann solcheraber nicht versagtwerden, wenn dieAnleihe lediglich
zur notwendig gewordenenWiedereinziehungder jetztausgegebenenRenterei-Kassenscheine
geschehensoll.

Um nun den Ständen eine Überzeugungzu gewähren, daß die vorstehenden
Grundsätzeund Zusageninnegehalteniverden, soll ihnen auf jedemLandtage eine dies
nachweisendeZusammenstellungdesResultats der Renterei-Rechnungund desDomanial-
Kapital-Fonds aus dem abgelaufenenRechnungsjahr vorgelegt werden.

6
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Anlage A.

Sdjtperinsdje Derorbnung,
betreffenbdie korporative OrganisationberDomanialämter.

Allgemeine Bestimmungen.

§. 1. 1) Jedes Domamalamt bildet nach näherer Vorschrift dieserVerordnung
einen Kommunalverband, der die Rechteeiner Korporation hat, und seineAngelegen¬
heiten selbständigverwaltet. Auf den Vorstand diesesVerbandes soll zugleichdie volle
Ausübung der obrigkeitlichenRechtemit dem Recht der Landstandschaftübertragen sein.

2) Eine Veränderung der bestehendenAmtsgrenzen, sowiedie Zusammenlegung
mehrerer Amtsverbände und die Auflösung eines Amtsverbandes in mehrere erfolgt,
nach Anhörung der beteiligten Amtsbehörden und nach vorgängiger administrativer
Regulierung der etwa erforderlichen vermögensrechtlichenAuseinandersetzungdurch
landesherrlicheVerordnung. Die Vermehrung oder Verminderung der Gesamtzahlder
Amtsverbände kann jedochnur auf dem Wege der Landesgesetzgebunggeschehen.

3) Die nach den besonderenVerhältnissen der einzelnen Amtsverbände zur
Ausführung und Ergänzung der gegenwärtigenVerordnung erforderlichenBestimmungen
werden durch ein landesherrlichesStatut getroffen.

Lasten der Amtsverbände.

8- 2. 1) Den Amtsverbänden liegen alle mit der Verivaltung ihrer obrig¬
keitlichenund kommunalenAngelegenheitenverbundenenLasten auf.

2) Mit Rücksicht hierauf wird den einzelnen Amtsverbänden in Grundstücken,
Kapitalien oder auf den Domanialfonds fundierten und halbjährlich zum Voraus zahl¬
baren Renten zu Eigentum oder Nutzungsrecht ein Amtsvermögen zugeteilt werden,
dessenErtrag der Gesammtsummcder Jahresausgabc nach dem Durchschnitt der
nächstenfünf Jahre (vgl. auch den 8. 6. snb 15.) gleich sein soll. Die bisher schon
den GemeindenobliegendenLasten bleiben jedochdabei außer Anschlag.

3) Zu den von den Amtsverbänden zu tragenden Lasten soll auch die Unter¬
haltung der Domanialarbeitshäuser zu Wickendorf und Doberan gehören, und werden
folgeweisedie zur Zeit den Zwecken dieserAnstalten dienendenGrund- und sonstigen
Vermögensstückeder mit KorporationsrechtenversehenenGenossenschaftder Amtsverbände
überwiesenwerden.

Aufbringung und Verteilung der Lasten der Amtsverbände.

8. 3. 1) Die Amtsverbände haben, soweit die ihnen zugewiesenenEinnahme¬
quellen nicht ausreichen,ihren Bedarf auf dem Wege der Anlage aufzubringen.

2) Zu diesemZweck ist der erforderlicheBetrag auf die einzelnenGemeinden
und Ortschaftendes Amtsverbandes zur Hälfte nach Verhältnis des Hufenstandes,zur
Hälfte nach Verhältnis der Einwohnerzahl zu repartieren.



Eine Abänderung diesesVerteilungsmaßstabes darf der Amtsverband nur mit
Genehmigungdes Ministeriums des Innern vornehmen.

3) Die landesherrlichenWatdgrundstücke,Wiesen und Flächen (vgl. 8- 23-
snb 5. der Domanial - Gemeinde- Ordnung vom 29. Juni 1869 und die Zusatz¬
verordnung vom 5. Januar 1870) kommen bei Bestimmung der Beitragsquoten nicht
in Anschlag.

Gegenstand der Verwaltung des Amtsverbandes.

8- 4. Die Verwaltung des AmtSverbandes hat einerseitsalle Angelegenheiten,
welche seine Rechte, seine Pflichten oder seinen Nutzen betreffen, und andererseits
den vollen Umfang der obrigkeitlichen Funktionen zum Gegenstände. Dieselbe ist
demnach eine Kommunal- und obrigkeitliche Verwaltung und übernimmt die
ganze Kompetenz, welche auf Grundlage der Reichsgesetzgebung,der Landes¬
gesetzgebungoder besonderer Instruktion den bisherigen Domanialämtern als
Vertretern der Grundherrschaft in den Beziehungen des öffentlichen Rechts und als
Obrigkeiten zustand. Auch gehen auf den Amtsverband alle Rechte und Pflichten
über, welche aus etwa von der bisherigen Domanialverwaltung im Interesse des
enffprechendenAmtes mit anderenObrigkeiten(namentlich in betreffdesEntwässerungs-,
Schul-, Armenwesensusw.) eingegangenenVereinbarungen erwachsensind, sowie ferner
die den Domanialämtem durch die revidierte Gemeinde-, Armen- und Schulordnung
vom 29. Juni 1869 zugewiesenenFunktionen mit Einschluß des Armenwesens nach
Maßgabe des 8- 1. sub 2. der gedachtenArmenordnung und der Verwaltung der
Amtsschulkasse,nicht minder die Teilnahme an der Wegebesichtigungnach der Wege¬
ordnung vom 29. Juni 1824, wenn schon mit Wegfall der in 8- 6. der Anlage A
zu dieser Ordnung getroffenen Vorschrift, wonach allemal der Großherzogliche
Kommissarius der ersteBeamte sein soll, und mit der näheren Bestimmung, daß der
landesherrlicheKommissarius vom Ministerium des Innern aus den Mitgliedern der
Wegekommissionernannt wird.

Es bleibt vorbehalten, einzelneZweige der Polizei in bezug auf Zeitpachthöfe,
Amtsfreiheiten, landesherrlicheWaldgrundstücke,Wiesenund Flächen von der Verwaltung
der Amtsverbände im Verwaltungswege auszunehmenund dieselbenbesonderenlandes¬
herrlichenBeamten zu übertragen, wie solchenauch die eigentlicheKameral-(finanzielle)
Verwaltung (entsprechenddem, was bereits für die Domänen des Großherzoglichen
Haushalts angeordnet ist), die Wahrnähme des landesherrlichenPatronats und die
Vertretung der Zeitpachthöfeauf den Pfarrkonferenzenzu überweisensein wird.

Die Dorfgemeinden und selbständigenErbpachthöfe dagegenwerden auf den
Pfarrkonferenzenin Zukunft durch ihre Vorsteher vertreten, die gleichfalls einzuladenden
und zu erscheinenverpflichtetenbetreffendenAmtsdirigenten haben nur die Aufgabe, die
Vorstehermit Rat und Fürsprachezu unterstützen,für dieselbenim Fall ihres Ausbleibens
auch ohne besondereVollmacht zu handeln und ihnen gegenüber die Ausführung der
gefaßtenBeschlüssezu erwirken.

Von den Organen des Amtsverbandes.
8- 5. Die Angelegenheitendes Amtsverbandes werden von dem Amtsvorstande

verwaltet, der sich unter gewissenVoraussetzungendurch Hinzutritt der nicht bereits inihm sitzendenGemeindevorsteherzur Amtsversammlung erweitert.

6*
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Vom Amtsvorstande.

§.6. 1) Der Amtsvorstand bildet ein Kollegium, bestehendaus einemAmts¬
dirigenten und einigen Amts-Beisitzern. Die Zahl seiner Mitglieder bestimmt das
Amts - Statut.

2) Die Vorsteher der Domanial - Flecken und der Ortschaft Neukloster, sowie
der Oberschulzeder Insel Poel sind von selbstMitglieder des Amtsvorstandes.

3) Die übrigen Mitglieder werden besondersbestellt, und zwar der Amts¬
dirigent, welcherin der Regel den Titel „Amtshauptmann" führen soll, durch landes¬
herrliche Ernennung, wogegen die Amtsbeisitzer aus drei Mitgliedern der Amts¬
versammlung abwechselnddas eine Mal auf Vorschlag der Amtsversammlung vom
Amtsvorstande, das andere Mal auf Vorschlag des Amtsvorstandes von der Amts¬
versammlungzu wählen und vom Ministerium des Innern zu bestätigensind.

4) Vater und Sohn, Stiefvater und Stiefsohn, Schwiegervaterund Schwieger¬
sohn, sowie Brüder dürfen nicht gleichzeitigMitglieder des Amtsvorstandes sein. Tritt
ein Verhältnis dieser Art erst nach dem Antritt des Amtes ein, so scheidetderjenige
Teil aus, durchwelchendasselbebegründetworden ist, außer wenn er der Amtsdirigent
ist, in welchemFall der andere Teil ausscheidet. Das Gleiche gilt von dem zweiten
Beamten (unten sub 9.) sowievon den Amtssekretärenund Amtsregistratoren (unten
sub 10.) im Verhältnis zu den Amtsbeisitzern.

5) Die Mitglieder der Amtsversammlung sind die auf sie gefalleneWahl zum
Amt einesAmtsbeisitzersanzunehmenverpflichtet. Etwaige Dispensationsgründe sind
bei dem Ministerium des Innern geltendzu machen.

6) Die Reihenfolge der Amtsbeisitzer bestimmt sich in der Regel nach der
ununterbrochenenDauer des Amtes in der Art, daß dem ausscheidendenMitgliede im
Fall seinerWiederivahldievorausgehendeAmtsperiodeangerechnetwird. Bei gleichzeitiger
Bestellung hat das Ministerium des Innern den Borrang zu bestimmen.

7) Das Amt der gewähltenAmtsbeisitzerdauert sechsJahre.

8) Abgesehenvom Ablauf der Dienstzeit und dem Tode erlischtdas Amt des
Beisitzersdadurch,daß er aufhört, Mitglied der Amtsversammlung zu sein.

9) In denjenigenÄmtern, in welchen ein einziger Beamter die dem Amts¬
dirigenten obliegendenGeschäftezu besorgennicht imstandeist, wird nebendem Amts¬
dirigenten durch landesherrlicheBestellung ein zweiter Beamter ernannt.

10) Auch wird landesherrlichfür jedesAmt das erforderlicheSekretariats- und
Registratur-Personal, sowie, wo es die Umstände notwendig machen, ein besonderer
Rendant bestellt, wogegendie Unterbedientennach noch näher zu bestimmendenNormen
und mit Berücksichtigungder für dieAnstellung zivilvcrsorgungsberechtigterMilitärs im
hiesigenLande geltendenGrundsätzevom Amtsvorstande angestelltwerden.

11) Die Beeidigung der Amtsdirigenten und zweiten Beamten geschiehtdurch
das Ministerium des Innern, die Amtsbeisitzer, die Sekretäre,die Registratorenund
die Unterbedientenwerden vom Amtsdirigenten beeidigt.

12) Die Amtsdirigenten, die zweiten Beamten, die Sekretäre, die Registratoren
und die Unterbedientensollen, obwohl sieKommunalbeamtesind, an demWitweninstitut
für Zivil- und Militärdiener Teil zu nehmenberechtigtund verpflichtet sein, auch aus
disziplinarischenGründen vom Staatsministerium nach Maßgabe des §. 10. sub H.
der Verordnung vom 4. April 1853, die Organisation der Ministerien betreffend, der
unfreiwilligen Dienstentlassung oder Pensionierung unterzogen werden können, die
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Amtsdirigenten jedoch nur dann, wenn die seitensder Aufsichtsbehörde(vergl. §. 10)
dafür angeführten Gründe von einer aus fünf Amtsdirigenten zu bildendenständigen
Kommissionzuvor als zutreffend sind anerkannt worden. Dagegen brauchen sich alle
jene Beamte als Kommunalbeamtenicht versetzenzu lassen,einerlei,ob sielandesherrlich
bestelltsind oder nicht.

13) Die definitive Feststellung des für jeden Amtsverband erforderlichen
Beamtenpersonalswird nach vorgängigem Gehör der betreffendenAmtsvorstände vor
Ablauf der nächstenfünf Jahre im administrativen Wege erfolgen, und bei Bemessung
des nach §. 2 sub 2. den einzelnen Amtsverbänden zuzuweisendenRentenbetrages
entsprechendeBerücksichtigungfinden. Ist sie erfolgt, so kann ihre Abänderung nur auf
dem für die Erlassung statutarischerNormen vorgeschriebenenWege geschehen.

14) Auch bleibt weitere Bestimmung über die Gehalts- und Pensionsverhältnisse
des Beamtenpersonals,sowieüber die den Amtsbeisitzern zu gewährendeRemuneration
vorbehalten. Dabei soll aber dieBestimmung getroffen werden, daß die Pensionenihres
schwerzu veranschlagendenDurchschnittsbetrageswegenzum geringerenunter der Hälfte
bleibendenTeile auf die Amtskasseund die zu gewährendeDotation, zum größeren
Teile dagegenauf die Renterei zu legensind.

Vom Geschäftskreise des Amtsvorstandes.

§.7. 1) Der Amtsvorstand ist Träger derObrigkeit über denAmtsbezirk und
der daraus sich ergebendenRechte und Pflichten mit der Befugnis, aus seinerMitte
einen Deputierten zum Landtage zu schicken;er vertritt den Amtsverband nach außen
und verwaltet dessenAngelegenheitenin so weit selbständig,als er nicht nach §. 9. an
die Mitwirkung der Amtsversammlung gebundenist und nach §. 10. der regiminelle»
Oberaufsichtunterliegt. Desgleichenbildet er die Aufsichts- und Rekursbehördefür die
Gemeinden des Amtsverbandes, ist eine kollegiale Behörde im Sinne des Z. 21. der
Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869, beziehungsweiseder Aussiihrungsverordnung
vom 25. September 1869, und ist verpflichtet, die ihm etwa von den Ministerien
erteilten Aufträge zu übernehmenund auszuführen.

2) Der Vorsitz und die Geschäftsleitungim Amtsvorstande steht dem Amts¬
dirigenten zu, lvelcherfolgeweiseauch für die Ausfertigung der gefaßtenBeschlüssesorgt,
die Ausfertigungen unterschreibt,und das Siegel des Amtsvorstandes führt. Er ist
zugleichderRegelnachReferentin dendemAmtsvorstandezur Beschlußnahmevorzulegenden
Sachen, hat wie die vorbereitendenBesichtigungenund Vernehmungenvorzunehmen,
so auch die Ausführung der gefaßtenBeschlüssezu veranlassenund zu überwachen,darf
jedoch einzelne Referate, Geschäfteund Geschäftszweigeden Amtsbeisitzern,wenn schon
inrmer mit der Berücksichtigungder besonderenVerhältnissederselbenzuweisen. Er hat
femer die im Dienste des Amts VerbandesstehendenPersonenzu beaufsichtigen,hat die
bisher dem Amte zugewieseneLeitung derjenigenVerbände, welchenur einen Teil der
Amtsgemeindenumfassen,und hat endlich alle laufenden Geschäftedes Amtsverbandes
im Namen des Amtsvorstandes zu besorgen.

3) Wenn neben dem Amtsdirigenten ein zweiter Beamter steht, so wird die
Verteilung der Geschäftedurch Übereinkommenzwischenihnen geregeltund nötigenfalls
vom Ministerium des Innern bestimmt. In den Sitzungen des Amtsvorstandes, in
denener zu erscheinenverpflichtet und an den BeratungenTeil zu nehmenberechtigtist,
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hat der zweite Beamte seilten Sitz unmittelbar neben dem Amtsdirigenten, und falls
dieseram Erscheinenbehindert ist, in dessenVertretung denVorsitz. Nur als Vorsitzender
aber führt er eine Stimme, und ist bei Wahl eines Deputierten zum Landtage
wühlbar.

4) Der Amtsvorstand tritt regelmäßigzwei Mal im Monat zu einer Sitzung
zusainmen,in welcherder Vorsitzendedie Beratungen leitet. Zu einem Beschlußist die
Anwesenheitvon mindestensdrei Mitgliedern, sowie die Übereinstinunungder Mehrheit
der abgegebenenStimmen mit der Maßgabe erforderlich, daß bei Stimmengleichheit
die Stimme des Vorsitzendenentscheidet.

5) Vor das Plenum des Amtsvorstandes sind zu bringen: die Gemeindesachen,
soweitsiebisher zur Kompetenzder Domanialämter als Aufsichts- und Beschwerdeinstanzen
gehörten,mit Einschlußder Bestellung der Schöffen, der Präsentation der Schulzenzur
landesherrlichenErnennung, sowie der Leitung des Amtsarmeiwerbandes nach §. 1.
sub 2. der Domanial-Armenordnung vom 29. Juni 1869, auch wenn von demselben
einzelneOrtschaften,weil nicht unter dieGemeinde-Ordnungfallend, solltenausgeschlossen
sein, ferner die Gewerbesachennach Maßgabe des §. 21. der Gewerbe- Ordnung vom
21. Juni 1869, die Entscheidungin Heimatssachen,soweit dafür nach 8- 9. sub 1. der
Ausführungsverordnung zum Unterstützungslvohnsitz-Gesetzevom 20. Februar 1871 die
Domanialämter kompetent waren, die Ergänzung des Amtsvorstandes, die Annahme
der Unterbedienten, die Vorbereitung der der Amtsversammlung zu machenden
Vorlagen, alle Angelegenheiten,welche von prinzipieller oder sachlicherWichtigkeit sind,
die auf die Vermögensverwaltung bezüglichenMaßnahmen von größerem Belang,

(z. B. Pacht- und Mietverträge) und insbesonderedie Wahl eines Deputierten zum
Landtage.

Auch ist jedes Mitglied berechtigtund verpflichtet, in den Sitzungen des Amts¬
vorstandeswahrgenommeneUnregelmäßigkeitenund Mißbräuche in der Amtsverwaltung
zur Sprache zu bringen.

Von der Amtsversammlung.

8-8. 1) Das Recht zur Teilnahme an der Amtsversammlung steht ohne
weiteres den Mitgliedern des Amtsvorstandes — auch dem zweiten Beamten, mit
Ssimmrecht jedochnur in Vertretung desAmtsdirigenten — und denGemeindevorstehern
des betreffendenAmtsverbandes zu, und erlischt von selbst, wenn die Voraussetzung
wegfällt, an welchees geknüpft ist.

2) Dem Amtsstatut bleibt vorbehalten, Bessimmungendarüber zu treffen, ob
und in welcherWeiseunter den in dem Amtsverbande obwaltenden Verhältnissen die
Zahl der Mitglieder der Amtsversannnlung zu beschränke»ist.

3) Die Amtsversammlung tritt nur auf Beschlußdes Amtsvorstandes und auf
Ladung des Amtsdirigenten zusammen.

4) Der Amtsdirigent, beziehungsweisedessenVertreter, hat in der Amts¬
versammlung den Vorsitz und die Leitung, eröffnet und schließtdieselbe.

5) Sofern bei Gelegenheitder Ladung die Verhandlungsgegenständebezeichnet
worden sind, ist die Anwesenheiteiner bestimmtenMitgliederzahl für die Gültigkeit der
zu fassendenBeschlüssenicht bedingend: andernfalls muß mehr als die Hälfte der
stimmberechtigtenMitglieder anwesendsein.
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6)' Abwesendesind nicht berechtigt,ihre Stimmen schriftlichoder durch Bevoll¬
mächtigteabzugeben. Die Anwesendenfassenihre Beschlüssenach der Mehrheit der
Stimmen. Bei Stimmengleichheitgilt der Antrag als abgelehnt.

Bon dem Geschäftskreise der Amtsversammlung.

§. 9. Ein Beschlußder Amtsversammlung wird erfordert, wenn es sichhandelt:
1) um die Ergänzung des Amtsvorstandes nach den Bestimmungen des 8. 6.

sub 3. und 4.,
2) um eine Veränderung des Amtsbezirks — vergl. 8- 1. sub 2. —,
3) um AbänderungenoderErweiterung desAmtsstatuts — vergl. 8.1. sub 3. —,
4) um den Erlaß verbindlicherOrdnungen in den kommunalenAngelegenheiten

des Amtsverbandes,
5) um Abänderung des für die Aufbringung des Bedarfs des Amtsverbandes

in 8. 3. sub 2. vorgeschriebenenBerteilungsmaßstabes,
6) um eine neue Belastung des Amtsverbandes ohne gesetzlicheoder durch

LandtagsbeschlußherbeigeführteVerpflichtung,
7) um Ausgaben und Leistungen,welchehinsichtlichdesGrundes oderUmfanges

nicht feststehen,namentlich auchum die Remuneration der Beamten und Unterbedienten
des Amtsverbandes, insoweit dieselbenicht anderweit festgestelltist — vergl. 8- 6.
sub 13. —,

8) um die Feststellung oder Veränderung der Art, das Vermögen des Amts¬
verbandeszu benutzen,

9) um denErwerb oderdie Veräußerungvon Grundstückenfür denAmtsverband,
10) um die Beschlußfassungüber die bei der vorausgegangenenPrüfung der

Amtsrechnung durch zwei Deputierte aufgekommenenMonituren.
Außerdem ist ein Beschlußder Amtsversammlung zu veranlassen,wenn solches

von der vorgesetztenBehörde angeordnetodervom Amtsvorstandefür rätlich erachtetwird.
In dringlichen Fällen ist gedachterAmtsvorstand allemal verpflichtet, die nötige

Vorkehr zu treffen.

Vom Aussichtsrecht.

8- 10. Die Aussicht über die Amtsverwaltung wird vom Ministerium des
Innern geübt, insoweit sie nicht nach einzelnenspeziellenBeziehungenzum Ressorteines
der anderenMinisterien gehört.

Kraft diesesAufsichtsrechts hat das Ministerium des Innern, beziehungsweise
das sonstkompetenteMinisterium

1) den Beschlüssenüber Abänderung des Amtsbezirks, über Abänderung oder
Erweiterung des Amtsstatuts, über den Erlaß verbindlicher Ordnungen in den
kommunalenAngelegenheitendesAmtsbezirks, über Abänderungdesfür die Aufbringung
des Bedarfs des Amtsverbandes in 8- 3. sub 2. vorgeschriebenenVerteilungsmaßstabes
durch seineBestätigung die gesetzlicheGültigkeit zu verleihen, und

2) sofern es ihm erforderlich erscheint, das Rechnungs- und KastenwesendesAmtsverbandes zu revidieren.
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Beschwerdeführung.
§. 11. Beschwerdenüber den Amtsvorstand, sowieüber Beschlüsseder Amts¬

versammlung sind an das Ministerium des Innern, beziehungsweisean dasjenige
Ministerium zu richten, zu dessenRessortsie ihrem Gegenständenach gehören.

Auch sind Differenzen der Amtsverbünde unter einander in kommunalen
Angelegenheiten,wenn nicht etwas anderes angeordnet ist, bei dem Ministerium des
Innern zur Entscheidungzu bringen, welchesdieselbenjedochin geeignetenFüllen auf
den Rechtswegverweisendarf.

Übergangsbestimmungen.

§. 12. 1) Bis dahin, daß die Dotationen der Amtsverbände festgestelltsein
werden (§. 2. sub 2.), sollen die notwendigen Ausgaben derselbenaus der Renterei
bestritten werden.

Die Etats für jedes von Johannis zu Johannis laufendeRechnungsjahr sind
jedesmal bis zum vorausgehenden1. März bei den Ministerien des Innern und der
Finanzen zur Genehmigung einzureichen und werden die nötigen Betriebsfonds auf
Grund des genehmigtenEtats angewiesenwerden.

Die Rechnungensind bis zu dem auf das abgelaufeneRechnungsjahr folgenden
1. Oktober gleichfalls bei den Ministerien des Innern und der Finanzen einzureichen-
von denensie geprüft und festgestelltwerden, und erfolgt die schließlicheAnweisung auf
die Renterei lediglich auf Grund der von den genannten Ministerien geschehenen
Feststellung.

Die für das Amtsrechnungs-und KassenwesenbestehendenallgemeinenVorschriften
bleiben während dieser Übergangszeit, soweit erforderlich, nach Bestimmung jener
Ministerien, in geeigneterAnwendung.

2) Bei der bevorstehendenEinsetzung der Amtsvorstände werden auch die
Unterbedientenlandesherrlichbestellt. (Vgl. 8. 6. sub 10.)

3) Auch soll bei der bevorstehendenEinsetzungderAmtsvorständc die eine Hülste
der Amtsbeisitzer,soweit sie nicht von selbst Mitglieder des Amtsvorstandes sind, frei
vom Ministerium ernannt, die andereHälfte in der oben in §. 6. sub 3. bezeichneten
Weise auf Vorschlag der Amtsversammlung vom Amtsvorstande mit der Maßgabe
gewählt werden, daß der Amtsdirigent mit den von selbst eintretenden, beziehungsweise
den vom Ministerium des Innern ernannten Amtsbeisitzernvorläufig als Amtsvorstand
fungiert und daß, wenn die Zahl der Amtsbeisitzereine ungerade ist, die größereHälfte
durch Wahl bestellt wird.

4) Im Amtsstatut ist eineBestimmungzu treffen,wonachein Teil der erwählten,
beziehungsweiseernannten (vgl. Nr. 3.) Amtsbeisitzer in den ersten sechsJahren zu
der Folge schonvor Ablauf der sechsjährigenAmtsdauer ausscheidet,daß nicht sämtliche
Amtsbeisitzergleichzeitigwechseln. (Vgl. 8. 6. sub 7.)
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Anlage B.

Die Balance B. 3. von den Bedürfnissen der Ritter- und Landschaft des
Mecklenburgischenund WendischenKreiseswird künftig zur Bestreitung der Bedürfnisse
der 3 Stände dienen, und der volle Betrag auf die Rezeptur-Kassezu legen sein,
wogegendann die nach der Vereinbarung vom 30. Juli 1870 Artikel V. sub 5. a. zu
allgemeinenZweckendesDomaniums aus derRezeptur-Kasseherauszuzahlendeverhältnis¬
mäßigeSumme fortfallen wird.

Zu denBalancen 0.1.', betreffenddieUnterhaltung desOberappellations-Gerichts,
und 0. 2., von dem erhöhetenEtat der Justiz-Kanzleien zu Schwerin, Güstrow und
Rostock,wird ein besondererBeitrag des 3. Standes nicht erforderlichwerden, zumal
dieseBalancen jetzt aus der Rezeptur-Kassegedecktwerden,und wird aus diesemGrunde
auch der 3. Stand von den ständischenBeschlüssenin dieser Beziehung nicht zu
exkludierensein.

Ebensowird es wegender Balance 6. 3., — die Kosten des Kriminal-GerichtS
und des Landarbeitshauses— zu halten sein.

Die Balance D., betreffenddie Landes-Bibliothek, bezieht ihre Einnahmen aus
Balance B. 1., und bedarf daher keiner weiteren Erwähnung, und in Hinsicht der
Balance E. 1., UnterstützungHülfsbediirftiger, wird wohl zunächstdem 3. Stande zu
überlassensein, ob derselbesich durch Beiträge daran beteiligen und über die Höhe
derselbenmit den beidenanderenStänden vereinigenwill, es >vird demselbenaber ein
höherer Beitrag nicht anzusinnensein, als solchervon der Landschaftgeleistetwird.

Zu den Bewilligungen ackE. 3. für die Kinder der verwitweten Frau Kanzlei-
Direktorin M. und zur Pension der verwitweten Frau Bürgermeisterin L. ivird der
3. Stand nicht heranzuziehensein, und könnendenselbenauch die Balancen wegender
privativen Schulden der Ritter- oder Landschaftnicht tangieren.

Anlage C.

sbringt den Text des Hausgesetzesvom IS. Oktober 1872 über Apanagen ic. — in
„Meckl. Urkundenund Daten" S. 737 ff.]



2. Regierungsvorlagevom 1.Februar1874.

örunbzüge
zu einer Modifikation der bestehenden5ande§verfassung.

8-1.
Der den Großherzogtümern Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz

auch ferner gemeinsameLandtag bildet eine einheitlicheVersammlung, derenMitglieder
nicht speziell die Interessen ihrer besonderenKommittenten, sondern die des ganzen
Landes wahrzunehmenhaben.

Er besteht aus Vertretern des großen Grundbesitzes, der Städte und der
Landgemeinden.

8- 2.

Zu den Groß- Grundbesitzern gehören die Besitzer der ritterschaftlichcnund
RostockerDistriktsgüter.

Bei den von diesenvorzunehmendenWahlen konimt auf jedes Hauptgut eine
Stimme.

Für Güter, welchesichin der toten Hand befindenoder inkammeriert sind, wird,
so lange dies Verhältnis dauert, kein Stimmrecht ausgeübt.

8. 3.

An der Wahl der städtischenVertreter nehmenalle Stadtgemeinden des Landes
mit Einschlußvon Wismar, Neustrelitzund den mit Stadtrecht zu bewidmendenOrten
Ludwigslust und Doberan Teil.



91

Für die Städte wird das Wahlrecht durch die Magistrate und die Stadt¬
vertretungen (vgl. §. 7.) ausgeübt.

Mit Rücksichthierauf soll Vorsorge getroffen werden,
1. daß Magistrat und Stadtvertretung eine Mitwirkung bei Bestellung von Bürger¬

meister und Rat auch in denjenigen Städten erhalten, in welchen sie eine solche
bis jetzt nicht haben,

2. daß die Stadtvertretung in allen Städten von der Bürgerschaftnach gewissenüber¬
einstimmendenNormen gewählt, und daß

3. der Erwerb und Verlust desBürgerrechts für alle Städte gleichförmigreguliert wird.

8- 4.

In dieKategorieder Landgemeindenfallen sowohl die mit selbständigerGemeinde¬
verwaltung bewidmetenDomanialortschaften, als auch die ritterschaftlichenFlecken, di«
Dorf- und Bauerschaftender ritterschaftlichenund RostockerDistriktsgüter, und die zu
den Klöstern, sowie den städtischenKämmereien und Oekonomien gehörigenHöfe und
Dorfschaften, sofern dieselbenwenigstens die eigene Verwaltung ihres Armenwesens
besitzen,die ihnen gewährt werden soll, wenn sie einzeln oder vereinigt einen selbst¬
ständigenOrtsarmenverband zu bilden im Stande und bereit sind.

Zur Teilnahme an der Wahl der Landtags-Abgeordnetensind für die einzelnen
Landgemeindenje nach deren Größe ein bis drei Mitglieder des Gemeindevorstandes,
und für die Höse insbesondere,welchenicht mit einer Dorfschaft gemeindlichverbunden
sind, der Pächter, Erbpächter oder sonstigeInhaber berechtigt.

Die Gemeindevorständesollen in Zukunft unter Mitwirkung der Dorfs- bez.
Gemeindeversammlungbestellt werden.

8. 5.
In Berücksichtigungder Steuerkraft und der historischenBedeutung erhalten im

Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin die Groß- Grundbesitzer31, die Städte 26, die
Landgemeinden25 für die Dauer einer Legislaturperiode gewählteVertreter, zu denen
hinzukommen

9 Mitglieder, die auf Lebenszeitvon und aus denjenigenGroß- Grundbesitzern
gewählt werden, welcheunter Anrechnung desBesitzesihrer Aszendentenseit100 Jahren
ununterbrochenritterschaftlicheGüter besessenhaben,

5 von und aus den Magistraten der ResidenzstadtSchwerin, der Seestädte
Rostockund Wismar und der beiden Vorderstädte Parchim und Güstrow für ihre
Amtsdauer gewählteMitglieder und

6 Mitglieder, welche Karsuissinaris Suerinensis auf Lebenszeit »ach freier
Wahl zu ernennenberechtigtist.

8- 6.
Die auf die Dauer einer Legislaturperiode zu wählendenVertreter jeder der drei

Kategorien werden auf 12 mit den bestehendenLandwehrkompagnie-Bezirkenzusammen¬
fallendeWahlkreisein der Art verteilt, daß für die Zahl der auf den großenGrundbesitz
kommendenVertreter das Verhältnis der Husen des einzelnenWahlkreiseszur Gesamt¬
zahl der den großen Grundbesitz bildenden Hufen, für die Zahl der Vertreter der
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Städte und Landgemeindendas Verhältnis der Einwohner der Städte bez. der Land¬
gemeindendes einzelnenWahlkreises zur Gesamtzahl der Einwohner der Städte bez.

der Landgemeindenmaßgebendist.
Ist von den zu einemWahlkreise gehörendenStädten eine so groß, daß sie

ihrer Einwohnerzahl nachwenigstens2 Vertreter in Anspruchnehmenkann, so werden
die übrigen einem anderenWahlkreisebeigelegt.

Und ebensowird die Bevölkerung der Landgemeindeneines Wahlkreises,wenn

sie nicht annähernd groß genug ist, um einen eigenenVertreter erhalten zu können,

einem benachbartenWahlkreisezugewiesen.

8- 7.

Die auf einen Wahlkreis kommendenVertreter der Landgeineindcnwerden in
Wahlbezirkengewählt, welcheso zu bilden sind, daß bei annähernd gleicherEinwohner¬

zahl jeder einen Vertreter zu ivählen hat. Dagegen findet für die Wahl der Vertreter

des großen Grundbesitzesund der Städte eine Einteilung derWahlkreisein Wahlbezirke
nicht statt.

8- 8.

Wählbar zum Landtage ist in jeder der 3 Kategorien, wer an der Wahl eines

Vertreters in der betreffendenKategorie irgend eines Wahlkreises Teil zu nehmen

berechtigtist.

8. 9.

Ein zu erlassendesWahlgesetzwird die für die Wahlen, die Abgrenzung der
Wahlbezirkeund das Wahlverfahren weiter erforderlichenBestimmungentreffen.

8. 10.
Der Landtag wird für eine 6jährige Legislaturperiode gewählt.

8. 11-

In jedem vom 1. Juli bis zum 30. Juni laufendenJahre findet eineordentliche,
flir beide Landesteile gemeinsameSession des Landtags statt. Es kann aber auch
außerordentlicherWeiseein gemeinsamerLandtag berufen werden, und behält außerdem

jeder Landesherr die Befugnis, für die speziellenAngelegenheitenseinesLandes einen
besonderenLandtag zu berufen.

Das Ausschreiben,die Eröffnung und der Schluß der gemeinsamenLandtage
erfolgt in bisheriger Weise durch beide Landesherren, vorbehältlich des Rechts des
Großherzogsvon Mecklenburg-Schwerin, die Zeit für die Eröffnung und den Schluß

zu bestinlmen.

8- 12.

Der Landtag kann durch einen gemeinsamenBeschlußbeider Landesherren auf¬
gelöstwerden. Jedochist jedervon ihnen auchberechtigt,nachvorgängigerKommunikation
mit dem anderen die Auflösung flir seinenLandesteil, wenn schonnicht während der
Dauer einer Session,auszusprechen.
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§. 13.

Der Präsident des Landtags wird a Serenissimo Suermeusi, der Vize-
Präsident a Serenissimo Strslit^snsi aus den Mitgliedern des Landtags ernannt.

8. 14.

Die Beschlüssedes Landtags werden nach Mehrheit der Stimmen gefaßt. Eine
itio in partes findet nicht statt.

Für Verfassungsänderungenaber soll eine Stimmenmehrheit von drei Vierteln
der gesetzlichenMitgliederzahl und die Wiederholung des Beschlussesmit gleicher
Stimmenmehrheit in einem neu gewählten Landtage, sowie für Veränderungen des
Modus der direktenSteuern eine Stimmenmehrheit von zwei Dritteln der stimmenden
Mitglieder erforderlichsein.

8 15.
Dem Landtage steht eine Mitwirkung bei der Gesetzgebung(8 16) und bei

Ordnung des Staatshaushaltes (8 17 fg.) zu, und zwar habenwie bisher bei Gesetz¬
gebungsfragen,auchwenn dieselbennur einen Landesteil angehen,der Erhaltung der
wünschenswertenÜbereinstimmung der Gesetzeund Ordnungen wegen, die Mitglieder
beider Landesteile,bei der Ordnung des Staatshaushaltes dagegennur die Mitglieder
des betreffendenLandesteils ein Stimmrecht.

8. 16.

Der Zustimmung des Landtags bedürfen in Zukunft alle Landesgesetze.

8-17.
Die Verwaltung der Landesherrlichenund der Landes-Kassen ist fortan eine

einheitliche.

8. 18.

Die Einkünfte desDomaniums bleiben für die Bestreitung des Großherzoglichen
Haushalts und für die Führung des Landesregiments bestimmt, jedoch mit der
Änderung, daß die unter dem NamenHaushaltsgut bereits ausgeschiedenenBestandteile
des Domaniums ausschließlichzur Bestreitung des GroßherzoglichenHaushalts dienen,
dagegen die Kosten des Landesregiments sowie die nach dem Hausgesetzvom
15. Oktober1872 bez. den weiter gehendenälteren Ehepaktenund Spezialbestimmungen
zu zahlenden Apanagen, Wittümer und Einrichtungsgelder ausschließlichaus den
übrigen Bestandteilen haften sollen, die Apanagen übrigens nicht über jährlich
125000 Taler hinaus, inbegriffen einen während der nächsten 20 Jahre behufs
Ansammlung eines Fonds für die apanagiertenGlieder des GroßherzoglichenHauses
jährlich zur Disposition des Großherzogszu stellendenBetrag von 25 000 Talern.

8. 19.

Ohne Zustimmung des Landtages dürfen die zur Führung desLandesregiments
und überhaupt für öffentlicheZweckebestinimten Bestandteile des Domanialvermögens
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weder veräußert, nochverschuldet,ebensowenigdie dazu gehörigenKapitalien eingezogen
und anderweitig verwandt, und die eingehendenErbstands-, Ablösungs- und Kaufgelder
nicht anders als zur Kapitalanlage oder zum Ankauf neuer Domanialgrundstückebenutzt
werden. Nur die in die laufendeAdministration fallenden Verkäufe, namentlich Ver¬
äußerungenund VererbpachtungenbäuerlicherStellen, kleinerer Parzelen und einzelner
Gebäudebedürfen,vorbehältlichder nutzbringendenAnlage der daraus gezogenenErlöse,
einer solchenGenehmigung nicht; und ivenn lediglich zur notwendig gewordenen
Wiedereinziehung der ausgegebenenRenterei-Kassenscheineein Anlehn aufgenommen
werdenmuß, ist die Zustimmung dazu nicht zu versagen.

8- 20.

Insoweit zur Führung des Landesregiments und zur Erreichung der Staats,
zweckedie dafür bestimmtenEinkünfte des Domaniums und sonstigenlandesherrlichen
Einnahmen nicht ausreichen, hat der Landtag die Pflicht, die fehlenden Mittel zu
bewilligen.

Namentlich darf er die Deckung derjenigenAusgaben nicht verweigern, welche
auf verfassungsmäßigen,reichs- und landesgesetzlichen,oder von der Regierunginnerhalb
ihrer verfassungsmäßigenBefugnisse übernommenen privatrechtlichen Verpflichtungen,
sowieauf den Bestimmungendes Hausgesetzesund den besonderenVereinbarungen zu
demselben(vergl. 8- 18) beruhen.

8- 21.

Die ordentliche und die außerordentlicheKontribution werden durch ein Gesetz
ausgeschriebenund in dem ausgeschriebenenBetrage bis zur Abänderung des
betreffendenGesetzesforterhoben.

8. 22.

Dem Landtage ist jährlich ein Staatshaushalts-Etat für das nächsteFinanzjahr
so zeitig vorzulegen, daß die zu seiner Beratung und Feststellung erforderlichenVer¬
handlungen vor Beginn des neuen Finanzjahres zum Abschlußgebrachtsein können.

8. 23.

In dieserVorlage sind alle für das betreffendeJahr in Aussicht genommenen
Ausgaben und Einnahmen in bestimmtenVoranschlägenzusammenzustellen,jedoch

1. diejenigen Ausgaben, welche vorzugsweisezur Führung des Landesregiments
dienen, in einer Aversionalsumme,die nur alle 6 Jahre mit Berücksichtigungder
eigenen Einnahmen der betreffendenEtats-Kapitel zwischender Regienmg und
dem Landtage zu vereinbarenist, und welcheauch insofern den Charakter eines
Aversum hat, als die bei ihrer Feststellungzu Grunde gelegtenAusgabesummen
nicht inne gehaltenzu werden brauchenund etwaigeErsparnissedeseineil Jahres
auf die folgendenJahre übergerechnetwerden dürfen, und

2. der Kameral-Etat, einschließlichdes Forst- und Lelvitzwiesen-Berwaltungs-Etats
in einer alle 10 Jahre neu zu vereinbarendenEinnahmesumme,welchein der
Art als das Minimum des jährlich zu dem General-Etat abzuführenden
Überschussesgilt, daß wenn dieselbeinfolge von unabwendbarenKonjunktirren
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und Ereignissen nicht sollte aufgebracht bez. aus den Netto-Ilberschüssender
beidenVorjahre solltegedecktwerdenkönnen,zwecksihrer zeitweisenoderdauernden
Herabsetzungder ganzeKameral-Etat von neuemzu vereinbarenist.
Der Ausgabe-Etat unter 1. und der Kameral-Etat unter 2. werden zum ersten

Mal vor Einführung des neuen Staatshaushalts vereinbart, und beide Spezial-EtatS
gelten, wenn nach Ablauf einer 6 bez. 10jährigen Periode ein neues Einverständnis
nicht erzielt wird, bis auf Weiteres als fortbestehend. Während des Laufs der
betreffendenPerioden hat jedochder Landtag in betreff der einzelnen Ausgabe- und
Einnahme-Positionenein ratsamesBedenken,weshalb ihm zu diesemTeile desStaats¬
haushalts-Etats die abgeschlossenenRechnungenalljährlich vorgelegt werden.

8- 24.

Der mit demLandtagefür das kommendeFinanzjahr vereinbarteStaatshaushalts-
Etat bildet die Grundlage der Finanzverwaltung und legitimiert zu den in demselben
vorgesehenenAusgaben mit der Bestimmung, daß innerhalb der einzelnenEtats-Kapitel
die Ausgaben für das Finanzjahr übertragbar sind.

8- 25.
Der Engere Ausschuß wird aus dem Präsidenten des Landtages, welcher als

ein Dirigent fungiert, und aus 9 vom Landtage aus seiner Mitte gewählten Mit¬
gliedern bestehen,von denen3 zu den Groß- Grundbesitzernbez. den seit 100 Jahren
angesessenenGroß-Grundbesitzern,drei zu den Vertretern der Städte mit Einschluß der
auf die Dauer ihres Amts erwählten Mitglieder der Magistrate von Schwerin, Rostock,
Wismar, Parchim und Güstrow, und 3 zu den von denLandgemeindenerwählten oder
landesherrlichernannten Vertretern, und zwar je einer von jeder dieserdrei Kategorien
zu den Vertretern des StrelitzschenLandesteils gehörensollen.

8. 26.
Die Ritter- und die Landschaft bleiben als Privat-Korporationen für ihre

korporativen Angelegenheiten,z. B. Klostersachen,Kreditverein, städtischesBrandkassen¬
wesenbei Bestände.

Die Verivaltung dieser Angelegenheitenverbleibt den Verbänden der Ritter¬
und Landschaft, bez. beii interessierendenMitgliedern derselbennach Maßgabe deS
bestehendenRechtes.

Abweichungen der strelitzer Vorlage.
§ 2 am Schlußnach„dauert" ist eingefügt„in dieserKlasse".
Z 1 im Eingang nach„Domanialortschaften"ist eingefügt „mit Einschlußder FleckenMirow

und Feldberg"; in Abs. 2 nach„Höfe" ist zugesetzt„(Meiereien)".
Z 5 ist dahin geändert:

In — erhaltenin Mecklenburg>Strelitz die Großgrundbesitzer7, die Städte 6, die
Landgemeinden5 für die Dauer— hinzukommen

2 Mitglieder, die auf Lebenszeit— haben,
1 von und aus demMagistrat der VorderstadtNeubrandenburgfür seineAmts-

dauergewähltesMitglied und
2 Mitglieder, welcheLsrsvissiwus Ltislitrsusi» auf —.
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§ 6 lautet:
Für dieWahl der auf die Dauer einer Legislaturperiodezu wühlendenVertreter

jeder der drei Kategorienbildet der ganzebisherigeStargardscheKreis nur einen
Wahlkreis.

§ 7 ist dahin geändert:
Die Vertreterder LandgemeindendesKreiseswerden in Wahlbezirken— Stüdte

eineTeilung desWahlkreisesin Wahlbezirkenicht statt.
§ 8 streicht„irgend eines"und setztdafür „des ganzen".
§ 15streicht„und bei Ordnung desStaatshaushaltes(§ 17fg.j" sowieauch„bei der Ordnung

desStaatshaushaltesdagegennur die Mitglieder desbetreffendenLandesteils".
8 17ersetztdie KZ17—24der schwerinerVorlageund lautet:

Über die Ordnung der Finanzen wird von SereniasimoStrelitzensi weitere
Vereinbarung unter näher festzustellendenBedingungen vorbehalten, wobei dem
Landtageein Mitbeschlietzungsrechtüber den Staatshaushalts-Etatund eineKontrole
überdieStaatshaushalts-Rechnungnichtversagtwerdenwird, auchdieUnveräußerlichkeit
und llnverschuldbarkeitder eventuell für die Führung des Landes-Regimentszu
bestimmendenVermögens-Gegenständeihre Anerkennungfindenwerden.

z 18sonstgleichlautendmit dem schwerinerZ 25 setzt„Güstrow und Neubrandenburg"statt
„und Güstrow".

Z IS gleichlautendmit demschweriner§ 26.
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an diesemSonnabendunausgesetztanwesendzu sein, um
namensderLandschaftdie itio in partes auszuübenund
abweichendenStandesbeschlußsolcheLandtagsbeschlüssezu
mansichschließlichgeeinigthabe,diesenSonnabendüberhaup
zu lassen.

Von der itio in partes wird nichtseltenGebrauchge
vollziehtsichso, daß bei der gemeinschaftlichenVerhandln^
erklärt,zunächstuntersichberatenzu wollen. Er zieht sich
gibt nachseinerRückkehrweitereErklärungab. Erklärt er,
Stand eine Regierungsvorlageablehnt, so ergehtdarav
ErklärungdesanderenStandesdahin,daßer hiernachkeine
mehrhabe,zur VorlageStellungzu nehmen.Dann erübr
Beschluß,dieseStandesbeschlüssederRegierungzur Kenntnis
Doch ist nicht ausgeschlossen,daß nach ablehnenderErkI
Standesder andereStand ausdrücklichsichfür die Vorlac
Auchhat dasRechtzuStandeserklürungenkeineswegsnur sc
einewirksameBeschlußfassunghinderndeBedeutung.Diese
gemeinschaftlicheAngelegenheiten,nicht für Fälle, in 1)enei
auchohnedenandernvorgehenkann. WenneineAntragste!
Regierungangeregtwird und ein Stand dagegenstimm
Erklärungdarüberablehnt,so stehtdem anderenStand
Standesbeschlußsichdafür zu erklärenund als Stand die>Z
Landesherrschaftzu betreiben.

Jedes Ständemitgliedhat das Recht,nach Beliel
Vorbehalteoder sonstigeÄußerungenzumProtokollzu üb,
durchDiktamenzuProtokollzu erklären.Wohlerworbene
könnendurchMehrheitsbeschlüssenie beeinträchtigtwerden,
berechtigtewird durchsolcheBeschlüssenur gebunden,w
ihnenzugestimmthat.

Je nachdemGegenstandder Verhandlungbemißt
Kreis der an Beratungund AbstiminungBeteiligtenvesi
allgemeinständischenAngelegenheitenist jedesStändemitglie
landtagsberechtigteGutsbesitzerund jedeStadt, zur STetlruj"
und stimmberechtigt.Geht eineAngelegenheitnur einen:
nur einenKreis an, so nehmennur dieMitgliederdieses4 :
die Stände diesesKreisesan den Verhandlungenund 9
teil. So beiWahlen,KontrolederKassenusw. Bei den
Angelegenheitensind zunächstnur die stargardischenStä..
Bei den Angelegenheitender Landesklöstergelten nid |
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